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EINLEITUNG 

 
 
 
Die Arbeit am gegenständlichen Thema hat damit begonnen, daß der Verfasser von Herrn Hofrat Dr. 
Lewisch den Auftrag bekam, den Inhalt der Akten der N.A.C. (Normal-Aichungs-Commission) bzw. 
N.E.K. (Normal-Eichungs-Kommission), wie sie seit der vorletzten Jahrhundertwende hieß, zu 
erfassen. Sie war die Vorgängerorganisation des BEV, des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen, gewesen, dem der Verfasser angehört. Schon bald schaltete sich auch Herr 
Univ.-Prof. DDr. Adunka ein, der anregte, aus der Erfassung der Akten eine Veröffentlichung 
erwachsen zu lassen. Er war es auch, der Computer und Software zur Verfügung stellte und auch 
selbst bei Fragen der geeigneten Darstellung und des Layouts Hand anlegte, sodaß er einen 
wesentlichen Anteil an der vorliegenden Arbeit hatte. Der Verfasser ist ihm dafür in ganz besonderer 
Weise zu Dank verpflichtet. 
Aus organisatorischen Gründen wurden aus den ca. 100 000 Akten etwa ab der vorletzten 
Jahrhundertwende nur mehr die Akten der Präsidialabteilung zur Eintragung herangezogen (an die 7 
000 Stück, wovon ca. 2% hier zitiert werden). 
Das durchgearbeitete Aktenmaterial gibt einen überraschend genauen Aufschluß über die Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Bediensteten der N.A.C. bzw. N.E.K. und die Organisation des 
Eichwesens in der Zeit von 1872 - 1923. Um das vorliegende Zahlenmaterial in das richtige Licht 
rücken zu können, wurden nicht nur Umrechnungen in heutige Währung durchgeführt, es wurden 
auch Kaufkraftvergleiche angestellt mit Hilfe von Gehaltsangaben und Preisangaben, um den 
damaligen Lebensstandard mit dem heutigen vergleichen zu können. Für alle diese Angaben ist der 
Verfasser Herrn Amtsrat Karner vom Österreichischen Statistischen Zentralamt zu Dank verpflichtet. 
Die Zahlen über das BEV aus 1991 stammen von Herrn Hofrat Dipl.Ing. Kögler, dem der Verfasser 
ebenfalls dankt (Die Zahlen aus 1991 wurden deshalb herangezogen, weil zu diesem Zeitpunkt noch 
die alte Struktur mit Eichaufsichtsbezirken vorherrschte). Für die Übersetzung aus dem 
Französischen ist der Verfasser Frau Wessely dankbar. Und für die Vorbereitung der Druckvorlage 
dankt der Verfasser Herrn Dr. Matus. 
Die Quellenangaben beziehen sich auf die einzelnen Akten, so bedeutet z.B. PZ Nr. 1234/1870: 
Protokollzahl Nummer 1234 aus 1870 und PZ Nr. 432präs/1903: Präsidialakt Nr. 432 aus 1903. 
Bei der Rechtschreibung wurde Wert darauf gelegt, die jeweils gültige Schreibweise zu verwenden, 
z.B."aichen" statt "eichen" oder "Wage" statt "Waage" etc. 
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1. VON DEN ANFÄNGEN BIS IN DIE MITTE DES VORLETZTEN 
JAHRHUNDERTS1 

 
Die Geschichte des Messens und Wägens ist so alt wie die Geschichte des Handels. Sie reicht von 
den Sumerern, den Ägyptern, den Babyloniern, Hethitern, Persern, Griechen und Römern bis in 
unsere Zeit herauf. So brachten die Römer ihr Maßsystem in die Provinzen Noricum, Rätien und 
Pannonien, die das Gebiet des heutigen Österreich umfassten. 
Im Mittelalter bemühten sich z.B. Kaiser Karl der Große oder die Babenberger um ein einheitliches 
Maßsystem. 1655 ordnete Kaiser Ferdinand III. für bestimmte Meßgeräte die "Zimentierung" und 
"Rezimentierung" in zeitlichen Abstand von 3 Jahren an, was nach 1871 "Aichung" bzw. 
"Nachaichung" hieß. 
Im Jahr 1756 verfügte Kaiserin Maria Theresia auf Vorschlag von P. Franz S.J. in ihrem Maßpatent 
vom 14. Juli, daß im Lande Österreich unter der Enns Wiener Maß und Gewicht zu gelten haben. Es 
wurden in diesem Zusammenhang auch verschiedene Maßnormale, also Maßverkörperungen, 
hergestellt wie z.B. das Wiener Klafter (1 896,35 mm) und die Wiener Elle (777,36 mm) für die Länge 
oder der Theresianische Trocken-Hohlmaß-Prototyp, der Wiener Metzen (61,486 l), für das Volumen 
und der Wiener Zentner (56,00 kg) zu 100 Wiener Pfund für das Gewicht. In den darauffolgenden 
Jahren verordnete die Kaiserin die Einführung der Wiener Maße in Oberösterreich (1757), Kärnten 
(1760), Steiermark (1763) und Tirol und Vorarlberg (1768). Schließlich erließ die Kaiserin am 23. 8. 
1777 ein "Allgemeines Zimentierungspatent" für Niederösterreich und Wien, in dem die allgemeine 
Verpflichtung zur Zimentierung und zweijährigen Rezimentierung von Längenmaßen, 
Gewichtsstücken und Wagen durch die landesfürstlichen Zimentierungsämter festgehalten wurde. 
Allerdings wurden vom Sohn Maria Theresias, Kaiser Joseph II, viele dieser vorbildlichen 
Maßnahmen rückgängig gemacht. Es wurden z.B. die landesfürstlichen Zimentierämter aufgehoben 
(1787). 
Am 8.5.1790 beschloß die französische Nationalversammlung auf Antrag des Bischofs von Autun 
Charles Maurice de Talleyrand ein einheitliches Maßsystem zu schaffen, wobei die Längeneinheit die 
Länge des Sekundenpendels darstellen sollte. 1791 stellte eine Commission der französischen 
Akademie der Wissenschaften in ihrem Schlußbericht auf Vorschlag des Mathematikers J.C. Borda 
den Antrag, als Längeneinheit den zehnmillionsten Teil des Erdmeridianquadranten zu wählen und 
ihm den Namen Meter zu geben. Dieser Antrag wurde umgehend von der französischen 
Nationalversammlung beschlossen und am 30. 3. 1791 von König Ludwig XVI. sanktioniert. 
Frankreich führte allerdings erst als 5. Staat das metrische Maßsystem mit Gesetz vom 4. 7. 1837 
ein. 
In Österreich beschäftigte sich der Mathematiker Oberstleutnant Georg von Vega mit der Idee, das 
metrische Maßsystem hier einzuführen. Im Anschluß an den Wiener Kongreß 1815 lernten 
österreichische Beamte in den Ländern Illyrien und Dalmatien zum ersten Mal das metrische 
Maßsystem kennen. Trotzdem wurde in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in den einzelnen 
Kronländern das Maria Theresianische Maßsystem wiederum zum Gebrauch vorgeschrieben. 

                                                        
1 K.Ulbrich: 100 Jahre metrisches Maßsystem in Österreich (1872-1972), herausgegeben vom Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen, 1972. 
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2. DIE ORGANISATION DER N.A.C. 

 
Nachdem von Kaiserin Maria-Theresia ein umfassendes Zimentierungswesen (Aichwesen) eingeführt 
worden war, verkamen diese Dienste, als sie in den Verwaltungsbereich der Länder übergingen, 
immer mehr. So waren die Aichbehörden immer wieder Angriffen ausgesetzt, sie würden nicht korrekt 
arbeiten, ja sie seien korrupt. Es wurde zum Beispiel der Direktor des Wiener Zimentierungsamtes 
Anfang der 60-er Jahre des 19. Jahrhunderts aufgrund der Anklage wegen Geschenksannahme von 
den zuständigen Magistratsräten und dem Bürgermeister seines Amtes enthoben (19.Juni 1861)2. Als 
daher mit Reichsgesetzblatt 16/1872 vor 140 Jahren das metrische Maßsystem eingeführt wurde, 
mußte eine Organisation geschaffen werden, die die Durchsetzung der gesetzlich fixierten Maße 
garantierte. 
Es wurde zur Beratung dieser Fragen eine Kommission aus Universitätsprofessoren und hohen 
Beamten gebildet, die Vorschläge zum Aufbau des Aichwesens auszuarbeiten hatte (RGBl.Nr. 
17/1872). Diese Kommission, die N.A.C. (Normal-Aichungs-Kommission), unterstand dem 
Handelsministerium und mußte sich zu allererst um die Beschaffung der Eichnormale kümmern, die 
nach dem Vorbild der französischen Normale ausgeführt waren und meßtechnisch an diese auch 
angeschlossen waren. Dann mußten diese Maße der Bevölkerung nähergebracht und sichergestellt 
werden, daß diese Maße auch wirklich verwendet wurden - dass sie mit dem Staatsnormal 
übereinstimmten. Es mußte also für die mehr als 20 Millionen Einwohner ein Aichwesen aufgebaut 
werden, das sich über die Fläche des österreichischen Teils der österreichisch-ungarischen 
Monarchie erstreckte, einer Fläche, etwa dreimal so groß wie das Gebiet der heutigen Republik 
Österreich. Dies sollte nach den Wünschen des Kaisers so   ausgeführt sein, "...daß kein Bürger 
länger als eine Tagesreise unterwegs sein muß, wenn er seiner Aichpflicht nachkommen will." Eine 
derartige Forderung war bei der damaligen Infrastruktur und den zur Verfügung stehenden 
Verkehrsmitteln nur durch eine heute nicht mehr vorstellbare hohe Zahl an Ämtern und Faßaichen 
erfüllbar. 
Es genügte also nicht, auf die bereits existierenden Zimentierungsämter zurückzugreifen, es mußten 
auf dem Lande auch noch Aichmeister beschäftigt werden, die zuerst nebenberuflich, später auch als 
Hauptbeschäftigung die Faßaichungen und einfachere aichtechnische Arbeiten durchführten. 
Weiters mußte eine zentrale Behörde geschaffen werden, die die administrative Arbeit für alle 
Aichämter des österreichischen Teils der Monarchie durchführte und später nach und nach in den 
Aufgabenbereich hineinwachsen sollte, den wir vom Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen 
kennen. 
Um diese Arbeiten übersichtlicher zu gestalten und den Zugriff der zentralen Behörde zu 
gewährleisten, wurden Aichaufsichtsbezirke gebildet; nach der Jahrhundertwende gab es 10 
Aichinspektorate mit 390 Aichstellen (zum Vergleich: 1992 gab es 3 Eichinspektorate mit 14 
ganzzeitig besetzten Eichämtern)3. 
Zur Übernahme dieser Aufgaben wurden vorerst kleine Gewerbetreibende und Gemeindebedienstete 
und später abgemustertes Militärpersonal bevorzugt herangezogen, weiters wurden Beamten aus 
dem Staatsdienst eingestellt, in weiterer Folge auch andere Zivilpersonen. Das sich nach und nach 
entwickelnde Rechnungswesen wurde z.B. großteils mit Personal besetzt, das aus der Postsparkassa 
kam. 

 
 

Tabelle 1: Umrechnungsfaktoren von Gulden Österreichischer Währung (1 fl = 100 Kreuzer) 
bzw. ab 1900 Kronen (1 K = 100 Heller) in heutigen EURO (auf Basis Januar 2010) - Quelle: 
Österreichisches Statistisches Zentralamt 
 
1 Gulden ist € 
 

Im Jahr   1860  11,40 
 1870 10,60 
 1880 10,30 
 1890 11,20 
 1900 11,50 

                                                        
2 Schreiben Pr.Z. 368 des Wiener Bürgermeisters vom 19. Juni 1861 und dazugehöriger Schriftwechsel (Einspruch   
des Direktors) 
3 Organisationsvorschlag an den Handelsminister von Sektionsrat Diehl vom 14. Juni 1904  (PZ Nr. 81präs/1904) 
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1 Gulden ist 2 Kronen. 
 
 
 
1 Krone ist € 

m Jahr 1900 5,74 
  1904 5,67 
 1908 5,10 
 1910 4,83 
 1912 ,58 
 1914 4,61 
 1916 1,34 
 1918 0,41 
 1919 0,165 
 1920 0,083 
 1921 0,027 
 1922 0,001 
 1923 0,00039 
 1924 0,00033 
 1925 0,000307 

 
1925 Einführung des Schilling : 
 10 000 Kronen sind 1 Schilling alter Währung (Zwischenkriegszeit) 
 
 bzw. 3,072 € (Basis Januar 2010)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1: Karte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1815 bis 1919 
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Bild 2: RGBl 16 und RGBl 17 aus 1872 
§ Gesetz vom 23. Juli 1871, mit dem eine neue Maß- und Gewichtsordnung festgestellt wird 
§ Verordnung des Handelsministeriums vom 17. Februar 1872, womit ... die Normal-

Aichungs-Commission errichtet wird 
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   3. DIE DIREKTOREN4 
 

Nachdem also mit Gesetz vom 23.Juli 1871, RGBl.Nr.16/1872, die neue Maß- und Gewichtsordnung 
erlassen worden war, mußte auch der Apparat zur Exekution dieses Gesetzes aufgebaut werden. Es 
erfolgte daher die Errichtung der Normal-Aichungs-Commission mit Verordnung des 
Handelsministeriums vom 17.Februar 1872, RGBl.Nr.17/1872. 
In dieser Verordnung wurde festgehalten, daß die Normal-Aichungs-Commission aus dem Direktor 
und den beigeordneten Mitgliedern bestehe. Wobei der Direktor vom Kaiser über Vorschlag des 
Handelsministers ernannt wurde. Die beigeordneten Mitglieder wurden vom Handelsminister über 
Vorschlag des Direktors auf jeweils fünf Jahre ernannt. 
Da die N.A.C. nur nebenamtlich tätig war, war auch keine regelmäßige Bezahlung der Mitglieder 
vorgesehen. Anläßlich der Plenar-Versammlungen bekamen sie als Spesenersatz Diäten der 
Staatsbeamten der sechsten Rangsklasse und Reisekosten, falls sie von außerhalb der 
Reichshauptstadt anreisen mußten. Nur der Direktor bekam eine Remuneration von 8000 Kronen im 
Jahr, das entspricht nach heutiger Kaufkraft etwa 45 000 € (siehe Tabelle 1). Die N.A.C.-Mitglieder 
kamen aus allen Gebieten der Monarchie und waren vorwiegend ältere Universitätsprofessoren, die 
teilweise sogar schon emeritiert waren, also aus dem aktiven Lehrbetrieb ausgeschieden waren. 
Sie waren zum Teil in beratender Funktion im öffentlichen Dienst, sei es bei den Regierungsstellen 
oder im Magistrat der Stadt Wien tätig, ihr Einfluß und ihr Wissen ging über das enge Gebiet ihres 
Spezialfaches weit hinaus und reichte vom Vermessungswesen über Patentwesen, die Mitgliedschaft 
in der Akademie der Wissenschaften bis zur Wasserversorgung von Wien (die Wiener 
Hochquellwasserleitung wurde geplant unter dem Gemeinderat und ersten Direktor der N.A.C. Dr. 
Josef Herr). 
 

JOSEF HERR 
 
Als erster Direktor wurde Ministerialrat Professor Dr. Josef Herr mit der Führung der N.A.C. 
beauftragt. Er hatte bereits in der Kommission mitgearbeitet, die den Entwurf der österreichischen 
Maß-und Gewichtsordnung vorgelegt hatte. Als Professor für höhere Mathematik war er in Graz und 
als Professor für praktische Geometrie und später für sphärische Astronomie und höhere Geodäsie 
am Polytechnikum in Wien tätig gewesen. Auf sein Betreiben wurde das Polytechnikum zur 
Technischen Hochschule Wien erhoben. In Anerkennung seiner Verdienste wurde Professor Herr der 
erste Rektor der neuen Hochschule. Neun Jahre später übernahm er mit 53 Jahren die Führung der 
N.A.C. International arbeitete er im CIPM (Comite International des Poids et Mesures) mit. Er 
verstarb im Alter von 65 Jahren. 

 
FRIEDRICH ARZBERGER 

 
Zum nächsten Direktor der N.A.C.wurde der Professor der Technischen Hochschule in Brünn und 
Wien, Ministerialrat Friedrich Arzberger ernannt, der mit 51 Jahren diese Position antrat. Vielfältig 
interessiert betätigte er sich in seiner Studienzeit in den verschiedensten Berufen, bevor er nach einer 
Assistentenstelle in Leoben und einer Professur am Polytechnikum in Brünn die Professur für 
mechanische Technologie auf der Technischen Hochschule in Wien übernahm. 
Ein Begiff für alle Eichbeamten wurde Professor Arzberger durch die Konstruktion der 
Transpositionswaage, mit der seit damals die Vergleichsmessungen der kg-Normalgewichtsstücke mit 
dem österreichischen kg-Prototyp durchgeführt wurden. Eine derartige Waage stand nicht nur im 
BEV, sondern war auch in anderen Metrologie-Instituten und im BIPM (Bureau International des Poids 
et Mesures) in Sevres bei Paris in Gebrauch, welche nach den Plänen Professor Arzbergers von den 
Wiener Mechanikern A. Rueprecht und H. Schorss gebaut wurde und für die Vergleiche der 
Kilogramm-Prototypen eingesetzt wurde. Der damalige Direktor des BIPM zeigte sich in seinem 
Schreiben vom 16.Juli 1879 sehr zufrieden mit der Waage. Vergleichsmessungen mit dem 
Platinkilogramm und einem russischen Bergkristall-Kilogramm hätten einen Unterschied von 0,007 
mg (also 7 Milliardstel kg) ergeben   (PZ Nr. 3241/1879)5. 
In die Zeit des Direktoriums von Professor Arzberger fällt auch der Neubau eines eigenen Gebäudes 
für die N.A.C. in Wien 2, Alliiertenstraße/Am Tabor. Bis dahin war die N.A.C. in 

                                                        
4 Stulla-Götz: 80 Jahre N.E.K., in: Mitteilungsblatt für das Eichwesen Nr. 7, September 1952 
 Reiter: Persönlichkeiten im Eichdienst, in: Mitteilungsblatt für das Eichwesen Nr. 21, September 1965 
5  Die Transpositionswaage war im BIPM jahrzehntelang in Verwendung. 
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 Gebäuden im 1.Bezirk (Nibelungengasse) und später im 5.Bezirk (Griesgasse) untergebracht 
gewesen. Der Aufschwung des Aichwesens und die immer höhere verlangte Genauigkeit der 
Messungen machten die Errichtung eines eigenen Gebäudes notwendig, welches nach den Angaben 
von Oberinspektor Marek entworfen und gebaut wurde, der einen längeren Auslandsaufenthalt in 
Paris im BIPM hinter sich hatte und der die Einrichtungen des BIPM daher zum Vorbild nahm. Die 
Kosten betrugen fl 230 000 (Gulden österr.Währung), was heute ca. 2,6 Mio € sind. 
Die Grundlagen für Aichungen mit hohen Stückzahlen wurde ebenfalls bereits unter Arzberger gelegt, 
als die Aichpflicht für Elektrizitätszähler und Wasserzähler eingeführt wurde. Aus Platzmangel 
mußten diese Arbeiten aber nach einigen Jahren (1900) in einer Eichstation im 14. Bezirk, 
Diefenbachgasse durchgeführt werden. Zu Beginn des ersten Weltkrieges wurde dann eine 
Eichstation im 16.Bezirk in der Arltgasse errichtet. Dieses Gebäude ist noch heute der Sitz der 
Gruppe Eichwesen im BEV.  
Ministerialrat Friedrich Arzberger starb im Jahre 1905. 

 
WILHELM VON TINTER 

 
1896 übernahm der damals 57-jährige Ministerialrat Professor Wilhelm von Tinter die Führung der 
N.A.C. Vorher war er Assistent für praktische Geometrie sowie für höhere Geodäsie und sphärische 
Astronomie an der Technischen Hochschule in Wien gewesen. Er hatte auch Professor Herr's 
Lehrkanzel übernommen und war lange Jahre Dekan und auch ein Jahr Rektor gewesen. Er war 
Präsident der Tinter-Stiftung, einer Einrichtung zur Unterstützung notleidender Studenten, der er sich 
Zeit seines Lebens widmete. Von Kaiser Franz Josef wurde er in den erblichen Adelsstand erhoben. 
Er verstarb im 73. Lebensjahr (1912). 
 

VIKTOR VON LANG 
 
Ab 1904 leitete Hofrat Universitätsprofessor Viktor von Lang die N.E.K. (Normal-Eichungs-
Kommission). Vorher war er als Physiker Professor in Graz und dann in Wien gewesen. Neben seiner 
Mitwirkung in der Akademie der Wissenschaften, deren Mitglied er bereits vor seinem 30. Lebensjahr 
war und die er später als Vizepräsident bzw. als Präsident einige Jahre leitete, war er auch Dekan und 
zweimal Rektor der Universität Wien. Er war jedoch nicht nur Direktor der N.E.K., sondern auch 
Mitglied des Patentgerichtshofes und Mitglied des Herrenhauses und wurde 1918 zum "Geheimen 
Rat" berufen. Er verstarb mit 83 Jahren in Wien (1921). 
Unter seiner Führung kam als wesentliche neue Aufgabe der physikalisch-technische Prüfungsdienst 
dazu. Nach dem Muster der deutschen Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR bzw.später 
PTB, initiiert von Werner von Siemens, aufgebaut von Hermann von Helmholtz) wurde dieses neue 
Aufgabengebiet gestaltet (Kundmachung des Handelsministerium vom 20. Juli 1907, RGBl.Nr. 
171/1907). So konnten Industrie und Technik auch Apparate zur Messung einreichen und 
Prüfungsscheine über derartige Messungen erlangen, für die keine Eichpflicht existierte. 
Aber auch die Organisation der N.E.K.wurde geändert. Auch der Direktor der N.E.K.wurde wie die 
restlichen Mitglieder nur für 5 Jahre ernannt (Verordnung vom 23. September 1904, RGBl. Nr. 
111/1904). Später gab es dann eine Teilung der Arbeitsbereiche, wobei die technischen 
Angelegenheiten von einem technischen Beamten, die Fragen des administrativen Dienstes von 
einem juridischen Beamten bearbeitet werden sollten (Novelle vom19. Juli 1915, RGBl. Nr. 
202/1915). 
 

LUDWIG KUSMINSKY 
 
1920 wurde dem damals 60-jährigen Sektionschef Dr. Ludwig Kusminsky die Leitung der N.E.K. 
übertragen. Nach einigen Jahren auf der Universität Wien und der Technischen Hochschule Prag 
sowie der Post- und Telegraphenzentrale in Wien und am Patentamt,  kam er als 40-jähriger zur 
N.E.K. Er trieb die Arbeiten voran, die zur Eichpflicht der Elektrizitätszähler führten, er war der Leiter 
des "Technischen Dienstes" gewesen. 
Die Führung der N.E.K. hatte er allerdings nur für drei Jahre inne. Mit Verordnung vom 21.September 
1923 (BGBl.Nr.550/1923) wurde nämlich die Auflassung der N.E.K. verfügt. Die ihr unterstehenden 
Abteilungen wurden dem Bundesvermessungsamt angegliedert, das seither den Namen "Bundesamt 
für Eich- und Vermessungswesen" trägt. 
Zehn Jahre später verstarb Dr.Kusminsky im Alter von 73 Jahren. 
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Bild 3: Reiseparticulare des Direktors der N.A.C. für seine Reise nach Paris zur Sitzung des 
CIPM 
"Reiseparticulare 
des k.k. Ministerialrathes Dr. J. Herr, Direktors der k.k. Norm.A.C., anläßlich seiner Reise zur Theil-
nahme an den Verhandlungen des Comite Intern. des Poids et Mesures in Paris und der General--
Conferenz der europäischen Gradmessung in Stuttgart zufolge h.Handelsminist. Erlasses. 
1877  Gold Silber Ö.W.(fl) € 
7. September Abreise von Wien, Wagen 

zum Bahnhof 
  1,90 19,60 

 
 Fahrkarte I. Cl. Wien-Paris 

Curierzug 
  81,67 841.- 

 Gepäck frcs  14,97 154,20 
9. September Wagen vom Bahnhof in Paris 3,50    
 5 Commissionsfahrten von 

Paris nach Sevres und 
ret.(BIPM)  

5,00    

25. September Abreise von Paris, Wagen 
zum Bahnhof 

3,50    

 Fahrkarte I.Cl. von Paris nach 
Stuttgart, Schnellzug, Gepäck 

83,50 (412.-€)   

  ___________    
  108,50    
 Francs 108,50 a 47,95   52,02 535,80 
26. September Ankunft in Stuttgart, Wagen 

vom Bahnhof         
Reichsmk. 

3,00 
   

4. October Abreise von Stuttgart, Wagen 
zum Bahnhof 

3,00    

 Fahrkarte I.Cl. nach 
Innsbruck, Schnellzug 

44,95 (272.-€)   

  ___________    
  57,55    
 Reichsmark 57,55 a 58,85   33,87 348,90 
7. October Reise von Innsbruck nach 

Selzthal, Wagen in Innsbruck 
  1,30 13,40 

 Fahrkarte I.Cl. von Innsbruck 
nach Selzthal, Personenzug 

  15,90 163,80 

 Gepäck   2,11 21,70 
8. October Reise von Selzthal nach Wien, 

Fahrkarte I.Cl., Personenzug 
  12,47 128,40 

 Gepäck   1,72 17,70 
 Wagen vom Bahnhof in Wien   1,90 19,60 
    ________ __________ 
    219,83 2264,30 
 Diäten     
7. September 1 Tag im Inland a 10,50 fl   10,50 108,20 
8. September -      
4. October 27 Tage im Ausland a 21 fl 

Silber 
 567,00  5840.- 

5.-8. October 4 Tage im Inland a 10,50 fl   42,00 432,60 
   ___________ ________  
 Summe der Diäten  567,00 52,50  
   ___________ ________  
 Totale  567,00 272,33  
 Empfang  700,00  7210.- 
   ___________ ________  
 Hereinrest  133,00  1370.- 
 Hinausrest   272,33 2805.- 
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4. DIE AICHMEISTER 
 
Die Arbeit auf dem Lande, weit weg von der N.A.C. und ihren Beamten, weg von den Aichämtern der 
größeren Städte, weg von wissenschaftlichen Überlegungen und internationalen 
Vergleichsmessungen, die Arbeit im Alltag des Aichwesens, wo es um die Beurteilung von 
gebräuchlichen Längenmaßstäben, Hohlmaßen für trockene Körper und für Flüssigkeiten sowie die 
üblichen Gewichtsstücke ging, wurde von nebenberuflichen Mitarbeitern, den sog. Aichmeistern, 
bewältigt. Sie kamen aus den verschiedensten Berufen wie Spengler, Schlosser, Marktkommissär 
aber auch aus dem Zimentierungswesen (siehe z.B. Bild 4), wie vor der Einführung der Aichämter 
das staatliche Meß- und Beglaubigungswesen hieß. Sie alle hatten sich einer Einschulung im 
regionalen Aichamt zu unterziehen (z.B. Bestätigung über Schulung PZ Nr. 451/1875), um dann in 
einer Prüfung vor der N.A.C. bzw. dem zuständigen Aichinspektor ihr Wissen beweisen zu können 
(Protokoll und Zeugnis darüber z.B. PZ Nr. 226/1874 oder PZ Nr. 300/1882 zitiert in "Berichte der 
Aichinspektoren über 1881"). 
Je nach Temperament der Amtsstelle konnte eine Bestätigung über die Zulassung zur Prüfung jedoch 
auch eine sehr persönliche Note bekommen. So bestätigte der Bürgermeister  von Horovice/Böhmen 
nicht nur, daß der Kandidat zur Prüfung zugelassen sei, sondern in der Personenbeschreibung auch, 
daß er gesunde Zähne und eine stumpfe Nase habe (PZ Nr. 226/1874). Die nebenberufliche 
Aichmeister bekamen kein Gehalt, sondern eine Remuneration von 200 fl, d.s.nach heutigem Geld 
ca. 2 300.-€, ein Betrag, der übrigens ausreichte, um in Laibach/Steiermark, dem heutigen Ljubljana 
in Slowenien, die Miete für die dortige Faßaiche für ein ganzes Jahr zu bezahlen 
(Aichmeisterremuneration PZ Nr. 1350/1875, Zinsvereinbarung PZ Nr. 1360/1875). Andere 
Zinsvereinbarungen reichen von 60 fl (Völkermarkt, PZ Nr. 11/1876) und 80 fl (Spittal/Drau, PZ Nr. 
128/1876) bis 1200 fl für das Haus in Linz, Fabriksstraße (PZ Nr. 2170/1876), jeweils jährlich zu 
bezahlen, d.s. 700.-€,  900.-€  bzw. 13 500.-€. 
 
 

 
Bild 4: Schreiben der Stadtgemeinde Krems bzgl. Zimentierer (PZ Nr. 162/1875) 
 
 
 
  "Im Nachhange zur hierstelligen Note vom 18. dMts. beehre ich mich das weitere Ersuchen zu 
stellen, hieher gefälligst bekanntgeben zu wollen, ob der bisher in Verwendung gestandene geprüfte 
Zimentierer auch als geprüfter Aichmeister angestellt  werden kann, oder ob und auf welche Weise 
sich derselbe noch einer speziellen Prüfung zu unterziehen haben wird. 
  
Krems, am 24. Februar 1875 
 der Bürgermeisterstellv." 
 
 
 
Bild 5: Remmunerationen für Aichamts-Vorsteher (PZ Nr. 1350/1875) 
 
"Note 
 
Im Sinne Erlasses des h.k.k.Handelsministeriums vom 21. November1875, Zl. 35143 beehre ich mich 
die löbliche k.k.Normal-Aichungs-Commission in die Kenntniss zu setzen, daß ich zum Vorstande des 
Aichamtes in Kimpolung den dortigen k.k.Bezirkssekretär Julius Kobylanski,  zum Vorstande des 
Aichamtes in Radautz den Bezirkssekretär Alois Botta und zu dem in Suczawa den k.k. 
Bezirkssekretär Johann Brodner ernannt und jedem von ihnen für die Besorgung der  mit diesem 
Amte verbundenen Obliegenheiten eine Remuneration per 200 fl ÖW jährlich zugesichert habe. 
Ich ersuche daher die löbliche k.k.Normal-Aichungs-Commission den Genannten die zugesicherten 
Remunerationen vom 1. Jänner 1876 an bei den zustehenden k.k.Steuerämtern flüssig machen zu 
wollen. 
 
 Czernowitz, am 27. Dezember 1875 
 Der k.k.Landes Präsident " 
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Bild 6: Zeugnis über Schulung eines Aichmeisterkandidaten über die praktische Unterweisung 
in einem Aichamt  (PZ Nr.451/1875) 

 
 
 
 "Zeugnis 
  womit bestätigt wird, daß Herr Daniel Agnes Ruschka, Kassaakzessist der Stadtgemeinde 

Budweis in der Zeit vom 26. Juli bis 7. August das prager städtische Aichamt sehr fleißig besucht und 
sich die Manipulation beim Aichen von Längenmassen, Flüssigkeitsmassen, Fässern, Hohlmassen für 
trockene Gegenstände, Gewichte, Wagen und Gasmesser mit Fertigkeit angeeignet hat. 

 
 Vom Aichamt der königl.Hauptstadt Prag 
   am 7. August 1875" 
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Bild 7: Zulassung zur Aichmeisterprüfung 
 
 
 

 "Certificat 
 für den Gemeinderath und zugleich Kandidaten Hr. Emanuel Nosek aus Horowitz, welcher zur 

Ablegung der Prüfung aus dem Aichen der neuen metrischen Wagen und Gewichte von der 
hochlöblichen k.k. Normal-Aichungs-Commission zugelassen worden ist, und welcher sich derselben 
auch unterziehen will. 

Personenbeschreibung 
Name: Emanuel Nosek   Mund: gewöhnlich 
Geburtsort: Horowitz   Zähne: gesund 
Geburtsjahr: 1827    Haare: kastanienbraun 
Heimatgemeinde: Horowitz   Bart: Backenbart 
Beschäftigung: Spengler u.     Besondere Kennzeichen: 0 
zugleich Gemeinderath 
Stand: verheiratet 
Größe: groß 
Gesicht: länglich 
Augen: blau 
Augenbrauen: blond 
Nase: stumpf 

 
  Stadtrath Horowitz, am 
  13.  Mai 1874 
   der Bürgermeister " 
 
 
 

 Bild 8: Prüfungsprotokoll über Aichamts-Prüfung (PZ Nr.  226/1874) 
 
 
 
 "Protocoll 
 
 aufgenommen am 14. Juni 1874 über die vom Herrn Emanuel Nosek, Spenglermeister und 

Gemeinderath in Horowic bei der Normal-Aichungs-Commission abgelegte Aichamts-Prüfung. 
 Es erscheint Hr. Emanuel Nosek aus Horowic gebürtig, Spenglermeister und Gemeinderath in 

Horowic, 47 Jahre alt, verheirathet, welcher sich mit Zuschrift  des dortigen Magistrates vom 13. Mai 
l.J. legitimirt  und beim Wiener Hauptaichamte vom 19. Mai bis 11. Juni l.J. die Aichamtspraxis 
zurückgelegt hat mit der Bitte ihn als Aichmeister zur Aichung von Längenmaßen, Hohlmaßen für 
Flüssigkeiten und trockene  Körper dann für Handelsgewichte zu prüfen. 

 Demzufolge wurde am heutigen Tage die Prüfung vorgenommen und hierbei vom Candidaten 
eine genügende Kenntniß des metrischen Systems ferner eine genügende Fertigkeit in der 
Manipulation beurkundet, daher derselbe zur Aichung von Längenmaßen, Hohlmaßen für 
Flüssigkeiten und trockene Körper dann von Handelsgewichten als genügend bestätigt erscheint. 

 
 Wien, am 14. Juni 1874 

   Unterschriften  " 
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5. DIE AICHGEHILFEN 
 

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag oblag es dem Direktor der N.A.C., neben den aus anderen 
Dienststellen des Handelsministeriums zugewiesenen Beamten, die in der Verwaltung des 
Aichwesens tätig waren, und den Aichmeistern in den Aichämtern und den Faßaichen Hilfskräfte für 
einfache Verrichtungen je nach Bedarf anzustellen. Diese Aichgehifen wurden tagweise angestellt 
und auch tagweise entlohnt. Im Falle der Krankheit oder falls sie nicht benötigt wurden und auch nicht 
kurzfristig anderwertig Arbeit fanden, waren sie und natürlich auch ihre Familien ohne Einkünfte. Für 
Beamte und fix Angestellte galt bereits damals eine Regelung für den Krankheitsfall. 

Die Aichgehilfen-Taggelder bewegten sich auch nicht in großen Höhen. Aichinspektor 
Endlweber/Linz schrieb an die N.A.C.(PZ Nr. 12a/1877) von 1 fl bzw.1,50 fl pro Tag (d.s.10,30€ bzw. 
15,50€). Das ergibt, hochgerechnet unter allergünstigsten Annahmen einer ganzjährigen Anstellung 
(Samstagarbeit und eine Woche Arbeitsverhinderung infolge Krankheit etc. berücksichtigt) 460 fl bzw. 
4 730.-€. 

Einem Schreiben der N.Ö.Statthalterei in Wien (PZ Nr. 5018/1877) allerdings ist zu entnehmen, 
daß auch mit Aichgehilfen und Amtsdienern in den Aichämtern in Wien Zwei-Jahres-Verträge 
abgeschlossen wurden - Jahresgehälter 750 fl bzw. 600 fl, d.s. heute 7 700.-€ bzw. 6 200.-€. 

 
Bild 9: Remunerationen Aichgehilfen ( PZ Nr.  5018/1877 ) 
 

"Note 
 
 Ueber h.ä. Auftrag hat der k.k.Aichoberinspector Ferdinand Kohler laut Berichtes vom 2. 

December 1877 Zl. 2 217 mit den Aichmeistergehilfen der beiden Wr. k.k. Aichämter: Carl Edlen von 
Czilinger, Carl Großer, Alois Hartmann, Anton Greil, Carl Zach,  Franz Schmidt und Emil Stöck, dann 
mit dem Amtsdiener Michael Bergthaler den mit Ende December 1877 erlöschenden Dienstvertrag 
auf weitere zwei  Jahre und zwar für die Zeit vom 1. Jänner 1878 bis 31. December 1879 erneuert. 

 Unter Anschluß der ungestempelten Parien der Dienstverträge wird die löbliche k.k. Normal-
Aichungs-Commission ersucht, den Genannten, die mit den h.ä. Erlässen vom 30. December 1875 Z. 
38 345 und vom 10. Februar 1876 Z. 2 108 bewilligten Remunerationen und  zwar für je einen 
Gehilfen 750 fl und für den Amtsdiener mit 600 fl jährlich in der bisherigen Weise bei der k.k. n.ö. 
Landeshauptcassa anweisen, und über das Verfügte anher Mittheilung machen zu wollen. 

 
  Wien, den 7. December 1877 " 
 

Bild 10: Schreiben des Aichinspektors Endlweber wegen Entlohnung des Aichgehilfen 
Reisinger 
 

 "Wohllöbliche k.k. Normal-Aichungs-Commission! 
 
 Der Gehilfe J. Reisinger des hiesigen k.k.Aichamtes hat das anruhende Gesuch um 

Aufbesserung seiner Entlohnung h.a. überreicht und beehre ich mich, dasselbe hiemit ergebenst in 
Vorlage zu bringen. 

  Johann Reisinger steht seit Beginn der Thätigkeit des hiesigen k.k. Aichamtes in Verwendung 
bei demselben und hat in dieser Zeit sämmtliche Manipulationen mit Eifer correct durchgeführt, 
sodaß bisher keine Klage gegen denselben erhoben werden kann. 

  Mit dem Erlasse vom 15. Dezember v.J. Z. 1 075 wurde für einen Aichmeister-Gehilfen ein 
Taggeld von 1 fl  50 kr genehmigt, während Johann Reisinger nur ein solches von 1 fl bezog, sodaß 
also bereits eine bedeutende Ersparniß erzielt wurde. 

 Aus diesem Grunde erlaube ich mir auch, das Gesuch  hiermit zu befürworten und eine 
Erhöhung der Bestallung des Johann Reisinger um 5 fl pro Monat in Antrag zu bringen, wenn 
andererseits der verfügbare Credit eine solche Mehrauslage gestattet, was ich dem h. Ermessen 
anheimstellen muß. 

 Gleichzeitig beehre ich mich, um die Genehmigung zur Beibehaltung des Gehilfen August 
Willingstorfer auf unbestimmte Zeit zu bitten damit bei etwa vorkommenden Krankheitsfällen im 
hiesigen Aichamte die Faßaichung und die Prüfung der großen Wagen nicht zu sehr gehemmt werde. 

 
 Linz, am 27. Dezember 1876 
 der k.k.Aich-Inspektor 
    Endlweber " 
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Bild 11: Dienstvertrag mit dem Aichmeister-Gehilfen K. Großer 
 
 " Dienst-Vertrag 
 
 welcher auf Grund des Gesetzes vom 31. März 1875 (RGBl. Nr. 43/1875) und der Ministerial-

Verordnung vom 3. April 1875 (RGBl. Nr. 45) zwischen der hohen k.k. n.ö. Statthalterei Namens der 
k.k.Regierung  einerseits und Herrn Karl Großer andererseits unter nachstehenden Bedingungen 
abgeschlossen worden ist: 

 
1. 

 Herr Karl Großer tritt in die Verwendung des k.k. Aichamtes zu Wien als Aichmeister-Gehilfe 
mit der Aufgabe, die ihm in dieser Eigenschaft auf Grund der diesfalls bestehenden Vorschriften 
zukommenden Obliegenheiten auszuführen. 

 
2. 

 Herr Karl Großer verpflichtet sich, und wird feierlich angeloben, die ihm auf Grund der 
erwähnten Vorschriften, und der sonst noch zu erlassenden Instruktionen, sowie der behördlichen 
Weisungen zukommen den Obliegenheiten, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. 

 
 3. 

 Die Dauer der Verwendung des Herrn Karl Großer in dieser Eigenschaft, wird auf zwei Jahre 
vom Beginn seiner Funktion an gerechnet festgesetzt und unterliegt Herr Karl Großer für die Dauer 
dieses Vertrages, den für Staatsbeamten im Allgemeinen bestehenden Dienstvorschriften. 

 
4. 

 Es wird Herrn Karl Großer für die Verrichtung seiner Funktionen eine jährliche Bestallung von 
siebenhundert und fünfzig Gulden Ö.W. zugesichert,  welche ihm vom Tage des Antrittes seiner 
Funktion für die Dauer derselben in monatlichen Anticipativ-Raten flüssig gemacht werden wird. 

 
5. 

Beiden vertragschließenden Theilen steht das Recht einer halbjährigen Kündigung dieses 
Vertrages zu. 

 
       Urkund dessen wurde gegenwärtiger Vertrag in zwei gleichlautenden Exemplaren ausge-

fertigt und von den beiden kontrahirenden Theilen und zwei erbetenen Zeugen unterfertigt. 
 
 Wien, am 1. Jänner 1878 
 
    4 Unterschriften" 
 
 "Das vorgeschriebene Dienstgelöbniß hat der Gefertigte am heutigen Tag dem Herrn Karl 

Großer  abgenommen. 
 
  Wien, am 1. Jänner 1878 
 
    Unterschrift " 
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6. DIE METERKONVENTION 
 

Seit den Zeiten Napoleons versuchten die Völker Europas, sich auf die Einführung des metrischen 
Systems zu einigen. 

1861 fand in Frankfurt/Main in Deutschland die Tagung einer Kommission, bestehend aus 
verschiedenen Direktoren von Polytechnischen Schulen (Vorgängern der Technischen Hochschulen) 
betreffend Einführung von metrischen Maßen und Gewichten in den deutschen Bundesstaaten statt, 
bei der aus Österreich auch der Prager Universitätsprofessor A. Ritter von Ettingshausen, späteres 
Mitglied der N.A.C., beigezogen war. Er verfaßte später auch gemeinsam mit Professor Dr. Herr, der 
dann auch der erste Direktor der N.A.C. wurde, einen Bericht darüber, wie deutsche metrische Maße 
und Gewichte übernommen werden könnten. Seine diesbezüglichen Ansichten teilte Professor 
Ettingshausen in einem Bericht ("Bemerkungen.....") am 15.März 1866 dem Handelsministerium mit. 

Professor Dr. Herr wurde gemeinsam mit dem Werkstättenleiter des polytechnischen Institutes 
und dem Direktor des Zimentierungsamtes um Angaben über die zu erwartenden Kosten für die 
Umstellung des Zimentierungsbetriebes auf das metrische Maß- und Gewichtssystem (Schreiben des 
Handelsministerium ohne PZ, vom 15. März 1867) gebeten. In einer Aktennotiz desselben Jahres 
wurde festgehalten,daß in einem vorzubereitenden Gesetz nur die "Werthverhältnisse" der alten und 
neuen Maße bekanntgegeben werden sollten. Reduktionstabellen wären allerdings für den Gebrauch 
des Publikums anzufertigen. 

In allen Kronländern mit Ausnahme von Tirol und Kärnten war das Wiener Maß- und 
Gewichtssystem eingeführt. Darauf bezugnehmende Tabellen müßten ebenfalls aufgelegt werden. In 
einem Schreiben des Bezirksamtes Bludenz an die Statthalterei Innsbruck (Z Nr. 72 vom 12.Januar 
1867) wurde auf einen bereits 10 Jahre vorher verfaßten Bericht hingewiesen,in dem bei der Länge 
vom Nürnberger Maß die Rede war (= 0,926 Wiener Maß, wobei 1 Wiener Maß 0,316 m war) und 
beim Gewicht vom Montafoner Pfund (= 1,7 Wiener Pfund, wobei 1 Wiener Pfund 0,560 Kilogramm 
war). Gleichlautende Berichte lagen auch aus den Kreisämtern in Schruns/Montafon und Dornbirn 
vor. 

Die Generalkonferenz der Gradmessung bemühte sich in Berlin 1867 um Einführung des 
metrischen Maßsystems. Im Anschluß an die Generalkonferenz sprach sich auch die Petersburger 
Akademie der Wissenschaften für die Herstellung eines europäischen Meterprototyps aus. 
Diesbezügliche Vorbehalte der Pariser Akademie der Wissenschaften versuchte 1869 die 
Kommission für europäische Gradmessung mit dem Hinweis zu entkräften, daß der in Aussicht 
genommene Meterprototyp dem französischen Metermaß so genau wie möglich entsprechen sollte. 
Bei demselben Treffen in Florenz am 27.September 1869 sprach die Kommission auch ihre 
Befriedigung darüber aus, daß die französische Akademie der Wissenschaften bei ihrer Regierung 
die Einsetzung einer Kommission anregen wolle, die die Fragen der Einführung des Meters für den 
internationalen Gebrauch studieren solle (Auszug aus dem Protokoll Florenz 1869, Beilage zu Akt des 
Handelsministerium PZ 15633 vom 2.August 1870). 

In dem soeben zitierten Schreiben beauftragte der Leiter des Handelsministeriums Professor Dr. 
Herr gemeinsam mit Professor Dr. Victor von Lang an der Konferenz der internationalen 
Meterkommission in Paris teilzunehmen. Neben der Vorgabe der Verhandlungsrichtlinien, nämlich im 
Sinne der Konferenz von Florenz 1869 vorzugehen, wurde auch die Zustimmung zur Verrechnung 
der doppelten Diäten  und die Auszahlung eines  Vorschusses in Höhe von 400 fl (4 500.-€ ) 
zugesagt. 

In einem Brief an Professor Dr. Herr beklagte ein Mitglied der österreichischen Kommission, daß 
der von der Kommission erarbeitete Entwurf eines neuen Maßgesetzes für Cisleithanien 
(österreichischer Teil der Monarchie, diesseits der Leitha) in seiner Gesamtheit vom 
Ministerialsekretär Ritter von Parmenthier den Ungarn übersandt worden sei, anstatt vorerst nur die 
technischen Teile wie Tabellen etc. zur Einsicht zu überreichen und den Bereich der Durchführung 
des Gesetzes der jeweiligen Administration zu überlassen.Der Schreiber bat Professor Dr. Herr in 
einem Memorandum, den Minister in diesem Sinne zu informieren (Schreiben vom 29.Oktober, ohne 
Jahreszahl). 

1875 nahmen 19 Teilnehmerstaaten (für Österreich-Ungarn: Professor Dr. Herr) an der 
internationalen Meterkonferenz teil, an der die Gründung eines internationalen Büro's, des BIPM 
(Bureau International des Poids et Mesures) beschlossen wurde. 6 Die Konvention wurde am 20.Mai 
1875 von 13 Mitgliedstaaten mit insgesamt 320 Millionen Einwohnern unterzeichnet (die 
Erdbevölkerung betrug damals 1,4 Milliarde Menschen).  

                                                        
6 Quelle: 6 Berichte von Prof.Herr aus Paris an das Handelsministerium (ohne PZ, 1875) 
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Ungarn war dann einverstanden mit der Unterzeichnung der Pariser Meter-Convention (PZ Nr. 
386/1875). Aus der Aufstellung der Kosten für das Bureau International in Paris ergaben sich die 
endgültigen Kosten für Österreich ( mit 20 Millionen Einwohnern ) zu 27 713 fr (118 000.-€)  für die 
Gründung, sowie 5 196 fr (22 000.-€) für die 1. Periode bzw.3 464 fr (15 000.-€) für die 2. Periode - 
nach Erhalt der Prototypen - an jährlichen Zahlungen, für Ungarn (mit 16 Millionen Einwohnern) lagen 
diese Kosten bei 22 171 fr (94 000.-€) und jährlichen 4 157 fr bzw. 2 771 fr (17 500.-€ bzw. 12 000.-
€). Zum Vergleich: Deutsches Reich (mit 41 Millionen Einwohnern) 56 812 fr und 10 652 fr bzw. 7102 
fr (241 000.-€ und 45 000.-€  bzw.30 000.-€), Rußland (mit 83 Millionen Einwohnern) 38 337 fr und 
7188 fr bzw.4792 fr (163 000.-€ und 30 500.-€  bzw. 20 500.- €).7  

 
 

Bild 12: Europäische Gradmessungskonferenz, Florenz, 27. September 1869 
 
 
 
 " Auszug 
 
 aus den Verhandlungen der genannten Kommission der europäischen Gradmessung in Florenz 

am 27. September 1869. 
 
 1. Die genannte Kommission der europäischen Gradmessung hat mit großer Befriedigung 

Kenntniß genommen von der durch die Petersburger Akademie der Wissenschaften beschlossenen 
Kundgebung zu Gunsten der Herstellung eines neuen europäischen Meterprototyps, da diese 
Kundgebung sich vollständig in Übereinstimmung befindet mit den von der General-Konferenz der 
Gradmessung im Jahre 1867 in Berlin gefaßten Beschlüssen. 

 Die genannte Kommission wiederholt das schon von der General-Konferenz gestellte Ersuchen 
an sämmtliche  Delegirte, bei ihren betreffenden Regierungen die  Theilname an der internationalen 
Kommission zur  Herstellung eines europäischen Meters zu befürworten. 

 2. Betreffs der von der französischen Akademie der  Wissenschaften in ihrer Sitzung vom 23. 
August 1869 gefaßten Beschlüsse, bedauert die genannte Kommission einige Mißverständnisse, 
welche in den Bericht der akademischen Commission in Betreff des Ziels und der Motive unserer vor 
2 Jahren gefaßten Beschlüsse vor  zuliegen scheinen und sie erklärt, daß sie die Nothwendigkeit der 
Herstellung eines neuen Meterprototyps, dessen Länge aber dem gesetzlich französischen Meters so 
nahe als irgend möglich entsprechen soll, durch die Argumente der erwähnten Kommission nicht für 
widerlegt erachten kann. 

 Andererseits begrüßt sie mit Freuden den Beschluß  der französischen Akademie bei ihrer 
Regierung die Berufung einer internationalen Commission zu befürworten, welche diese wichtigen 
Fragen zu studieren und zu erledigen habe. 

 Es scheint der genannten Kommission von großer Bedeutung, daß die verschiedenen 
Bestrebungen, welche  von der Gradmessungs-Konferenz, von der Petersburger und von der Pariser 
Akademie ausgegangen sind, in Verbindung gesetzt werden, um so bald als möglich ein einheitliches 
Vorgehen in der Sache zu erreichen. 
 Sie ersucht daher das Centralbureau auf die ihm geeignet erscheinende Weise eine 
Verständigung der genannten verschiedenen wissenschaftlichen Autoritäten in dieser Frage 
anzubahnen, die Zusammenkunft einer internationalen Kommission so viel als möglich zu fördern 
und eventuell in dem Schoße derselben die Interessen der Gradmessung zu vertreten." 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 13: RGBl. Nr. 20/1876 : Die Internationale Meter-Convention vom 20. Mai 1875 

                                                        
7 [Quelle : Beilage zum Motivenbericht PZ Nr. 639/1875] 
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Bild 14: Sonderbericht an die Regierungen der Allerhöchsten Vertragspartner: 
Budget und Beitragstabelle der Vertragsstaaten für das BIPM (Rechnungsjahr 1885) 
 
Die Sitzung des Komitees fand in diesem Jahr früher als üblich statt, folglich sind wir in der Lage, den 
Allerhöchsten Regierungen bereits jetzt den Finanzbericht vorzulegen, gerade rechtzeitig, damit diese 
die Summen, die den Beitrag für das BIPM ausmachen, im Budget des nächsten Jahres festhalten 
können. 

Die finanzielle Situation unserer internationalen Niederlassung ist im allgemeinen und in den 
Grundzügen die gleiche geblieben, wie wir sie bereits verschiedentlich in unseren früheren Berichten 
an die Regierungen darlegen mußten. 

Sie bleibt mißlich und regelwidrig, zum einen wegen der Unzulänglichkeit der genehmigten 
jährlichen Remunerationen, von der Versammlung mit 100 000 fr (494 000.-€) festgelegt. Dieser 
Betrag wird durch die systematische Verzichtsleistung eines Staates über mehrere Jahre hinweg auf 
etwa 92 500 fr (456 950.-€) reduziert. 

Weiters wird die Verwaltung des Büros durch das späte Einlangen eines bedeutenden Teiles der 
Beiträge und durch die stetig wachsende Summe von Rückständen behindert. Zu diesem Zeitpunkt, 
Ende September, fehlen uns noch regelmäßige Einkünfte aus den diesjährigen Beitragszahlungen in 
der Höhe von 15 362,50 fr (75 890.-€), und die Gesamtsumme der Rückstände liegt im Augenblick 
bei 75 109,50 fr (371 040.-€), die Türkei alleine schuldet uns davon 59 142 fr (292 160.-€). 

Unter diesen Umständen fällt es dem Komitee sehr schwer, die unvermeidlichen Ausgaben für 
die Niederlassung zu bestreiten und das Budget im Gleichgewicht zu halten; wenn das im 
allgemeinen gelungen ist - denn das voraussichtliche Defizit für das laufende Rechnungsjahr, das bis 
zu 3 000 fr (14 820.-€) betragen könnte, ist durch einen Überschuß von 3 608 fr (17 820.-€) aus dem 
Rechnungsjahr 1883 mehr als ausgeglichen - so dank strengster Sparsamkeit und durch Verwendung 
der Budgettitel, die uns die Versammlung zugesteht, um vorübergehend die ausbleibenden 
konventionellen Geldquellen dadurch zu ersetzen, daß wir zu Gunsten des Kontos III der jährlichen 
Spesen von den Konten I und II Anleihen nehmen, die an diese Konten rückerstattet werden, sei es 
durch Mitgliedsbeiträge neuer Staaten, sei es durch endlich eingelangte Rückstände. 

Jedenfalls hindert diese Situation das Komitee daran, die von der Versammlung festgesetzte 
Grenze für die Geldmittel, die wir für das Rechnungsjahr 1885 von den Allerhöchsten Staaten 
beanspruchen dürfen, herabzusetzen, um so mehr , als die Lieferung des Herstellers von 40 
Kilogrammstücken zum Zwecke der Schaffung von Prototypen, es dem Büro endlich erlauben würde, 
bald mit der großen Arbeit der Eichung der Prototypen zu beginnen, was eine Vermehrung des 
Personalstandes und des Materials bedingen würde. 

Folglich hat das Internationale Komitee einstimmig in der Sitzung vom 20.September den 
Vorschlag des Direktors des Büros, der im Bericht der Finanzkommission empfohlen wurde, bestätigt, 
der besagt, daß entsprechend dem Artikel 6 der Richtlinien der Versammlung das Budget für das 
Jahr 1885 100 000 fr (494 000.-€) beträgt. 

In der selben Sitzung hat das Komitee über den von der Finanzkommission eingebrachten 
Vorschlag, über die folgende Aufteilung der Geldmittel auf die verschiedenen Dienstleistungen des 
Büros, abgestimmt: 

Budget für das Rechnungsjahr 1885 
(Anmerkung des Verfassers: alle Angaben in €) 
 

A. Besoldung  Summe 
Direktor 74 100.-  
2 Adjunkten  59 280.-  
4 Hilfen 59 280.-  
Mechaniker 14 820.-  
Fahrer und Hilfsmechaniker 8 890.-  
Bürobursche 8 890.-  
Portier 1 180.-  
                                    26 440.- 
B. Allgemeine Verwaltungskosten   
1.Entschädigungen für Gelehrte,    
die dem Büro angehören 44 480.-  
2.Erhaltung des Gebäudes und der   
Einrichtung  37 540.-  
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3.Erhaltung der Maschinen und der 
unbeweglichen 

  

Apparate        2 960.-  
4.Ankauf von Hilfsmitteln und Erhaltung 
der 

  

Geräte                      4 940.-  
5.Kosten für die Werkstatt                2 960.-  
6.Kosten für das Labor                       3 950.-  
7.Kosten für die Präzisionsheizung,   
Erzeugung und Kauf von Eis               4 940.-  
8.Kosten für die normale Heizung          12 350.-  
9.Kosten für Beleuchtung und Gas        11 360.-  
10.Wasserbewilligung                            2 470.-  
11.Versicherungsprämien                     2 050.-  
12.Bürokosten                                      3 950.-  
13.Bibliothek                         2 960.-  
14.Kosten für Druck und   
Veröffentlichungen                       69 180.-  
15.Sekretariatskosten                    2 960.-  
                                                                                                209 050.- 
C. Entschädigung für den Sekretär 
des Komitees  

                 29 640.- 

D. Verschiedene und 
unvorhergesehene Kosten sowie 
Gratifikationen und Kosten für die 
überzähligen Rechner 

  
 

28 870,- 

Summe                      494 000.- 
 
Diese Vorschau auf das nächste Jahr weicht nur in wenigen Punkten, und hier nur vernachlässigbar, 
von den vorherigen Jahren ab; diese Änderungen beruhen auf wohlerwogenen Überlegungen. So 
konnten wir den Punkt B.4 beträchtlich kürzen, denn das Konto I, das eine Aufstockung durch die 
Beitrittszahlung von England erlebte, kann im verstärkten Maße zur Verbesserung des 
wissenschaftlichen Materials und folglich auch zum Ankauf von Hilfsapparaten beitragen. 

Nicht zuletzt dank dieser zusätzlichen Einnahme sind wir in der Lage, das Budget der jährlichen 
Kosten für 1885 angemessen auszugleichen, gleichzeitig verschaffte das dem internationalen Büro 
eine Anzahl von Instrumenten und wichtigen Apparaten, die es ermöglichen, die für die Metrologie 
grundlegenden wissenschaftlichen Forschungen fortzusetzen. 

Der Beitritt Englands zur Meterkonvention, von dem wir während der letzten Sitzung des 
Komitees offiziell in Kenntnis gesetzt worden sind, hat den Budgetverteilungsschlüssel für die 
Vertragsstaaten merklich beeinflußt und die Zahl der Vertragsstaaten auf 19 erhöht. Da die 
Bevölkerungszahl des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland nach der letzten 
Volkszählung von 1881 bei 35 172 976 liegt und die Verwendung des metrischen Systems zwingend 
vorgeschrieben ist, wird ihm der Koeffizient 2 zugewiesen, der Verteilungsfaktor des neuen Staates 
ist also 70 und folglich ist die Zahl der Verteilungsfaktoren von 882 auf 952 gestiegen. 

Folglich liegt eine Beitragseinheit jetzt bei 105,05 fr (519.-€) statt bei 113,38 fr (560.-€), das führt 
zu einer ca. 7,4%igen Reduktion der Mitgliedsbeiträge für die Staaten. 
Da sich im Bereich der Aufteilung keine weiteren Veränderungen ergeben haben, - der leichte 
Bevölkerungsanstieg in Spanien beeinflußt den Verteilungsfaktor nicht - entspricht die Rechnung den 
Vorschreibungen der Versammlung, was die folgende Beitragstabelle darlegt (alle Angaben in €): 
 

 Vertragsstaaten jährliche Kosten 494 000,- 
(Einheit: 519,-) 

   
1 Deutschland                70 560.- 
2a Österreich                                31 140.- 
2b Ungarn                                          24 390.- 
3 Belgien                                             8 820.- 
4 Argentinische Konföderation               3 110.- 
5 Dänemark                                        1 040.- 
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6 Spanien                                          37 880.- 
7 Vereinigte Staaten von Amerika        51 890.- 
8 Frankreich                                      65 920.- 
9 Großbritannien und Irland                 36 320.- 
10 Italien                                          44 110.- 
11 Peru                                                4 150.- 
12 Portugal                                          8 300.- 
13 Rumänien                                        7 790.- 
14 Rußland                                        48 260.- 
15 Serbien                                           2 590.- 
16a Schweden                          4 670.- 
16b Norwegen                                      3 110.- 
17 Schweiz                                           4 150.- 
18 Türkei                                           33 210.- 
19 Venezuela                                       2 590.- 
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7. DIE ETALONS (NORMALE) 
 

Von Seiten des Zimentierungsamtes in Wien wurde der Bedarf an Längenmaßen, nassen und 
trockenen Hohlmaßen sowie Gewichtssätzen (unter anderem Juwelier- und Perlengewichtssätze, 
Medizinalgewichtssätze usw.) zu je 3 Exemplaren für die 17 Landeshauptstädte Österreichs 
(Cisleithanien, d.h. diesseits der Leitha, das heutige Burgenland gehörte zu Ungarn) abgeschätzt: 347 
000 fl (fast 4 Mio. €). Die Anzahl der Zimentierungsämter wurde mit 1500 abgeschätzt (zumindest 
gab es soviele k.k.Bezirksämter - Schreiben vom 3. Juli 1869). 

1870 wurden in Paris ein Meter aus Glas und ein kg-Prototyp aus Bergkristall angeschafft. Im Juli 
wurden Vergleichsmessungen zwischen dem Wiener Bergkristall-Kilogramm und dem Pariser 
Kilogramm des Archives (der Akademie der Wissenschaften) sowie zu den in Österreich-Ungarn 
gebräuchlichen Gewichten durchgeführt (Handelsministerium Z 13170/1048 vom 9.Juli 1870). 

1890 wurden neue metrische Prototypen der technischen Abteilung zur Prüfung übergeben 
(Protokoll vom 31. Januar 1890 - Übergabe an Inspektor W.Marek und die beiden Aichmeister L. 
Petersburg und F. Maly), und zwar die beiden Meterstäbe Nr.15 und Nr.19 sowie die beiden 
Kilogrammgewichtsstücke Nr.14 und Nr.33. Der Preis für die Prototypen (PZ Nr. 1005/1890) betrug 
26 556 fr (297 000.-€), die Flüssigmachung dieses Betrages wurde mit PZ Nr. 2897/1890 erwirkt. 

Über das Ergebnis der Prüfung berichtete PZ Nr. 3881/1890: 
 
 1) Länge 
  Nr.19 - Nr.15 =  + 0,000 216 mm ± 0,000 090 mm (bei  1,140 ° C ) 
  Nr.19 - Nr.15 =  + 0,000 281 mm  ± 0,000 058 mm (bei 17,509 °C) 
    (Pariser Resultat:+0,000 230 mm) 
 2) Gewichte 
  Nr.33 - Nr.14 =  - 0,170 ± 0,010 7 mg 
     - 0,183 ± 0,004 5 mg 
    (Pariser Resultat:-0,186 mg). 
 

Gemäß Protokoll vom 3. October (PZ Nr.4145/1890) entschied man sich daher für die Prototypen Nr. 
15 (Meter) und Nr. 33 (Kilogramm) als Staatsnormale. 

Am 16. Juni 1894 wurden die bei der Firma J. Tonnelot in Paris bestellten und im BIPM 
überprüften 2 Thermometer geliefert (PZ Nr. 2932/1894): Nr. 4917 und Nr. 4921 zum Preis von 105 fr 
( 450.-€). 

1896 wurde in Paris ein "metre a bouts"bestellt, die Kosten dafür waren 10 622 fr (45 000.-€, PZ 
Nr. 3429/1897 ). Professor V.von Lang berichtete am 9. Mai 1897 über seine Teilnahme bei einer 
Sitzung des CIPM (Comite International des Poids et Mesures) in Paris, daß er auftragsgemäß auf 
seiner Rückreise nach Wien den bestellten "metre a bouts" mitgenommen hatte. Weiters teilte er mit, 
daß das BIPM seit neuestem Längenmessung mit der Michelson'schen Methode betreibe. Dieser auf 
der Wellenlänge des Lichtes beruhende Meßvorgang erlaubte die Bestimmung des Centimeters mit 
derselben Sicherheit, mit der bisher der Meter bestimmt wurde. Internationale Vergleiche der 
nationalen Prototypen seien vereinbart worden. Die Errichtung einer Pensionskassa für die 
Angestellten des BIPM mit einer ersten Zahlung von 25 000 fr (106 000.-€) in dieselbe sei einstimmig 
beschlossen worden (PZ Nr. 3469/1897). 

Bezüglich der Kosten für den "metre a bouts"gab das Handelsministerium den Auftrag, daß diese 
10 622 fr durch  Einsparungen im Aichetat für 1897 wieder ausgeglichen werden müßten (PZ Nr. 
6926/1897). 

1898 wurde ein Decimeterstab mit Milimeterteilung beim BIPM in Paris bestellt und der 
Kilogrammprototyp Nr.33 zu Vergleichsmessungen nach Paris gesandt (PZ Nr. 6456/1898). 
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8. JAHRESBERICHTE DER EINZELNEN AICHINSPEKTORATE 
ÜBER DAS JAHR 18818 

 
I. AICHINSPECTORAT WIEN 
 

k.k.Aichoberinspector Kohler berichtete über seine Besuchsreisen und die personellen Zu- und 
Abgänge in den einzelnen Aichämtern. So wurden unter anderen ein Bürgermeister, ein 
Gemeindesekretär und ein pensionierter Lehrer in den Dienst übernommen. Er sprach sich lobend 
über die Arbeit der Aichmeister aus, zeigte sich aber unzufrieden mit der Abwicklung des 
Schriftverkehrs durch die Vorstände der Aichämter. Das finanzielle Ergebnis führte er hauptsächlich 
auf den Einsatz der beiden Wiener Aichämter zurück. Unter Einsatz von Magistratbediensteten und 
Aichmeistern waren bei mehr als 5500 Gewerbetreibenden Revisionen durchgeführt worden. Im 
Unterschied dazu wurden aus ganz N.Ö.(4796 Gemeinden) nur 338 Revisionen (also in nur 7 % der 
Gemeinden ) gemeldet. Einen Grund dafür sah er darin, daß die Gemeinden Fahrtkosten und Diäten 
für den Aichmeister zahlen müßten, was sie von weiteren Revisionen trotz Aufforderung durch die 
Bezirkshauptleute abhalte. Jedenfalls habe man bei derartigen Revisionen Objekte gefunden, die 
bereits 100 Jahre lang nicht nachgeaicht worden waren. 

Er persönlich habe nur einen Teil der 41 Aichämter besuchen können, seine Reisen nahmen 43 
Tage in Anspruch und kosteten 418 fl (4 320.-€). 

Die Einnahmen waren um 2426 fl (25 000.-€) geringer als im Vorjahr und betrugen brutto 75 095 fl 
(770 000.-€). Das ergab nach Abzug der Kosten für die Aichämter und das Aichinspectorat 17 175 fl 
43 kr  Überschuß (180 000.-€). 

 
II. AICHINSPECTORAT LINZ (OBERÖSTERREICH UND SALZBURG ) 
 

Aichinspektor Endlweber berichtete über die Herabsetzung der Entlohnung für den Aichmeister in 
Enns auf 120 fl (1 230.-€ ) und der Miete auf 30 fl ( 310.-€ ) wegen der geringen Einkünfte der 
Faßaiche. Er berichtete auch stolz darüber, daß es ihm gelungen sei, den Aichmeister von Oberndorf 
dazu zu bewegen,  sich beim Abschluß eines neuen Dienstvertrages mit einem Viertel der vorjährigen 
Entlohnung zufrieden zu geben. Dies habe er erreicht, da der Aichmeister von Obertrum sich um 
eben dieselbe Stelle bewarb, allerdings, auf Veranlassung Endlwebers, mit entsprechend geringeren 
Entlohnungswünschen. Amtstag wurde ab sofort nur mehr einmal monatlich abgehalten. 

Das metrische Maß hatte sich noch immer nicht durchgesetzt, obwohl die Übergangsfrist für 
andere Maße mit 31. Dezember 1875 abgelaufen war. So wurde im Getreidehandel insbesondere auf 
dem Wochenmarkt in Wels teilweise noch nach Wiener Maß abgerechnet. Hauptsächlich Schnittware 
wurde in Geschäften mit zwei Preisen ausgezeichnet, für Wiener Maß und Meter-Maß. 

Laut Endlweber sollte auch durch Verordnung unterbunden werden, daß Maßstäbe, die beide 
Maße trugen, weiterhin nachgeaicht würden. 

 
III. AICHINSPECTORAT GRAZ (STEIERMARK INKL. TEILE DES HEUTIGEN 

 SLOWENIENS, KÄRNTEN) 
 

Aichinspector Preissmann berichtete über Abgänge und Neuaufnahmen (einen pensionierten 
Polizeikommissär, k.k. Bezirkssekretär, k.k. Baupraktikanten, Seifensieder, Tabakgroßverleger, 
Realitätenbesitzer, Uhrmacher). Enthoben wurde der Aichamtsvorsteher von Leoben, weil er in eine 
Reduzierung seiner Jahresremuneration nicht einstimmen wollte sowie sein Aichmeister, weil er sich 
hauptsächlich mit der Reparatur aichpflichtiger Gegenstände beschäftigte. 

Aufgrund seiner Inspektionsreisen kam er zum Schluß, daß in Kärnten und Steiermark das 
metrische System eingeführt sei, mußte aber zugeben,  daß es im speziellen in der Mittel- und 
Südsteiermark (heutiges Slowenien) nicht genügend Revisionen gebe. So seien von den 1550 
Gemeinden der Steiermark nur in 80 Fällen Revisionen durchgeführt wurden, in den 220 Kärntner 
Gemeinden in 96 Fällen.Das heißt, daß fast jede zweite Kärntner Gemeinde, jedoch nur jede 
zwanzigste steiermärkische Gemeinde einen Aichmeister zur Revision angefordert hatte, wobei sich 
das Ergebnis in der Steiermark hauptsächlich durch die Revisionen in der Obersteiermark ergab. Der 
Aichinspektor stellte auch eine Tabelle auf, der zu entnehmen war, wieviele aichamtliche Akte der 
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Jahre 1879, 1880 und 1881 in Bezug auf 1000 Einwohner der angeführten Bezirke durchgeführt 
wurden (auszugsweise Wiedergabe):     

      
Steiermark: Liezen 104 Kärnten: Wolfsberg 91 
 Murau 69  Klagenfurt 100 

 Graz-Stadt 534  St. Veit 59 
 Graz-Umgebung 44  Villach 99 
 Leibnitz 34  Völkermarkt 34 
 Windischgrätz 19    
 Marburg 42    
 Cilli 16    

 
Der Aichinspektor stellte den Fehlbestand bei den Nachaichungen für 1881 mit 50-60 000 fest. Er 
schlug daher vor, entweder die Verantwortung für die Revisionen den Gemeinden zu entziehen oder 
diese bei der Zahlung des revidierenden Aichmeisters zu unterstützen. Den dabei entstehenden 
Mehrkosten würden entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen. 

Gegenüber dem Vorjahr (1880: 21 014 fl 4 1/2 kr,d.s. 216 000.-€ ) ergaben sich mit 22 814 fl 85 
1/2 kr ( d.s.235 000.-€ ) Mehreinnahmen von ca. 1800 fl (19 000.-€).  

Eine Analyse der Einkünfte ergab die Anteile der verschiedenen Amtshandlungen am 
Gesamtergebnis:  

 
Faßaichung 64,6 % 
Aichung neuer Maße und Gewichte 6,2 % 
Nachaichung derselben 29,2 % 

 
IV. AICHAUFSICHTSBEZIRK KRAIN UND KÜSTENLAND (SITZ IN TRIEST ) 
 

Aichinspektor A. von Santi rechnete der N.A.C. vor, daß sich in seinem Aichaufsichtsbezirk etwa 17 
955 Gewerbebetriebe mit fast 450 000 Maßinstrumenten befänden, die, sollten die Aichvorschriften 
sich ändern, Gebühren von 45 776 fl (d.s. 470 000.-€) in seinem Bezirk erbringen würden. 

Er errechnete, wieviel das jährliche Defizit dann betragen würde, berücksichtigte man, daß für 
Nachaichungen nur die Hälfte verlangt werde. 
 22 888,00 fl  ( 50% obigen Betrages, 235 000.-€ ) 
 26137,00  fl  Jährliche Auslagen des Aichaufsichtsbezirkes (270 000.-€) 
 -3 249,00  fl  Abgang ( 35 000.-€ ) 
Das wäre etwa 1/5 des tatsächlichen Defizits. 
Der Vergleich der Defizite: 
 12 420,3   fl  (1880: 128 000.-€ ) 
 15 548,30 fl  (1881: 160 000.-€ ) 
ergab im Berichtsjahr einen um 3 087.97 fl (32 000.-€) höheren Abgang, hauptsächlich deswegen, 
weil sich die Gesetze bezüglich Beaufsichtigung der Meßgeräte im öffentlichen Verkehr nicht 
geändert hätten. Es wurde beklagt, daß mehr als 60 % der Gewerbetreibenden entweder Meßgeräte 
alten Systems oder ungeaichte des metrischen Systems benutzten. 

Er machte auf Einsparungen aufmerksam, es wurden statt der vorgeschlagenen Ausgaben von    
    28 140 fl  (290 000.-€) 
tatsächlich nur   25 439 fl  (262 000.-€)  
ausgegeben, was einer Einsparung  von   
   2 701 fl  (28 000.-€)  
entsprach. Desweiteren sparte er bei den Remunerationen von Aichmeistern, Vorstehern und beim 
Mietzins insgesamt 460 fl (4 740.-€) ein. 

Die Jahresbilanz ergab also 
 
 

Ausgaben 25 439,62 fl (262 000.-€) 
Einnahmen   9 891,32 fl (102 000.-€) 
Abgang 15 548,30 fl (160 000.-€) 

 
was nur zum geringen Teil auf die Erhöhung der Ausgaben, zum Großteil jedoch auf die 
Verminderung der Einnahmen zurückzuführen war, und zwar um 3 825.70 fl (39 400.-€). 
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Mit seinen Untergebenen zeigte er sich unzufrieden, da diese weder Interesse zeigten, die 
aichamtlichen Revisionen durchzuführen noch Anzeigen zu erstatten im Falle einer Zuwiderhandlung 
eines Gewerbetreibenden. 

 
Aber auch mit den Vorgesetzten, der N.A.C., war er unzufrieden, da diese, entgegen seinen 

mehrfachen Eingaben, ihm bei einer strengeren Durchführung seiner Aufsichtspflicht nicht, wie von 
ihm verlangt, den Rücken stärkten. 

Interessant ist auch ein Auszug aus seiner Übersicht über die Gebahrung im Jahr 1881 (Angaben 
in Gulden): 

 
Aichamt Triest Görz Laibach Pola 
Amtstage täglich täglich täglich vier 
Gebühren 
    Aichung 
    Nachaichung 

 
2 610,64 
2 694,36 

 
505,65 

117,635 

 
826,73 
303,21 

 
14,52 

239,16 
    Summe 5 305,00 623,285 1 129,94 253,68 
Auslagen 10 750,00 1 255,00 1 438,26 1 258,48 
Defizit 5 445,00 631,00 308,52 1 004,80 
Aichoperationen 
außerhalb des 
Amtes 

178 2 - - 

Aichmeister bei 
polizeilichen 
Revisionen 

33 - - - 

Vorsteher Oberinspektor J.N. J.T. K.F. 
Entlohnung VII. Rangs-Kl. 150,00 300,00 120,00 
Aichmeister 6 Namen A.B. K.B. J.V. 
Entlohnung IX. Rangs-Kl. 

800, 700, 500, 
913 (Diener), 

420 

500,00 600,00 400,00 

Miethzins 1400,00 400,00 400,00 600,00 
 
Umrechnung in €: 
 

Aichamt Triest Görz Laibach Pola 
Gebühren 
    Aichung 
    Nachaichung 

 
27 000,- 
27 700,- 

 
5 210,- 
1 210,- 

 
8 520,- 
3 120,- 

 
150,- 

2 460,- 
    Summe 54 700,- 6 420,- 11 640,- 2 610,- 
Auslagen 111 000,-  12 930,- 14 820,- 12 960,- 
Defizit 56 300,- 6 510,- 3 180,- 10 350,- 
Vorsteher-
Entlohnung 

 
VII. Rangs-Kl. 

 
1 550,- 

 
3 090,- 

 
1 240,- 

Aichmeister-
Entlohnung 

 
IX. Rangs-Kl., 

8 240,- 
7 210,- 
5 150,-  
9 400,- 

(Amtsdiener), 
4 330,- 

 
 
 
 
 
 
 

5 150,- 

 
 
 
 
 
 
 

6 180,- 

 
 
 
 
 
 
 

4 120,- 
Miethzins 14 420,- 4 120,- 4 120,- 6 180,- 

 
V. AICHAUFSICHTSBEZIRK FÜR DALMATIEN IN ZARA 
 

Aichinspektor  Wolff mußte mit Bedauern feststellen, daß in ganz Dalmatien der Auftrag zum 
Nachaichen von den Parteien völlig ignoriert werde. Er nahm an, daß der Grund dafür darin liege, 
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daß der Großteil der Gemeindefunktionäre aus dem Handel komme und kein Interesse habe, die 
notwendigen Revisionen vorzuschreiben. Es werde heimlich nach den alten Maßen und Gewichten 
verkauft bzw. gekauft. 

Lobend erwähnte er einen Aichmeisterkandidaten und zählte die Gegenstände auf, in denen er 
diesen geprüft hatte: 

 
1. Rechnen mit ganzen Zahlen, gewöhnliche und Dezimal-Brüche, Flächen- und Inhalts-

bestimmungen, 
2. Kenntnis des metrischen Dezimalsystems 
3. Gesetze und Instruktionen bzgl. der Aichgebahrung 
4. Maße, Waagen, Gewichte und andere Aichungsapparate 
Es wurde ein Certificat ausgestellt, das den Kandidaten befähigte 
a) lineare Maße 
b) Flüssigkeitsmaße 
c) Hohlmaße für trockene Gegenstände 
d) Handelsgewichte 
e) zweiarmige Waagen für den gewöhnlichen Verkehr 
f) Schnellwaagen 
g) Brückenwaagen 
h) Tafelwaagen 
zu aichen. 

 
VI. AICHINSPECTORAT FÜR TIROL UND VORARLBERG IN INNSBRUCK 
 

Aichinspector Rottleuthner berichtete über Gesamteinnahmen von 17 065 fl 30 kr (176 000.-€), was 
im Vergleich mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre das Doppelte war (die durchschnittlichen 
Einnahmen betrugen 8 576,10 fl - etwa 88 000.-€). Dies war zurückzuführen auf die Verlautbarung 
von Verordnungen,  die Nachaichung bzw. die Aichpflicht für Maischbottiche in Weingegenden 
betreffend. 

Beklagt wurde, daß von der Bevölkerung die Nachaichpflicht trotzdem noch immer nicht voll 
angenommen werde. Für einen Gewerbetreibenden rechne es sich einfach nicht, so argumentierte 
der Aichinspector, selbst wenn die Nachaichung kostenlos durchgeführt werde, zur Nachaichung zu 
kommen. In den meisten Fällen sei dies ja mit Kosten für die Reparatur des aichpflichtigen 
Gegenstandes sowie mit  Auslagen für die Anreise verbunden. Die Reisen seien lang, die Wege 
schlecht und führten über Berg und Tal. So seien die Entfernungen zum nächsten Aichamt 
beachtlich: von Nauders 44 km, von Glurns 57 km, von Lammersbach/Duxerthal 58 km, von Cortina 
im Ampezzauerthal sogar 62 km. Weiters würden von den Aichmeistern dann auch nicht alle 
aichpflichtigen Gegenstände geaicht, wie das in den umliegenden Ländern (Baiern, Schweiz, Italien), 
mit denen die Bevölkerung regen Kontakt habe, durchgeführt werde. 

 
Auszüge aus der Kostenaufstellung (in Gulden): 
 

Aichamt  Vorsteher-
Beruf 

 Kosten Aichmeister-
Beruf 

 Kosten Miete  Gesamt 

Innsbruck Aichinspektor 1 900  Aichmeister 1 450 1 200 5 470 
    Gehilfe  750   
    Rechnungs-

führer 
170   

Kufstein Bezirkssekretär 80 Glaser 180 200 460 
Brixen Bezirkssekretär 120 Uhrmacher  240 300 660 
Meran pensionierter 

Bezirksgerichts-
kanzlist 

150  Geometer         300     360    810 

Trient  Vorstand des 
städtischen 
Rechnungs-
departements 

200 Schlosser        348     350    898 

Bregenz Bezirkssekretär 150 Privat          300 
(Vorjahr: 468) 

    200    650 

Dornbirn Ökonom 20 Mechaniker        60      -      80 
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Umrechnung in €: 
 

Aichamt  Vorsteher-
Beruf 

 Kosten Aichmeister-
Beruf 

 Kosten Miete  Gesamt 

Innsbruck Aichinspektor 19 570,- Aichmeister 14 940,- 12 360,- 56 350,- 
    Gehilfe 7 730,-   
    Rechnungs-

führer 
1 750,-   

Kufstein Bezirkssekretär 820,- Glaser 1 850,- 2 060,- 4 730,- 
Brixen Bezirkssekretär 1 230,- Uhrmacher 2 470,- 3 090,- 6 790,- 
Meran pensionierter 

Bezirksgerichts-
kanzlist 

1 550,-  Geometer 3 090,- 3 710,- 8 350,- 

Trient  Vorstand.des 
städtischen 
Rechnungs-
departements 

2 060,- Schlosser 3 580,- 3 610,- 9 250,- 

Bregenz Bezirkssekretär 1 550,- Privat 3 090,- 2 060,- 6 700,- 
Dornbirn Ökonom 210,- Mechaniker 620,-      - 830,- 

 
 
Gesamtsummen: 
 

Miethen          5 183 fl    (53 400.-€) 
Vorsteher        4 812 fl    (49 600.-€) 
Aichmeister      8 463 fl    (87 200.-€) 
Gesamtausgaben  18 458 fl  (190 200.-€) 

 
Verglichen mit den eingangs erwähnten Einnahmen von 17 065 fl 30 kr ergibt sich ein Defizit von 1 
392 fl 70 kr (14 200.-€). 

 
VII. AICHINSPECTORAT FÜR BÖHMEN IN PRAG 
 

Aichoberinspector Aurbach berichtete, daß die Reductionen der Bezüge und des Miethzins im Vorjahr 
so stark ausgefallen waren, daß im Berichtsjahr keine weiteren Reductionen mehr möglich gewesen 
seien, es mußten im Gegenteil leichte Erhöhungen der Bezüge bewilligt werden. 

Bezüglich der administrativen Tätigkeit teilte der Aichoberinspector mit, daß er 2 820 Schriftstücke 
(davon 16 Personalakten) zu erledigen hatte. Seine Reisetätigkeit erstreckte sich über 64 Tage, 
kostete 845 fl 13 kr (8 700.- €)  und betraf 39 Ämter und 12 Etablissements, die mit Cubizirapparaten 
versehen waren, wobei sich herausstellte, daß in manchen Aichämtern selbst an Amtstagen 
Vorsteher oder Aichmeister stadtabwesend waren. 

Es gab 350 industrielle Etablissements mit der Bewilligung zur Aichung und zwar 307 in 
Brauereien (21 davon mittels Wägung), 23 in Spirituosenfabriken und 20 andere. Für die 
Beglaubigung von 10 Cubizirapparaten wurden Gebühren von 104 fl  (1 070.-€) eingehoben. 

Der Aichoberinspector beklagte das geringe fachliche Wissen der Aichmeister und begründete 
dieses damit, daß die Tätigkeit nur nebenbei neben dem Hauptberuf erledigt werde. Dann berichtete 
er von Unterschlagungen und Veruntreuungen von Aichgebühren. Der Aichmeister von Eger hatte in 
3 Jahren einen Betrag von 534 fl 22 kr (5 500.-€) veruntreut (14 Monate Kerker), der von Leitomischl 
41 fl 61kr (430.-€) - (1 Monat Kerker), sowie dessen Substitut, der aus dem Land geflohen war, 4 fl 90 
kr (50.-€). Dies geschah unter den Augen und unter der Kontrolle der Aichamtsvorsteher. 

Es gab 86 Aichämter im Aichaufsichtsbezirk und zwar 1 in Prag mit unbeschränkten Umfang der 
Befugnisse, 2 (in Pilsen und in Reichenberg) mit erweitertem und 83 mit gewöhnlichen Umfang der 
Befugnisse. 

Der Aufwand für den Aichdienst betrug 61 476 fl 65 kr (633 000.-€) gegenüber einem Voranschlag 
von 66 796 fl (688 000.-€). Aich-und Nachaichgebühren beliefen sich auf 97 119 fl 14 kr (1,0 Mio.€) 
bzw. unter Einschluß der Prüfungsgebühren für Cubizirapparate auf 97 223 fl 14 kr (1,001 Mio.€), 
sodaß sich ein Überschuß von 35 746 fl 49 kr (d.s.368 000.-€) ergab. 
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Geaicht wurden 590 371 Gegenstände, nachgeaicht 197 596, an Rückweisungen gab es bei den 
Neuaichungen 4 275 bzw. bei den Nachaichungen 28 868, daraus resultierte also eine Gesamtzahl 
von 821 110 Amtshandlungen. 

Darunter hatten die Faßaichungen den größten Anteil: 403 698, wovon wiederum der größere Teil, 
nämlich 226 120,  außerhalb der Aichämter geaicht wurden. 

Maßpolizeiliche Revisionen wurden in 3 161 Gemeinden (46 % aller Gemeinden) durchgeführt, 
aufgeteilt nach Gerichtsbezirken (insgesamt 216) ergab das, daß in 90 die Revision ganz, in 81 gar 
nicht und in den restlichen Gerichtsbezirken nur teilweise durchgeführt wurden. 

Es gab auch Fälschungen von Beglaubigungszeichen (Strafen: in Pilsen 3 Wochen, in Pisek 10 
Tage, in Prag 14 bzw. 8 Tage) und Aichstempeln. 

 
Angaben in Gulden: 
 

Aichämter Einnahmen Ausgaben Überschuß 
    
Prag 28 618.66 7 467.05 21 151.61 
Pilsen 12 419.42 2 907.60 9 511.82 
Horowitz 3 456.02 786.49 2 669.53 
Kolin 1 861.79 948.56 913.23 
Pardubitz 1 609.66 730.16 879.50 
Leitmeritz 1 559.40 1 040.40 519.00 
Reichenberg 1 423.52 1 125.00 298.52 

 
umgerechnet in €: 
 

Aichämter Einnahmen Ausgaben Überschuß 
    
Prag 295 000,-   77 000.- 218 000,-       
Pilsen 128 000,- 29  900.- 98 100.- 
Horowitz 35 600.- 8 100.- 27 500.- 
Kolin 19 200.- 9 800.- 9 400.- 
Pardubitz 16 600.- 7 500.- 9 100.- 
Leitmeritz 16 000.- 10 700.- 5 300.- 
Reichenberg 14 600.- 11 600.- 3 000.- 

 
 

VIII. AICHAUFSICHTSBEZIRK MÄHREN UND 
X.  AICHAUFSICHTSBEZIRK SCHLESIEN IN BRÜNN 
 

Aichinspector Brand berichtete über seine Dienstreisen, bei denen er 25 Aichämter inspizierte. Das 
Ergebnis der Einnahmen aus Neu- und Nachaichungen hatte sich gegenüber dem Vorjahr 
verschlechtert (Angabe in Gulden): 

 
Bezirk 1880 1881 Änderung 
    
Mähren 32 563.48 31 084.13 1 479.35 

Mindereinnahme 
Schlesien 1 445.02 1 802.55  357.53 

Mehreinnahme 
 
umgerechnet in €: 
 

Bezirk 1880 1881 Änderung 
    
Mähren 335 000,- 320 000,- -15 000,- 
Schlesien 15 000,- 18 500,- + 3 500,- 
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IX. AICHAUFSICHTSBEZIRK GALIZIEN IN LEMBERG 
 

Der Aichinspector bezifferte die Einnahmensteigerung mit ein paar hundert Gulden (einige 1 000.-€), 
schränkte aber ein, daß diese Zunahme nicht bedeute, daß die Aichämter zufriedenstellend 
arbeiteten. Besonders das  
 
niedrige Lohnniveau sei schuld, daß sich als Kandidaten für das Aichmeisteramt sehr oft Personen 
meldeten, denen auch das geringste Verständnis für die angestrebte Tätigkeit fehle. Er sei daher 
dazu übergegangen, vorerst eine mündliche Prüfung abzuhalten, auf Grund deren Ergebnis er dann 
entscheide, ob der Kandidat der praktischen Unterweisung in einem Aichamt unterzogen werde oder 
nicht. 

Überhaupt müßten die Staatsbehörden, nachdem die lokalen Behörden die strikte Durchsetzung 
und Anwendung der Aichgesetzgebung nicht zu ihrer Sache machten, mit entsprechenden 
Verordnungen weiterhelfen. Es müßte viel mehr auf  die Erfahrungen der Inspectoren und 
Oberinspectoren zurückgegriffen werden, die anläßlich einer gemeinsamen Zusammenkunft in Wien 
Rede und Antwort stehen könnten. 
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9. JAHRESBERICHTE AUSGEWÄHLTER AICHINSPEKTORATE 
ÜBER DAS JAHR 18829 

 
I. AICHINSPEKTORAT WIEN 
 

k.k.Aichoberinspektor Kohler berichtete über keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem 
Vorjahr. 41 Aichämter waren in Betrieb, von denen er 20 auf seinen 6 Inspektions-Reisen besucht 
hatte. Er benötigte dafür 47 Tage und Spesen und Diäten von 471 fl (5 000.-€). Er beklagte sich über 
die geringe Zahl von aichpolizeilichen Revisionen. Von den 4798 Gemeinden wurde bloß in 394 
Fällen (d.s. 8 %) eine Revision durchgeführt. Damit bildete Niederösterreich zusammen mit 
Dalmatien das Schlusslicht in der diesbezüglichen Statistik (der österreichweite Durchschnitt lag bei 
ca.40 %). 

Wien war dabei die große Ausnahme, dort wurden 22 777 fl (235 000.-€) Nettoertrag 
eingenommen. Alle übrigen Landaichämter schlossen zwar auch positiv ab, jedoch insgesamt nur mit 
1700 fl (17 500.-€). 

Die Gesamteinnahmen betrugen 77 534 fl 41 kr (799 000.-€), wovon nach Abzug der Regien 24 
465 fl 41 kr (252 000.-€) übrigblieben. Würde nicht für gewisse Aichungen ein 50 %iger Nachlaß 
gewährt worden sein, wäre der Ertrag um weitere 10 300 fl (106 000.-€) höher ausgefallen. Trotzdem 
erhöhte sich der Nettoertrag gegenüber dem Vorjahr um 7 300 fl (75 000.-€).Die Kosten für das 
Aichinspektorat beliefen sich auf 3 351 fl (34 500.-€). 

Abschliessend berichtete der Aichinspektor, daß er zwei Stempelfälscher bei Gericht angezeigt 
hatte. 

 
III. AICHINSPEKTORAT GRAZ (STEIERMARK INKL.TEILE DES HEUTIGEN 

SLOWENIEN,  KÄRNTEN) 
 
k.k.Aichchinspektor Preissmann berichtete , daß in seinem Aichaufsichtsbezirk - ähnlich wie in 
N.Ö.(siehe oben) - von 1770 Gemeinden nur 149 (d.s. 8 1/2 %) eine aichpolizeiliche Revision 
durchführen ließen. Um eine Revision in der Landeshauptstadt Klagenfurt zu erreichen, hatte er sogar 
bei der Landesregierung vorstellig werden müssen. Auf seinen Inspektionsreisen besuchte er 32 der 
43 Aichämter seines Aufsichtsbezirkes. Die Einnahmen setzten sich zu etwa 60 % aus der 
Faßeichung, zu etwa 10 % aus Neueichungen und zu 30 % aus Nacheichungen zusammen. 

 
IV. AICHINSPECTORAT KÜSTENLAND UND KRAIN IN TRIEST 
 

Inspektor A. v. Santi berichtete, daß die Ausgaben 25 097 fl 19 1/2 kr (258 000.-€) betrugen,die 
Einnahmen nur 9 896 fl 20 1/2 kr (102 000.-€), sodaß sich ein Defizit von 15 200 fl 99 kr (156 000.-€) 
ergab. Dieses Defizit war jedoch um 347 fl 31 kr (3 600.-öS) geringer als im Jahr 1881. An 
Einsparungen konnte eine Miethzinsverminderung in 6 Aichämtern von insgesamt 290 fl (3 000.- € ) 
und die Einsparung des 3. Aichmeisters in Triest (weitere 500 fl bzw. 5 200.-€), also zusammen eine 
Einsparung von 790 fl (8 200.-€ ) erreicht werden. 

 
VII. AICHINSPEKTORAT BÖHMEN IN PRAG 
 

k.k.Aichoberinspektor Aurbach berichtete ,daß er 128 Tage auf Inspektionsreise war und dafür  1 767 
fl 48 kr (18 200.-€) benötigte. Dabei besuchte er 61 Ämter (von 83) und 53 mit Cubizirapparaten 
versehenen Brauereien. Er mußte feststellen, daß besonders am Lande die fachliche Qualifikation 
der nebenberuflich tätigen Aichmeister mehr und mehr nachließ. Sodaß Gewerbetreibende,deren 
Erzeugnisse von größeren Ämtern von der Aichung zurückgewiesen worden waren, diese bei 
kleineren Ämtern zu erreichen wußten. 

Die Einnahmen beliefen sich auf 105 755 fl 15 kr (1,089 Mio. €)-davon fast 1/3 für 
Nachaichungen- die Ausgaben betrugen 62 617 fl 50 kr (645 000.-€), was einen Überschuß von 43 
137 fl 65 kr (444 000.-€) ergab. 

                                                        
9 PZ.-Nr. 300/1883 
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Bezüglich der Revisionen berichtete er, daß diese in 395 Städten und Marktflecken (d.s. 64 % von 
insgesamt 612) und in 2 370 Landgemeinden (d.s. 39 % von insgesamt 6 135 ) durchgeführt wurden. 

Abschliessend bedauerte der Aichoberinspektor, daß das Strafausmaß bei unterlassener 
Nachaichung (VO d.Handelsministerium vom 28.März 1881 RGBl. 30/1881) derart milde bemessen 
wurde, daß viele Parteien (auch Brauereien) es vorzögen, die Strafe zu entrichten. 

 
 
VIII.  AUFSICHTSBEZIRK MÄHREN UND SCHLESIEN UND  
X.  AUFSICHTSBEZIRK BUKOWINA IN BRÜNN 
 

Der Aichinspektor meldete folgende Einnahmen nach Wien: Mähren und Schlesien 34 317 fl 03 kr 
(353 000.-€), Bukowina 1993 fl 43 kr (20 500.-€ ), was einer Steigerung um 3 232 fl 90 kr (33 300.-€) 
oder 10 % bzw. um 190 fl 88 kr (2 000.-öS) oder 11 % gegenüber dem Vorjahr entsprach, und das, 
obwohl bei den Nachaichungen ein beträchtlicher Nachlaß gewährt werden mußte. 

Bezüglich der aichpolizeilichen Revisionen berichtete er, daß diese in Mähren in 47 % der 
Gemeinden (in 1 359 von 2 879) und in Schlesien in 3 % der Gemeinden (in 13 von 479) 
durchgeführt worden waren, sodaß das Gesamtergebnis für den VIII.Aufsichtsbezirk lautete: 41 % 
(Revisionen in 1 372 von 3 358 Gemeinden). In der Bukowina waren es 46 % aller Gemeinden, in 
denen revidirt wurde (133 von 336). 

 
IX.  AICHINSPEKTORAT GALIZIEN IN LEMBERG 
 

Der Aichoberinspektor mußte wiederum ein Defizit vermelden. Er begründete dies mit der fehlenden 
Strenge, mit der die gesetzlichen Bestimmungen des Aichwesen durchgeführt wurden. Sooft er auch 
bei den Landesbehörden vorstellig geworden sei, um auf die gesetzlichen Verpflichtungen des 
Aichwesen nachdrücklich hinzuweisen, sei er auf eine Mauer des Schweigens und der Ignoranz 
gestoßen. Er schlage daher zum wiederholten Male vor, die Belange des Aichwesens insgesamt der 
Zentralbehörde zu übertragen10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
10 Anmerkung des Verfassers: für aichpolizeiliche Revisionen mußten die Gemeinden einen Aichmeister anfordern und seine 
Reisekosten und Diäten aus der Gemeindekassa zahlen. So hielt sich die Nachfrage nach Revisionen in Grenzen. 
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10. JAHRESBERICHTE DER EINZELNEN AICHINSPECTORATE 

FÜR DAS JAHR 189611  
 

Zusammenfassend berichtete ein Beamter der N.A.C. über verschiedene Daten des Aichwesens in 
Österreich. 
 
Die Zahl der Aichämter teilte sich auf wie folgt: 

 
Länder Aufsichtsbezirk Sitz des 

Inspektors 
Anzahl 

    
Österr.u.d.Enns I Wien 43 
Österr.o.d.Enns II Linz 33 
Salzburg    
Steiermark III Graz 44 
Kärnten    
Illyr.Küstenland IV Triest 27 
Krain    
Dalmatien V Zara 14 
Tirol u.Vorarlberg VI Innsbruck 39 
Böhmen VII Prag 88 
Mähren VIII Brünn 42 
Schlesien    
Galizien IX Lemberg 34 
Bukowina X Cernowitz 7 
Summe   371                       

              
Eine Aufstellung der Dichte der Aichämter in Bezug auf die Fläche und die Einwohnerzahl ergab 
folgende Daten 
 

Kronland Quadratkilometer 
pro Aichamt 

Einwohner pro 
Aichamt 

Österr.u.d.Enns          461,04                 61 902 
Österr.o.d.Enns         520,03                 34 166 
Salzburg                 715,22                 17 351 
Steiermark               640,83                 36 648 
Kärnten 1 147,49                 40 112 
Krain                  829,65                 41 579 
Küstenland               531,23                 46 358 
Dalmatien                916,74                 37 673 
Tirol u.Vorarlberg       750,95                 23 814 
Böhmen                  590,35                 66 398 
Mähren                  694,43                 71 152 
Schlesien                514,68                 60 564 
Galizien 2 320,64                194 347 
Bukowina 1 491,59                 92 370 
österreichweiter 
Durchschnitt 

            
808,70 

                 
64 408 

   
zum Vergleich: 
Österreich 1991 

        1 930,00                170 500 

 
 
 

                                                        
11 PZ Nr. 300/1897 
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Über die Entlohnung von Amtsvorstehern und Aichmeistern hielt er fest: 
Alle Angaben in Gulden: 
 

Inspectorat Amtsvosteher          Aichmeister 
  pro  

Jahr 
   pro 

Amtstag 
  pro  
Jahr 

  pro 
Amtstag 

     
Wien 73           0,68         197         1,93 
Linz 79           0,80         245         2,23 
Graz 88           1,07         205         2,09 
Triest 90           0,65         192         1,28 
Zara  67           0,29         287         1,25 
Innsbruck 79           0,86         173         1,85 
Prag 109           1,30         258         3,15 
Brünn  95           0,96         278         2,75 
Lemberg 104           0,64         302         1,86 
Czernowitz 63           1,23         151         2,93 

 
umgerechnet in €: 
 

Wien          830.-        8.-       2 240.-      22.- 
Linz           900.-        9.-       2 780.-      25.- 
Graz          1 000.-       12.-       2 330.-      24.- 
Triest       1 020.-        7.-       2 180.-      15.- 
Zara          760.-        3.-       3 260.-      14.- 
Innsbruck      900.-        10.-       1 960.-      21.- 
Prag         1 240.-       15.-       2 930.-      36.- 
Brünn        1 080.-       11.-       3 160.-      31.- 
Lemberg      1 180.-        7.-       3 430.-      21.- 
Czernowitz    720.-       14.-       1 710.-      33.- 

 
Maß- und gewichtspolizeiliche Revisionen wurden in 7 763 Ortsgemeinden (von insgesamt 22 524, 
also in 34,4 % der möglichen Fälle) durchgeführt. Geaicht wurden 3,7 Mio. Objekte, bzw. um 2,3 % 
mehr als im Vorjahr. 

Die Gesamtsumme der eingehobenen Aichgebühren betrug im Jahre 1896 413 703,03 fl bzw. 
4,695 Mio. €, das waren 3,2 % mehr als im Vorjahr. Die Ausgaben betrugen 336 622,78 fl, d.s. 3,821 
Mio.€. Wie auch in den 7 aufeinanderfolgenden Jahren zuvor erwirtschaftete das Aichwesen einen 
Überschuß. Dieser betrug 1896 77 080,25 fl also 874 000.-€. 

(Im Vergleich dazu die Daten aus 1991: Einnahmen ca. 15,7 Mio. €, Ausgaben ca.13,1 Mio. €, 
Überschuß ca. 2,6 Mio. €, wobei die Einwohnerzahl nur mehr 1/3 jener im 19. Jahrhundert beträgt. 
Mit diesen Daten sind die Zahlen aus 2009 wegen des geänderten Aufgabenumfangs nur bedingt 
vergleichbar: Einnahmen ca. 1,27 Mio. €).  

 
I. AICHINSPECTORAT WIEN 
 

Der Aichoberinspektor berichtete von Einnahmen in Höhe von 111 087,60 fl (1,26 Mio.€ ) und 
Ausgaben von 57 335 fl (651 000.-€ ) also einem Überschuß von 53 752,60 fl (610 000.-€), wobei 
etwa die Hälfte der 43 Aichämter zum positiven Abschluß beitrugen. 

2/3 der eingereichten Objekte und der ausgestellten Aichscheine entfielen auf die beiden Wiener 
Aichämter, der Rest auf die Landaichämter. 

An Krankheiten erwähnte er den Fall eines Aichamtsgehilfen,der sich einem Luftröhrenschnitt 
unterziehen mußte, aber bereits wieder im Einsatz war. Es gab in den beiden Wiener Aichämtern 456 
Kranken- und 306 Erholungsurlaubstage.12  

Für Inspektionsreisen hatte er 47 Tage verwendet und 514,73 fl ( 5 840.-€ ) verbraucht. 

                                                        
12  Anmerkung des Verfassers: letztere vermutlich hauptsächlich, um sich einer Kur zu unterziehen 
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Ferner mußte er in Kursen die städtischen Marktbeamten unterweisen, da diese in Hinkunft ohne 
Beiziehung des Aichpersonals die aichpolizeilichen Revisionen durchführen sollten, eine Entwicklung 
, die er sehr beklagte. 

 
 
II. INSPECTORAT LINZ 
 

Der Aichoberinspektor bezifferte die Einnahmen mit 15 870,34 fl (180 000.-€), das waren im 
Vergleich zum Vorjahr mit 15 888,43 fl (180 000.-€) um 18,09 fl (2 05.-€) weniger, also praktisch 
gleichbleibend. Er schloß daraus, daß die Nachaichpflicht sich in der Bevölkerung durchgesetzt habe. 
Für Inspicirungen habe er 58 Reisetage aufgewendet. In 125 Gemeinden habe es aichpolizeiliche 
Revisionen gegeben. Es sei ihm von 44 derartigen Revisionen ohne Beiziehung von Aichmeistern 
berichtet worden. Er halte diese Zahl jedoch für zu niedrig. 

 
III. INSPECTORAT GRAZ 
 

Der Aichoberinspektor meldete Einnahmen von 32 270 fl (366 000.-€), also um 1 100 fl (12 500.-€) 
weniger als im Vorjahr, zeigte sich aber nicht weiter beunruhigt über den Rückgang. Er gab an, daß 
an die Aichmeister 9 842 fl (112 000.-€) ausgezahlt worden waren, wofür sie rund 3 400 Amtsstunden 
abgehalten hätten. Das ergibt pro Amtstag 2 fl 90 kr (33.-€), was der Aichoberinspektor als eine 
mäßige Entlohnung bezeichnete. 

Bei seinen Inspectionsreisen hatte er in 62 Tagen 36 Aichämter besucht. In 32 Steirischen und 23 
Kärntner Gemeinden wurde ein Aichmeister zur polizeilichen Maß- und Gewichtsrevision 
herangezogen. Es wurden den Steirern 46 Tage mit 175 fl (1 990.-€), den Kärntnern 22 1/2 Tage mit 
150 fl (1 700.-€) an Diäten-Kostenersatz verrechnet. Das ergibt durchschnittliche Kosten pro 
Gemeinde von 5 fl 50 kr (62.-€) in der Steiermark bzw. 6 fl 5o kr (74.-€) in Kärnten. 

 
IV. INSPECTORAT TRIEST 
 

Der Aichoberinspektor berichtete von Ausgaben in Höhe von 26 712 fl 61 1/2 kr (303 000.-€) und 
Einnahmen von 16 839 fl 48 1/2 kr (191 000.-€), das ergab ein Defizit von 9 873 fl 13 kr (112 000.-€). 
Dem Verzeichnis der Personalkosten im Aichamt Triest ist zu entnehmen: 

   
Jahresgehalt fl          € 
     Aichoberinspektor          2 820         32 000.- 
     Aichmeister                1 800         20 400.- 
     2 Aichmeister-Gehilfen    je 840       je 9 530.- 
Taggeld   
     Rechnungsführer                2,30          26.- 
     Diurnist                   1,40          16.- 
     Aushilfs-Diener                1,30          15.- 

 
Neben 2 Aichmeisterkandidaten wurden auch 27 öffentliche Abwägerkandidaten geprüft, von denen 
21 dem Personal der Triester Lagerhäuser angehörten.  

Der Aichoberinspektor wendete für Inspektionsreisen 114 Tage auf. 
 
V. INSPECTORAT ZARA 
 

Der Aichinspektor gab Einnahmen von 2 712 fl 11 1/2 kr (30 800.-€) und Ausgaben von 12 959 fl 82 
kr  
(147 000.-€) und damit ein Defizit von 10 247 fl 70 1/2 kr (116 000.-€) bekannt. Es war praktisch 
jedes der 14 dalmatinischen Aichämter defizitär, das kleinste Defizit wies Metkovic mit 169,84 fl (1 
870.-€ ) auf, das größte Zadar mit 4 539,235 fl (51 520.-€). 

Es wurden in 30 Gemeinden in 149 Orten Revisionen durchgeführt (von 596 möglichen). 
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VI. INSPECTORAT INNSBRUCK 
 

Der Aichoberinpektor berichtete von Ausgaben von 24 786 fl 92 kr (281 000.-€ ), wobei sein Gehalt 
von 2 320 fl 88 kr (26 300.-€) eingeschlossen war. Die Einnahmen betrugen 16 921 fl 25 kr (192 000.-
€), sodaß sich ein Defizit von 7 865 fl 67 kr (89 000.-€) ergab. 

  Die durchschnittliche Entlohnung war 
 
 

pro Amtstag           fl  €    
     Vorsteher         0,83        9,40 
     Aichmeister       2,00       22,70 
pro Jahr    
     Vorsteher        76,64     8 70.- 
     Aichmeister     172,78    1 960.- 

 
Es wurden in 70 Tagen die 38 auswärtigen Aichämter besucht. 

Wegen des geringen Geschäftsganges wurden auf Wunsch der Gemeindevorstehungen die 
Faßaichen in Kaltern (seit 1877) und im benachbarten Tramin (seit 1884) im Sommer geschlossen. 
Mit dieser Regelung zeigte sich der Reichtagsabgeordnete Baron di Pauli unzufrieden, der eine der 
größten Weinkellereien in Kaltern besaß. Die Aichämterschließung wurde daraufhin von den 
Behörden aufgehoben. In den 3 Monaten, in denen die Aichämter bisher geschlossen waren, im Juni, 
Juli und August wurden geaicht: 

 
      Aichamt        Fässer      Gebühr in fl      Gebühr in € 
      Kaltern          90           13,33      151.- 
      Tramin            7            2,32        26.- 

 
Soweit der Aichoberinspektor. 
 
VII.  INSPECTORAT PRAG 
 

Der Aichoberinspektor stellte eine interessante Überlegung an. Er setzte die Ausgaben für die 
Entlohnung der Aichmeister den Einnahmen der Aichämter gegenüber und verglich die einzelnen 
Kronländer miteinander:  
 
 

Landaichmeister in                     Lohn  in 
% der 

Aichamtseinnahmen 
       Böhmen 24 
                  Niederösterreich 28 
                  Mähren u.Schlesien 31 
                  Steiermark u.Kärnten 47 
                  Tirol u.Vorarlberg 53 
                  Galizien 57 
                  Oberösterr.u.Salzburg 61 
                  Küstenland u.Krain 76 
                  Bukowina 79 
                  Dalmatien 188 
Aichmeister bei den Inspectoratsaichämtern in  
                  Prag 25 
                  Wien 34 
                  Graz 42 
                  Brünn 53 
                  Triest 58 
                  Czernowitz 63 
                  Lemberg 64 
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                  Linz 68 
                  Innsbruck 107 
                  Zara 329 

 
 

Anmerkung des Verfassers: Zum Vergleich dazu die Personalkosten der 3 Eichaufsichtsbezirke in % 
der jeweiligen Einnahmen für das Jahr 1991: 

                  
  I.EAB <Wien>               47 
            II.EAB <Linz>               57 
           III.EAB <Graz>              67 
           bzw.Abt.E2/E3/E4           71 

  
Die Gesamtausgaben im Aichinspectorat Böhmen beliefen sich auf 73 758,10 fl (837 000.-€), die 
Summe der Einnahmen auf 139 169,23 fl (1,58 Mio.€ , sodaß ein Überschuß von 65 411,13 fl (742 
000.-€) zustande kam. 

An Prüfungen wurden 2 für das Aichamt und 11 für Wäger abgehalten. 
 
VIII.  INSPECTORAT IN BRÜNN 
 

Der Aichoberinspektor berichtete von Einnahmen 
 

in Mähren     40 953,02 fl (465 000.-€) 
in Schlesien  10 880,23 fl (123 000.-€) 
zusammen      51 833,25 fl (588 000.-€) 

 
und Ausgaben von 43 251,34 fl (491 000.-€). Der Überschuß war also 8 581,91 fl (97 400.-€). Das 
war eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 1 806,715 fl (20 500.-€). In 3/4 der Gemeinden 
wurden polizeiliche Maß- und Gewichtsrevisionen durchgeführt. 

 
IX. INSPECTORAT IN LEMBERG 
 

Der Aichinspector bezifferte die Einnahmen mit 22 842 fl (259 000.-€), die Ausgaben mit 34 074 fl 
(387 000.-€). Der Abgang betrug demnach 11 232 fl (128 000.-€). An die Aichamtsvorsteher und 
Aichmeister wurden 16 474 fl (187 000.-€) ausgezahlt, und zwar pro Vorsteher durchschnittlich 118,64 
fl (1 350.-€) und pro Aichmeister 345,55 fl (3 920.-€) Jahresbezug. In den 6530 Gemeinden Galiziens 
wurden 391 Revisionen durchgeführt. 

 
X. INSPECTORAT IN CZERNOWITZ 
 

Der Aichinspector berichtete über Einnahmen von 4 158,42 fl (47 200.-€) und Ausgaben von 5665 fl 
(64 300.-€) in der Bukowina. Das Defizit betrug daher 1 506,58 fl (17 100.-€). In den 541 
Ortsgemeinden und Guthsgebieten wurden 185 Revisionen durchgeführt. 
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11. VERGLEICHE DER GESCHÄFTSTHÄTIGKEIT VON 

N.A.C., BEV UND KÖNIGLICH BAYRISCHER N.A.C., SOWIE 
DER KAISERLICHEN N.A.K. IN BERLIN 

 
 
Tabelle 2: Geschäftsthätigkeit 1895 
 
Aufgrund der Zahlen in dem Schriftstück PZ Nr.5434/1896 wurde eine Aufstellung über die größten 
Einnahme-Quellen angefertigt: 

  
    über 100 000 fl:   
         Kronland Böhmen      132 052,69 fl (1,5   Mio €) 
         Kronland Niederöst.   108 127,04 fl (1,23 Mio €) 
     von 20 000 bis 100 000 fl:  
         Hauptaichamt Wien        55 356,20 fl (628 000.- €) 
         Kronland Mähren            39 025,26 fl (443 000.- €) 
         Prag            35 207,26 fl (399 000.- €) 
         Kronland Steiermark      28 351,85 fl (322 000.- €) 
         Filialaichamt Wien          23 711,18 fl (269 000.- €) 
         Kronland Galizien          22 965,90 fl (261 000.- €) 
     von 10 000 bis 20 000 fl:  
         Pilsen               18 980,32 fl (215 000.- €) 
         Kronland Tirol      13 486,27 fl (153 000.- €) 
         Kronland Oberösterr.      13 158,78 fl (149 000.- €) 
         Graz          12 401,90 fl (141 000.- €) 
         Kronland Küstenland     12 317,80 fl (140 000.- €) 
         Kronland Schlesien        11 000,71 fl (125 000.- €) 
     von 5 000 bis 10 000 fl:  
         Brünn              8 631,29 fl (98 000.- €) 
         Triest             8 364,87 fl (95 000.- €) 
         Horowitz/Böhmen       6 003,88 fl (68 000.- €) 
         Olmütz/Mähren      5 753,69 fl (65 000.- €) 
         Baden/Niederösterr.    5 117,76 fl (58 000.- €) 
         Kronland Kärnten      5 018,10 fl (57 000.- €) 
     von 2 000 bis 5 000 fl:  
         Lemberg/Galizien    4 632,41 fl (52 500.- €) 
         Kronland Krain    4 136,15 fl (47 000.- €) 
         Linz      3 947,33 fl (45 000.- €) 
         Kronland Bukowina    3 650,34 fl (41 500.- €) 
         Marburg/Steiermark     3 590,71 fl (41 000.- €) 
         Schwechat      3 501,78 fl (40 000.- €) 
         Okocim/Galizien      2 887,72 fl (33 000.- €) 
         Kronland Salzburg      2 733,65 fl (31 000.- €) 
         Wiener Neustadt       2 699,58 fl (30 500.- €) 
         Kronland Dalmatien     2 609,00 fl (29 500.- €) 
         Troppau/Schlesien      2 589,45 fl (29 500.- €)    
         Bozen       2 570,51 fl (29 000.- €) 
         Laibach/Krain      2 497,33 fl (28 500.- €) 
         Czernowitz/Bukowina       2 460,62 fl (28 000.- €) 
         Innsbruck      2 333,56 fl (26 500.- €) 
         Kronland Vorarlberg      2 215,48 fl (25 000.- €) 
         Jungbunzlau/Böhmen     2 060,49 fl (23 500.- €) 
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In Summe wurden in allen 10 Aichaufsichtsbezirken an Gebühren eingenommen: 

   400 849,665 fl d.s. 4,55 Mio. €, 
d.h., daß die vier größten Aichämter (die beiden in Wien, sowie Prag und Pilsen) zusammen ein 
Drittel der Einnahmen des Jahres 1895 erbrachten. 

 
 
Ein Vergleich mit den Ziffern des BEV aus dem Jahr 1991 ergibt (Jahresergebnis des 

Eichwesens:15,71 Mio. €) 
 
 

1895    1991 
I. Bezirk Österreich u.d.Enns   I. Eichaufsichtsbezirk 

108 127,04 fl bzw. 1,23 Mio. €   3,88 Mio. € 
II. Bezirk Österreich o.d.Enns, 
Salzburg 

 

VI. Bezirk Tirol,Vorarlberg  
13 158,78 fl:  

2 733,65 fl  
13 486,27 fl  
2 215,48 fl II. Eichaufsichtsbezirk 

31 594,18 fl bzw. 358 000.- € 2,56 Mio. € 
III. Bezirk Steiermark, Kärnten  

28 351,845fl  
  5 018,095fl  

 III. Eichaufsichtsbezirk 
   33 369,94 fl bzw. 379 000.- €            1,48 Mio.€ 

(der Rest der Einnahmen wurde in  
den Abteilungen E2, E3 und E4 im 
Bundesamt getätigt)     

 
Tabelle 3:  Nachweise der kgl. Bayer. Normal-Aichungs-Commission,  München 1897: 
 

Oberbayern           49 515,22 M  (300 000.- €) 
Niederbayern        22 104,87 M  (134 000.- €) 
Pfalz                       48 367,69 M  (293 000.- €) 
Oberpfalz              21 738,01 M  (132 000.- €) 
Oberfranken         32 513,73 M  (197 000.- €) 
Mittelfranken        40 250,51 M  (244 000.- €) 
Unterfranken        35 338,17 M  (214 000.- €) 
Schwaben            42 871,13 M  (260 000.- €) 
Königreich         292 699,93 M  (1,77 Mio. €) 
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Tabelle 4: Uebersicht über die Geschäftsthätigkeit der Kaiserlichen Normal-Aichungs-
Kommission, Berlin 1897: 

 
Aufsichtsbezirk                Bevölkerung                 Gebühren 
   
Königreich Preußen             32,86 Mio.         990 628 M  (6,00 Mio.€) 
Königreich Sachen                3,97 Mio.         191 614 M  (1,16 Mio.€) 
Großherzogtum Hessen               1,04 Mio.          113 311 M (687 000.- €) 
Großherzogtum Mecklenburg       0,70 Mio.              4 492 M   (27 000.- €) 
Großherzogtum Sachsen-Weimar 0,54 Mio. 9 103 M   (55 000.- €) 
Großherzogtum Oldenburg           0,37 Mio.            18 055 M (109 000.- €) 
Herzogtum Braunschweig        0,43 Mio.              4 259 M   (26 000.- €) 
Fürstentum Lippe-Detmold 0,13 Mio. 557 M     (3 000.- €) 
Freie Hansestadt Bremen      0,20 Mio.             10 610 M   (64 000.- €) 
Freie und Hansestadt Hamburg 0,68 Mio. 29 979 M (182 000.- €) 
Großherzogtum Baden           1,72 Mio.           68 311 M (414 000.- €) 
Königreich Württemberg         2,08 Mio.           107 135 M (649 000.- €) 
Elsaß-Lothringen                  1,64 Mio.             47 161 M (286 000.- €) 
       46,37 Mio.      1 595 215M  (9,67 Mio.€) 
+geprüfte Gegenstände                                    73 977 M (448 000.- €) 
                                1 669 192 M(10,12 Mio.€) 
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Tabelle 5: Vergleich der Eichgebühren in Bezug zur Einwohnerzahl: 
 

Land          Jahr         Eichgebühren pro 1000 Einwohner 
Deutschland       1897           218.-€ 
Österreich        1895           228.-€ 
Österreich       1991          2 243.-€ 

 
Tabelle 6: Vergleich von Ausgaben und Einnahmen bei N.A.C. und BEV (PZ Nr. 300/1882, 1883 
u. 1897): 
alle Angaben in € 
 
 
Gebiet 1881 1882 1991 
I. EAB bzw. I. Aichaufsichtsbezirk    

Einnahmen 770 000.- 799 000.- 3 875 000.- 
Ausgaben 590 000.- 547 000.- 2 781 000.- 
Überschuß 180 000.- 252 000.- 1 094 000.- 

 ohne Burgenland   
II. Aichaufsichtsbezirk Oberösterreich 
& Salzburg 

   

Einnahmen 110 000.- 144 000.- ---- 
Ausgaben 199 000.- 208 000.- ---- 
Defizit -89 000.- -64 000.- ---- 

VI. Aichaufsichtsbezirk Tirol & 
Vorarlberg 

   

Einnahmen 176 000.- 126 000.- ---- 
Ausgaben 217 000.- 221 000.- ---- 
Defizit -41 000.- -95 000.- ---- 

II. EAB (entspricht II. u. VI. 
Aichaufsichtsbezirk) 

   

Einnahmen ---- ---- 2 555 000.- 
Ausgaben ---- ---- 2 096 000.- 
Gesamt-Defizit -130 000.- -159 000.- ---- 

Überschuß ---- ---- 459 000.- 
VII. Aichaufsichtsbezirk Böhmen 
(beste Gebarung) 

   

Einnahmen 1 000 000.- 1 089 000.- ---- 
Ausgaben 633 000.- 645 000.- ---- 
Überschuß 368 000.- 444 000.- ---- 

III. EAB bzw. III.Aichaufsichtsbezirk    
Einnahmen 235 000.- 237 000.- 1 476 000.- 
Ausgaben 321 000.- 324 1 380 000.- 
Defizit -86 000.- -87 000.- ---- 
Überschuß ---- ---- 96 000.- 

 (inklusive Teile des 
heutigen Sloweniens) 

  

 
 
Zu bemerken ist bezgl. der Ausgaben für 1991, daß nur ein sehr geringer Mietkostenanteil enthalten 
ist im Vergleich zu den Zahlen der N.A.C. Es wurden nämlich 1991 nur in 20 % der Eichämter  Miete 
bezahlt (80 % der Eichämter in Bundesgebäuden). 
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Tabelle 7: Entwicklung der Stückzahlen 
 
1) vor Einführung der N.A.C. - jährlicher Durchschnitt der Jahre 1864 bis 1871  
 
Kronland  Längenmaße Fässer  Gewichte Wagen 
Niederösterreich        84 737                67 983            499 208                 44 252 
Oberösterreich            279                      ---                      887                     364 
Salzburg                 56                   1 487                          1                     --- 
Tirol und 
Vorarlberg     

   680                  ---                         ---                        --- 

Steiermark              147               12 984                  5 294                   1 015 
Kärnten                    30                  1 912                   1 636                        84 
Krain                      118                  4 832                     ---                     --- 
Böhmen              4 191                    4 216                64 814                      764 
Mähren                1 458                    ---                        ---                        --- 
Schlesien      192                10 841                  3 467                     516 
Galizien         2 357                    823                   9 937                   2 076 
Bukowina       205                    2 878                       ---                        --- 
Küstenland           114                   ---                       ---                        --- 
Dalmatien           156                      ---                   6 531                  1 474 
Zusammen             94 720                104 078                 591 775                50 545 

 
 

2) aus dem Bericht über die Geschäftstätigkeit der  N.A.C. im Jahr 1895 
 

 
Kronland    Längenmaße                    Fässer        Gewichte                    Wagen  
I. Österreich 
unter der Enns  

10 536               289 845         490 530                 50 139  

II. Östereich ober 
der Enns 

       503          73 061      28 132       5717                                                                                              

Salzburg 93 21 980 5 034 736 
III. Steiermk.                     739              172 533           59 129                  7 614 
Kärnten                     141                 20 166             9 608                   1 707 
IV. Küstenland                     373                36 086            25 259                   5 448 
Krain                      104               21 559             8 639                  1 384 
V. Dalmatien                      154                 2 596             9 694                  2 020 
VI.Tirol                       385                 38 359            28 101                  5 253                                          
Vorarlberg                      74             8 752             6 347                  1 110 
VII. Böhmen                    7 089          680 700       331 852                 52 193 
VIII. Mähren                    1 416         154 746         215 233                18 107 
Schlesien                    305            49 577       33 516                 4 647 
IX. Galizien                    3 508          117 264        43 351                 9 861 
X. Bukowina                  2 698           20 136          4 597                 1 601 
Zusammen                  28 178         1 707 360     1 299 022             167 537 
 
 
3) Bericht des BEV 1991 
 
  

 Längen-u. 
Flächenmeßgeräte      

 Fässer                 Gewichte                Waagen 

Zusammen                     5 899              112 204                  66 129           61 128 
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4) Vergleich der % - Anteile der Stückzahl der ausgewählten Eichobjekte an der Gesamtstückzahl im 
Jahr 1895 und 1991: 

 
 Längenmaße Fässer Gewichte Waagen 
im Jahr 1895:  0,8        47,1         35,8      4,6 
im Jahr 1991:  0,4        6,7          3,9      3,6 
 
Bemerkung: die großen Stückzahlen lagen 1991 bei den Thermometern (27,4%), E-Zählern (21,0%) 
und Wasserzählern (16,4%) 
 
 
5) Vergleich der % - Anteile der Gebühreneinnahmen  bei den ausgewählten Eichobjekten an den 
Gesamteinnahmen 

 
 Längenmaße Fässer Gewichte Waagen 
im Jahr 1895 0,3 48,1 12,2 26,9 
im Jahr 1991 0,3 1,0 0,5 22,9 
 
Bemerkung: die größten Einnahmen kamen 1991 bei den E-Zählern (19,2 %), den Durchflußzählern 
(13,5 %) und Wasserzählern (11,4 %) zustande. 

 
 

Tabelle 7: Entwicklung der Stückzahlen 1864 - 1871 
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Tabelle 8: Übersicht der im Solarjahre 1895 geaichten und nach geaichten, bzw. geprüften 
Gegenstände und der hierfür eingehobenen Gebühren - Hauptsummarium 
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12. DIE FINANZLAGE DER BEAMTEN, 
KAUFKRAFTVERGLEICHE 
 
Tabelle 9: Zum besseren Verständnis der finanziellen Verhältnisse der Beamten um die vorletzte 
Jahrhundertwende wird ein Vergleich der Haushaltsbudgets von Beamten um 1900 (Ausgaben 
umgerechnet in €) - in Klammern monatliche Beträge - vorgelegt 
  
 k.k. 

Sektions-
rat 

Magistrats-
sekretär 

Steueroffi
zial 

k.k. Ober- 
ngenieur 

Akzessist zum Vergl. 
 B-Beamter 

(V/3) 
Betrag 

% 

Jahresein-
kommen 

41 330.- 
(3 450.-) 

30 000.- 
(2 500.-) 

15 000.- 
(1 250.-) 

23 000.- 
(1 920.-) 

11 500.- 
(960.-) 

33 100.- 
(2 760.-) 

100 

Verbrauch        
Miete 9 300.- 

(775.-) 
8 260.- 
(690.-) 

5 510.- 
(460.-) 

7 500.- 
(620.-) 

4 590.- 
(380.-) 

4 800.- 
(400.-) 

14,5 

Nahrung 16 700.- 
(1 400.-) 

12 570.- 
(1 050.-) 

8 380.- 
(700.-) 

8 380.- 
(700.-) 

10 470.- 
(870.-) 

8 640.- 
(720.-) 

26,1 

Licht/ 
Heizung 

1 200.- 1 260.- 830.- 920.- 800.- 1 500.- 4,5 

Kleidung 3 100.- 2 530.- 1 240.- 1 380.- 1 150.- 2 500.- 7,5 
Arzt/ 
Apotheke 

690.- 460.- 520.- 410.- 550.- 300.- 0,9 

Wäsche 850.- 780.- --- 620.- --- 500.- 1,5 
Schule/ 
Erziehung 

2 070.- 1 260.- 410.- 1 030.- --- --- --- 

Dienstboten 3 100.- 
(260.-) 

1 380.- 
(115.-) 

1 040.- 
(87.-) 

1 380.- 
(115.-) 

--- --- --- 

Verschie-
denes 

1 030.- 670.- 340.- 460.- 900.- 5 000.- 15,1 

Steuer, 
Pension 

1 650.- 
(140.-) 

1 140.- 
(95.-) 

760.- 
(63.-) 

990.- 
(83.-) 

480.- 
(40.-) 

9 900.- 
(830.-) 

29,9 

Summe der 
Ausgaben 

39 750.- 30 310.- 19 030.- 25 160.- 15 790.- 33 100.-  

 
 
 
 
Tabelle 10: Verbrauchsausgaben von Arbeitern in Wien 1869 
 
 
 
 lediger Arbeiter 4-köpfige Famiile 5-köpfige Familie 
Wohnung 550.- bis 640.- 

(46.- bis 53.-) 
1 270.- bis 1 700.- 

(106.- bis 142.-) 
1 270.- bis 1 910.- 

(106.- bis 159.-) 
Nahrung 2 310.- bis 3 090.- 

(192.- bis 258.-) 
3 710.- bis 4 640.- 

(309.- bis 387.-) 
3 920.- bis 6 080.- 

(327.- bis 507.-) 
Kleidung 583.- bis 760.- 848.- bis 1 060.- 954.- bis 1 380.- 
Heizung 106.- bis 212.- 382.- bis 424.- 382.- bis 424.- 
Sonstiges 318.- bis 742.-    530.- bis  636.- 636.- bis 848.- 
Summe 3 867.- bis 5 444.- 6 740.- bis 8 460.- 7 162.- bis 10 642.- 
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Tabelle 11:  Kaufkraftvergleich 1900 - 2010 
 
 

 Jahr Preis 
Heller 

 

Preis 
€ 

Stunden 
verdienst 

Heller 

Stunden 
verdienst 

€ 

wie lange muß dafür 
gearbeitet werden 

1900 27,6 1,58 30,10  1,73 55 min 
1991 ----- 2,20 ----- 9,50 14 min 

1kg Schwarz- 
brot  

2010 ----- 2,20 ----- 11,44 11 min 
1900 155,0 8,48 30,10 1,73 4h  54 min 
1991 ----- 4,50 ----- 9,50 28 min 

1kg Hendl 

2010 ----- 5,00 ----- 11,44 26 min 
1900 41,0 2,24 30,10 1,73 1 h  18 min 
1991 ----- 1,50 ----- 9,50 9 min 

1 l Bier 

2010 ----- 1,20 ----- 11,44 6 min 
1900 152,0 8,31 30,10 1,73 4 h 49 min 
1991 ----- 5.- ----- 9,50 32 min 

1l Rotwein 

2010 ----- 7.- ----- 11,44 37 min 
1900 640,0 35.- 30,10 1,73 20 h 15 min 
1991 ----- 9.- ----- 9,50 57 min 

1kg 
Schokolade 

2010 ----- 7.- ----- 11,44 37 min 
1900 22,0 1,20 30,10 1,73 42 min 
1991 ----- 1,05 ----- 9,50  7 min 

1 l Milch 

2010 ----- 1.- ----- 11,44 5 min 
1900 160,0 8,75 30,10 1,73 5 h 4min 
1991 ----- 8.- ----- 9,50 50 min 

1kg Schnitzel- 
Fleisch 

2010 ----- 9.- ----- 11,44 47 min 
1900 380,0 20,80 30,10 1,73 12 h   2 min 
1991 ----- 40.- ----- 9,50 4 h 13 min 

100kg 
Steinkohle 

2010 ----- 57.- ----- 11,44 4 h 59 min 
 
 
 Alle Lohnangaben beziehen sich auf Arbeiter der Metallbranche. 
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13. DER NEUBAU FÜR DIE N.A.C. 
 

Im Zuge des Neubau's für die N.A.C. wurde vom Innenministerium ein k.k.Oberingenieur beigestellt, 
der die Bauleitung übertragen bekam. Er verfaßte folgende Baubeschreibung (PZ Nr. 4833/1893): 

 
"Baubeschreibung 

Für die k.k.Normal-Aichungs-Commission sollen auf dem an der Ecke der Prager- und 
Trunnerstraße gelegenen aerarischen Grundcomplexe 2 Amtsgebäude errichtet werden. 

Das Gebäude (A) soll an der Flucht der Pragerstraße, das zweite Gebäude (B), das durch einen 
geschlossenen Gang mit dem ersteren verbunden wird, freistehend im Garten situiert werden. 
Anschließend an das Gebäude A und die Ecke der Prager- und Trunnerstraße bildend ist das 
Gebäude für die Kessel, die Dampfmaschine, die Dynamomaschine und die Accumulatoren 
projectiert. 

Das Gebäude A 
soll außer einer Anzahl von Amtslocalitäten 2 Wohnungen enthalten: im Paterre eine 

Dienstwohnung, im 2ten Stocke eine solche für den Mechaniker. Dasselbe hat eine verbaute Fläche 
von 514 Quadratmeter, gegen die Pragerstraße sind 2 Eckrisalite mit 20 cm Vorsprung gegen die 
Baulinie und ein Portalbau projectirt, dessen Laubspostamente 75 cm gegen die Baulinie vorspringen. 
Das Gebäude enthält ein 1,65 m unter dem Trottoirniveau gelegenes Souterraingeschoß, ein 
Paterregeschoß und 2 Stockwerke. Ein Schieferdach auf einem Holzdachstuhle bildet den Abschluß 
nach oben. Fundament- und Souterrainmauerwerk sollen hydraulisch, alles übrige Mauerwerk mit 
Weißkalkmörtel ausgeführt werden. Der Facadensockel und der ganze Portalbau sind in Stein 
projectirt. Die Facaden werden mit Weißkalkmörtel verputzt, die daran vorkommenden 
Bildhauerarbeiten werden in Cement oder Terracotta ausgeführt. 

Das Souterrain wird zwischen Gurten, das Paterregeschoß zwischen Trägern vollständig 
eingewölbt, die Gänge und Aborte in allen Stockwerken sowie das Stiegenhaus sind ebenfalls gewölbt 
angenommen, die übrigen Räume im 1. und 2.Stock erhalten Tramdecken zwischen eisernen 
Trägern, wobei im 1.Stock die Sturzschalung aus Pfosten hergestellt wird. 

Die Stiege erhält steinerne Stufen auf eisernen Trägern aufliegend und wird mit einem eisernen 
Geländer mit Holzhandgriff versehen, die Fußböden werden im Paterre, 1. und 2.Stock aus Holz - 
zum größten Theile hart - hergestellt, die Gänge und Aborte erhalten Mettlacher Plattenpflaster, im 
Souterrain sind außer dem letzteren Fußbodenbelag noch Beton und Ziegelpflaster, am Dachboden 
nur das letztere projectirt. 

Geheizt werden sämtliche Räume mit Dampf und ventilirt werden dieselben durch Schläuche, die 
durch Jalusieklappen zu verschließen sind. Alle Räume sind mit Gas- oder elektrischen Licht 
versehen, die Wasserleitung ist in alle Stockwerke geführt, die Aborte sind durchwegs mit 
Wasserspülung versehen. 

Zur Canalisation werden glasirte Thonrohre verwendet. 
Das Gebäude B 
enthält außer den Amtslocalitäten im Paterre eine Dienstwohnung, im 1. Stock die Wohnung des 

Directors. Dasselbe hat eine verbaute Fläche von 460 Qudratmetern, ist nur zum kleinsten Theile 
unterkellert, da in den Paterreräumen meist isolirt zu fundirende Instrumente aufgestellt werden, und 
hat außer dem Paterregeschoß noch zwei Stockwerke. Dasselbe ist wie das Gebäude A mit einem 
Schieferdach auf einem Holzdachstuhl versehen. Gegen die Trunner straße ist auf 4 Steinsäulen 
ruhender Balcon angebracht, die Ausführung der Facaden entspricht durchwegs derjenigen beim 
Gebäude A. Nur beim Hauptgesimse ist eine hievon abweichende Construction angenommen. 
Dasselbe enthält unter der Hängeplatte eine casettirte Holzschalung, welche auf Holzconsolen ruht. 
Diese Construction ist durch die Gipsdielen oder Gesimsziegeln zwischen Eisenträgern hergestellte 
Hängeplatte von dem Holzwerk des Daches isoliert. 

Die Construction der Decken, Fußböden und Stiegen, sowie sämtliche sonstigen Ausführungen im 
Inneren entsprechen genau denjenigen des Gebäudes A. 

 
Das Gebäude für die Kessel und Maschinen 
hat eine verbaute Fläche von 306 Quadratmetern, ist nur eingeschoßig, sein Fußboden liegt in 

gleichen Niveau, wie derjenige des Souterrains im Gebäude A, und dasselbe ist gegen die Prager- 
und Trunnerstraße durch eine 5 m hohe Mauer eingeschlossen. Dasselbe erhält ein Zinkblechdach 
auf eisernem Dachstuhl und keine sonstige Deckenconstruction. Über dem Kesselhaus ist im Dache 
eine Glasoberlichte eingeschnitten. Der Dampfschornstein ist 26 m hoch über dem Trottoirniveau und 
hat 60 cm lichte Weite. Die Fußböden sind zum Theil aus Beton, zum Theil ist Klinkerpflaster 
angewendet. 

Der Verbindungsgang 
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ist gemauert und hat ein Schieferdach auf einem Holzdachstuhl, an welchem eine stuccatirte 
Plafondschalung angebracht werden wird. 

 
Als Abschluß des ganzen Grundcomplexes ist ein 1,5 Meter hohes Eisengitter auf einem 

Steinsockel in Aussicht genommen, in welchem 2 Einfahrtsthore und eine Eingangsthüre angebracht 
werden sollen. 

 
       Wien, am 13. October 1893 
        Koechlin" 
 

Zum Zwecke der elektrischen Beleuchtung sollte ein Dampfmaschine gekauft werden. Es wurden 
verschiedene Angebote eingeholt, z.B. das der Fürst Salm'schen Maschinenfabrik, PZ Nr. 2914/1893 
- siehe Bild 15: 

 
 1) Einzylindrische Dampfmaschine   38 100.-€ 
 2) Verbundmaschine                 52 600.-€ 
      Wechselventil                     900.-€ 

 
Sämtliche mit dem Bau zusammenhängende Aufträge wurden über öffentliche Ausschreibungen 
vergeben und die Arbeiten dem Baufortschritt entsprechend aus einem Credit des 
Finanzministeriums für außerordentliche Erfordernisse der N.A.C. auf Weisung des 
Handelsministeriums bezahlt. Siehe dazu Aufstellung für das Jahr 1895-Tabelle 13. 
 
Tabelle 12:  Zusammenstellung der eingegangenen Angebote  (alle Angaben in €) 

 
 

Firma        Offert  excl.Montage   Montage     Zusammen 
Erste BrünnerMaschinenfabik          1a      -   2 690,- 39 200,- 
 1b         -         3 810.-    54 880.- 
  1c         -         2 460.-    37 000.- 
Fürst Salm'sche Maschin-Fabrik, 
Blansko/Mähren 

   2a 24 400.-   1 180.- 25 580.- 

   2b        28 600.-   1 180.-    29 780.- 
  2c  38 100.-   1 180.-    39 200.- 
   2d        52 600.-   1 180.-    53 780.- 
   2f        32 500.-   1 960.-    34 460.- 
Schultz & Goebel, Wien I.           3a         -         2 580.-    38 100.- 
  3b         -         2 910.-    42 600.- 
   3c        51 500.-   3 920.-    55 420.- 
  3d       56 600.-   3 920.-    60 520.- 
   3f         -         2 580.-    37 000.- 
Prager Maschinen Actien-
Gesellschaft:   

4a  43 200.-  3 020,- 46 220,- 

   4b        46 500.-   3 250.-    49 750.- 
Maschinen u.Wagonb. Fabr. Act. 
Gesellsch.Simmering   

5 34 700.-   2 350.- 37 050,- 

Maschinenbau AG, vormals 
Breitfeld, Danek Co, Karolinenthal, 
Prag 

6a 28 000.-   2 800.-    30 800.- 

 6b  35 800.-   2 800.-    38 600.- 
   6c        61 600.-   2 800.-    64 400.- 
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Bild 15: Angebot von Dampfmaschinen der Fürst Salm'schen Eisenwerke und 
Maschinenfabrik  
Blansko/Mähren 
 
 
Tabelle 12: Zusammenstellung der eingegangenen Angebote 

 
 

Tabelle 13: Aufstellung der ordentlichen und außerordentlichen (den Neubau betreffenden ) 
Erfordernisse und deren Bedeckung für das Jahr 1895 
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Nach Abschluß der Bauarbeiten wurde folgende Kostenaufstellung erstellt unter PZ Nr. 3244/1896 - 
siehe dazu Faksimile in Tabelle 14. 
 
 
Tabelle 14: Kostenaufstellung nach Abschluß der Bauarbeiten 
 

Arbeiten                Betrag in €          Anteil in % der 
Gesamtkosten 

Baumeister            973 000,-           37,5 
Steinmetz              177 000,-             6,8 
Zimmerer               91 800.-            3,5 
Spengler               30 800.-            1,2 
Schieferdecker         29 800.-            1,1 
Bildhauer              14 700.-            0,6 
Steinzeugwahre         22 600.-            0,9 
Pflasterungen          39 400.-            1,5 
Tischler               147 000,-             5,7 
Schlosser              221 000,-             8,5 
Glaser                 15 100.-            0,6 
Anstreicher            25 800.-            1,0 
Maler                  15 500.-            0,6 
Tapezierer             3 300.-            0,1 
Jalusien               9 300.-            0,4 
Aborte u.Wasserleitungen  61 100.-            2,4 
*13                       4 000.-            0,2 
Trottoir-Pflaster      36 600.-            1,4 
Elektrische Anlage     204 000,-            7,9 
Aufzug                  6 800.-            0,3 
Telephon & Telegraf    14 400.-            0,6 
Blitzableiter           4 100.-            0,2 
Gartenanlage           12 400.-            0,5 
Heizung & Ventilation  283 000.-           10,9 
Bleiplatten             9 800.-            0,4 
Baultg-Gehalt          99 500.-            3,8 
Telephongebühr          1 200.-           <0,1 
Remuneration Oberinspektor  3 400.-            0,1 
Rüsten v.Mauerschutt    3 600.-            0,1 
Patentschiene            400.-           <0,1 
Löhne Heizer           3 600.-            0,1 
Eckenschutz              800.-           <0,1 
Canalgebühr           14 400.-            0,6 
Kurbel-Rheostat          800.-           <0,1 
Aufschrifttafeln       400.-           <0,1 
Wasser-Einleitung        700.-           <0,1 
Kohle                   6 800.-            0,3 
Leuchtgaseinleitung        2 100.-            0,1 
Collaudirung Oberingenieur   5 800.-            0,2 
Zusammen              2,596 Mio           100,0 

 
 

                                                        
13 Im Original unleserlich 
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Tabelle 14:  Aufstellung der Ausgaben für den Neubau (PZ Nr. 3244 /1896). 
 
 
Bild 16: Lage-Skizze mit den beiden Gebäuden der N.A.C. an der Ecke Prager Reichstraße 
(heute Alliiertenstraße/Am Tabor, Wien II) - Trunner Straße 
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Tabelle 15: Die Erfordernisse und ihre Bedeckung im Vergleich von N.A.C. (PZ Nr. 6656/1893) 
und BEV . 

 
                                                           1894                                                     1991        
 

  Anz
l. 

fl € Anzl. € 

Inspectorate 10 30 680 348 000.- 3  
Aichämter 376 330 

720 
3,754 Mio 35  

Summe   4,102 Mio.  6,258 Mio. 
N.A.C. bzw. BEV  56 050 636 000.-  6,905 Mio. 
ordentliche 
Erfordernisse 

 417 
450 

4,738 Mio.  13,163 
Mio. 

Bedeckung 
(Aichgebühren 
etc.) 

 353 
210 

4,009 Mio.  15,70 Mio. 

Defizit  64 240 729 000.-   
außerordentliche 
Erfordernisse 
(Neubau) 

 78 800 894 000.-   

Gesamtabgang 
1894 

 143 
040 

1,623 Mio.   

Überschuß 1991     2,537 Mio. 
 

Bemerkung: Der Überschuß könnte sich durch eine entsprechende Berücksichtigung von allfälligen 
Mietkosten, die 1991 nur für 20 % der Eichämter entrichtet wurden, in erheblichem Ausmaß 
vermindern (80% der Eichämter befanden sich 1991 in Bundesgebäuden). 
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14. DIE N.E.K. UND DER REICHSRATH 
 

Immer wieder versuchten Reichsrathsabgeordnete auf dem Wege von Anfragen an den vorgesetzten 
Minister, den Handelsminister, später - nach 1908 - den Minister für öffentliche Arbeiten, Einfluß auf 
die N.E.K. zu nehmen. 

So referierte der Abgeordnete Peschka am 21.2.1906 über zurückgewiesene Milchwaagen in 
einem kleinen Ort in Böhmen (PZ Nr. 48präs/1906). 

Im Oktober 1906 interpellierten die Abgeordneten Slama und Genossen wegen Errichtung eines 
Eichamtes in Erpel/Böhmen. Darauf beschied das Handelsministerium, daß es nur darum ging, der 
dort ansäßigen Firma die Kommissionskosten für den Eichmeister zu vermindern, daß aber die 
eingehobenen Eichgebühren nicht die Errichtung eines eigenen Eichamtes rechtfertigten (PZ Nr. 
234präs/1906). 

Am 12.12.1907 interpellierten die Abgeordneten Dr. Nitsche und Genossen an den 
Handelsminister wegen der Übernahme der Vertrags-Eichmeister, die 25 Jahre schon im Dienst 
waren,in den Stand der Staatsbeamten. Der zuständige Referent führte aus, daß 1907 36 
Landeichmeister in den definitiven Staatsdienst übernommen wurden. Weiters wurde entsprechend 
VO RGBl.75/1908 Vorsorge für dienstuntaugliche vertragsmäßig angestellte Eichmeister und deren 
Gehilfen sowie deren Witwen und Waisen getroffen. Die Zahl der in den definitiven Staatsdienst 
übernommenen Landeichmeister betrage 68, davon 45 in den letzten 3 Jahren. Für diese Aktion 
stünden 1910 3000 K (14 500.-€) bereit. Die Zahl der vertragsmäßig angestellten Eichmeister und 
Eichmeistergehilfen betrage 290, ihre Bestallungen sollten erhöht, spezielle Remunerationen 
ausbezahlt werden. Es habe sich der Betrag für persönliche Bezüge in der Zeit von 1906 bis 1910 um 
114 940 K (555 000.-€, PZ Nr. 215präs./1909) gesteigert. 

Am 29.1.1909 interpellierten die Abgeordneten Ausobsky, Schäfer und Genossen an den 
Ministerpräsidenten die Schädigung der österreichischen Glasindustrie durch behördliche 
Maßnahmen in Ungarn betreffend. Die Ungarn hatten die Kroneneichung eingeführt zum Schutz ihrer 
Glasindustrie. Diese bestand darin, daß ein geprüfter, beeideter ungarischer Eichmeister auf 
ungarischem Boden neben dem sog. Ziment die ungarische Krone mit der Nummer des Eichmeisters 
ins Glas einätzte. Die ungar.Glasfabriken konnten ihre Angestellten als Eichmeister prüfen lassen. 
Zimentiertes österreichisches Wirtsgeschirr mußte vor dem Verkauf in Ungarn kroniert werden. 
Diäten für den Eichmeister 10 K (50.-€) pro Tag und 3 bis 4 Heller (0,15 bis 0,20 €) pro Glas waren an 
die Gemeinde zu zahlen. Nun solle die Eichung in Staatsverwaltung kommen und den ungarischen 
Fabriken eine 25 %ige Gebührenermäßigung gewährt werden. Um dies und alle zusätzliche Kosten 
zu kompensieren , müßten österreichische Gläser um 3 bis 4 Heller billiger geliefert werden als 
ungarische, was unmöglich sei. Die aufgezeigte ungarische Maßnahme widerspreche dem 
"Ausgleich" (PZ Nr. 49präs/1909). 

Am 3.12.1909 richteten die Abgeordneten Kraus und Genossen eine Interpellation an den 
Handelsminister wegen Ledermaßfälschungen. Sie berichteten, daß seit 1906 eine geeignete 
Apparatur zur Eichung zugelassen sei, sowohl in Wien als auch in Berlin, der sog. Coradische 
Meßapparat, der einen Fehler von 2/10 bis 1 Prozent aufweise. Bisher würde mit ausländischen 
Maßen mit Abweichungen von 6 bis 8 % gemessen. So habe eine Firma nach dem Kauf von 20 
Dutzend  Leder eine Differenz von 88 Quadratfuß (8,8 Quadratmeter) festgestellt, was einem Betrag 
von 84 K 48 h (430.-€) entsprach. Bei einem anderen Wiener Lederhändler gab es nach dem Kauf 
von 50 Dutzend Leder eine Maßdifferenz von 250 Quadratfuß (25 Quadratmeter), was einem Betrag 
von 240 K (1 220.-€) bei einem Wert der Ware von 4 000 K (20 400.- €) entsprach. Diesbezüglich 
wurden auch schon die Gerichte bemüht. Da die Fehler in 1/4 Qudratfuß angegeben wurden, mußte 
der Käufer für 3/10 Quadratfuß 5/10 bezahlen.Der Handelsminister wurde gebeten, dafür Sorge zu 
tragen, daß auch bei Fellen das Metermaß gelte und die Angaben in Quadratfuß in 1/10 unterteilt 
sein müssen und Meßapparate eingesetzt werden, die einen maximalen Fehler von 1 % aufweisen 
(PZ Nr. 255präs/1909). 

Am 5.3.1912 richteten die Abgeordneten Kraus und Genossen sowie Keller und Genossen 
Anfragen an den Minister für öffentliche Arbeiten, wobei der Wortlaut im wesentlichen derselbe war, 
wie der der Anfrage vom 3.12.1909 (siehe oben), Keller wies überdies auf die Fülle von Maßen hin, 
die beim Lederhandel Gebrauch fanden: sächsischer Fuß, bayrischer Fuß, englischer Quadratfuß, 
also 28,32 cm, 29,19 cm bzw. 30,5 Zentimeter zum Quadrat  (PZ Nr. 84präs/1912). 

Am 5.7.1912 brachten die Abgeordneten Hillebrand und Genossen (darunter Renner und Adler) 
eine Interpellation an den Handelsminister ein. Die Kleinbauern und Häusler würden beim 
Fleischverkauf von den Fleischhauern übervorteilt. Entweder die Fleischhauer kauften "aus freier 
Hand",  wobei die Gewichtsschätzung zu Gunsten der Käufer ausfiel, oder sie zahlten nur das Fleisch 
( ohne Fett, ohne Innereien, ohne Kopf und Füße, ohne Haut ) und zwar pro Pfund ( 0,56 kg ) 80 h bis 
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1K ( 4,10 bis 5,10 € ). Folgender Gewinn fiel daher einem Fleischhauer bei einem fetten Stück Vieh 
zu: 

50 kg Unschlitt  a 1 K 20 h ( 6,12 € )   60 K ( 306.- €) 
Wert v. Herz, Lunge, Leber, Kopf u.Füßen    mind.20 K ( 102.- €) 
Wert der Haut mindestens     40 K ( 204.- €) 
 zusammen        120 K ( 612.- €) 
 
Bei einem minder fettem Stück Vieh ergab sich etwa folgender Gewinn: 
10 kg Unschlitt a 1 K 20 h ( 6,12 € )   12 K (  61,20 €) 
"Innerei"( Lunge, Leber etc. )    15 K (  76,50 €) 
Haut.        40 K ( 204.-   €) 
Gewinn 20 h (1,02 €) pro Pfund (0,56 kg) 
Fleisch bei einem Verkaufspreis von 1 K 
(5,10 €), d. i. bei 4 Zentnern (224 kg) 
Fleisch        80 K ( 408.-  €) 
zusammen                 147 K ( 750.-  €) 
 

D.h. bei einem Einkaufspreis von 320 bis 360 K (1 630.- € bis 1 840.- €) lag der Gewinn bei 120 K bis 
150 K (610.- bis 750.- €). 

Bei Schweinefleisch zahlten die Fleischhauer 70 bis 76 h pro Pfund (6,37 bis 6,92 € pro kg). Die 
Verkaufspreise betrugen 1 K pro Pfund Fleisch bzw. 1,20 K pro Pfund Speck (9,10 bzw. 10,93 € pro 
kg). 

Die Fleischhauer wären dazu zu verhalten, daß sie bei der Schnellwage geeichte Gewichte 
verwenden und nicht die alten Gewichtsbirnen zu 32 Lot (1 Lot = 1,75 dag, 32 Lot = 56 dag = 1 
Pfund) (PZ Nr. 228präs/1912). 
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15. METRISCHES SYSTEM UND AICHWESEN IM AUSLAND 
 

KÖNIGREICH GROßBRITANNIEN UND IRLAND      
In PZ Nr. 1931/1896 ist die Abschrift eines Berichts des k.u.k.General-Consulates in London vom 28. 
November 1895 zu finden. 

Am 20. November 1895 sprach eine Deputation von 67 Handelskammern und mehreren 
Handelsgremien unter Führung des Parlamentsmitglieds A. K. Rollit beim Führer des Unterhauses 
Arthur James Balfour, zugleich First Lord of the Treasury, vor, die Einführung des metrischen Maß-
und Gewichtssystem im Vereinigten Königreich zu fordern. 

Sir Rollit stellte fest, daß Rußland das einzige Land in Europa war, welches noch veraltete Maß-
Systeme hatte.Er erwähnte auch, daß an eine Änderung des gegenwärtigen Münzsystemes nicht 
gedacht sei. Es sollten jedoch folgende 3 Punkte erfüllt werden: 

 
1. Metrisches Maß-und Gewichtssystem unverzüglich im ganzen Reich gesetzlich anzuerkennen, 
2. dahin zu wirken,daß nach 2 Jahre dieses System als einziges gesetzlich anerkannt werde, 
3. entsprechender Unterricht in den Elementarschulen erfolge.  
 
Herr Balfour hielt dem seinerseits entgegen, daß nach Ablauf der 2-jährigen Einführungszeit 
unüberwindliche Hindernisse oder Strömungen im Geschäftsleben hervorgerufen werden würden. 
Obwohl sich Herr Balfour reserviert verhielt, gab er zu verstehen, daß die Regierung dem Projekt 
gegenüber freundlich gestimmt sei.14  

An Beispielen zur Einführung des metrischen Systems wurden genannt: an der Spitze Frankreich, 
1861 Italien, Gesetz von 1871 Österreich-Ungarn, 1894 Türkei. Die bisher 30-jährigen Bemühungen 
Großbritanniens waren erfolglos. Die Jahrhunderte lange Tradition hatte dazu geführt, daß jede 
Geschäftsbranche ihre speziellen Maß- und Gewichtsusancen hatte, diese waren in den einzelnen 
Teilen des Vereinigten Königreiches untereinander verschieden. Das Gesetz von 1878, die sog. 
Weights & Measures Act, codificierte nur die bisher vereinzelt erlassenen Gesetze über Maße und 
Gewicht und enthielt Umrechnungstabellen vom englischen in das metrische Maß- und 
Gewichtssystem. 

 
DEUTSCHLAND 
 

In einer Eingabe an die N.E.K. regte Ing. Pozdena eine Dienstreise nach Berlin an, um an neueste 
Informationen auf meßtechnischem und wissenschaftlichem Gebiet heranzukommen  (PZ Nr. 
65präs/1906). Die Reise wurde vom k.k.Handelsministerium genehmigt (9.Juli 1907), es lagen 
Einladungen von der Kaiserlichen Normal-Eichungskommission (23.Juli 1907) und der Physikalisch-
Technischen Reichsanstalt (24.Juli 1907) vor. Im Anschluß an seine Reise  verfaßte Kommissär 
Pozdena  mehrere Berichte ( PZ Nr. 148präs./1907 ): 

  über die Kaiserliche Normal-Eichungs-Kommission in  Berlin 
I Information, betreffend die Komparatoren 
 Ausführlich schrieb er über die Einrichtungen  zur Längenmessung: 
1) Transversalkomparator zur Vergleichung von  Stäben bis 1m Länge 
2) Longitudinalkomparator zur Vergleichung von  10cm abwärts bis zu 1cm 
3) Standkomparator zur Messung von Längenmaßen von 4m Länge 
4) Standkomparator zur Messung von Stäben in Kühlzylindern bis 2m 
5) 30m langer Komparator für Messbänder und Drähte für geodätische Zwecke 
II.  über Erfahrungen bei Eichung und Prüfung  von Getreideprobern. 

 
über die Kaiserliche Physikalisch-Technische Reichsanstalt in Berlin: 
Er beschrieb: 

1) Hochgradige Thermometer für Temperaturen bis ca.maximum 600 Grad Celsius: 
 bei Teilung von 5 zu 5 Grad wurden max.0,10 Grad Fehler toleriert,bei 1 Grad-  
  und 0,5 Gradteilung lag die Toleranz bei 0,05 Grad. 
 Eintauchflüssigkeiten bis ca.200 Grad sind Öle (z.B.Palmöl). Bis 600 Grad   

  verwendete man eine   Mischung aus Kali-und Natronsalpeter. 
2) Einrichtungen zur Messung hoher und niederer  Temperaturen 

                                                        
14 Anmerkung des Verfassers: in knapp 100 Jahren haben es die Briten geschafft, ihr Münzwesen nach dem metrischen 

System zu organisieren : seit einigen Jahren hat das britische Pfund 100 Pence.. 
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 Messungen bis 1200 Grad mittels Gasthermometer 
 vom Salpeterbad kam das Themometer bei 750 Grad in das Zinksiedebad (bis 900 
Grad). 
 Bis ca.2200 Grad wurde mit Iridium-Iridium/Ruthenium-Thermoelementen gemessen. 
 Noch höhere Temperaturen wurden mit Pyrometern (also photometrisch) gemessen. 
 Widerstandsthermometer wurden über einen Bereich  von + 900 Grad bis -190 Grad 
verwendet 
3) Messung tiefer Temperaturen bis maximal -190  Grad 
 -Thermoelemente 
 Pentan- oder Petrolätherthermometer 
  -Platinwiderstandselemente 
 Gasthermometer mit Wasserstoffüllung 
 Eichpunkte: 
 Schmelzpunkt des Eises:        0     Grad 
 -feste Kohlensäure          -78,2  Grad 
 -siedende flüssige Luft   -195,7 Grad 

 Zwei Liter flüssige Luft - in Wien damals nicht erhältlich - kosteten in Berlin 3 Mark 
50 Pfennig  (ca.6,50 €). 

*) Einrichtungen zur Prüfung von Abelprobern 
*) Einrichtungen zur Prüfung von Manometern und Indikatorfedern innerhalb großer  

  Druckdifferenzen 
*) Einrichtungen zur Vergleichung von Lichtstärken 
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16. DIE GEBÜHRENERHÖHUNG 
 

Nachdem die Eichgebühren seit über dreißig Jahren nach dem Aichgebührentarif vom 19.December 
1872 (RGBl. 171/1872) in unveränderter Höhe eingehoben wurden und diese die gestiegenen Kosten 
für die Eichbediensteten nicht mehr deckten, wurde eine Erhöhung angestrebt. Es sollte eine 
zusätzliche Manipulationsgebühr eingehoben werden. Wie hoch diese ausfallen solle, was die zu 
erwartenden Einkünfte wären und wie sie beim Publikum aufgenommen werden würde, darüber 
wurden die Eichinspektoren befragt (PZ Nr. 63präs/1906). 

Der Wiener Eich-Oberinspektor setzte für einzelne zu eichende Objekte zu erwartende 
Mehreinnahmen an, z.B. für Fässer 30 000 K (160 000.- €) und Gasmesser 14 000 K (75 000.- € ) in 
Summe 57 000 K (310 000.- €). 

Der Oberinspektor von Linz kam in seiner Aufstellung auf eine Summe von 103 000 K ( 550 000.- 
€). 

Der Grazer Eichoberinspektor wollte nur die 20 %-ige und die 50 %-ige Ermäßigung bei den 
Nacheichungen fallen sehen und schätzte die damit verbundenen Mehreinnahmen auf 20 000 K bis 
30 000 K ( 110000.- bis 160 000.- €). 

Der Triestiner Eichinspektor kam bei einer entsprechenden Erhöhung der Gebühren für Fässer auf 
Mehreinnahmen von 60 000 K ( 320 000.- €). 

Der Eichinspektor in Zara regte an, daß - wie das auch im Forstwesen in Dalmatien gehandhabt 
werde - die Strafgebühren nicht den Gemeinden, sondern dem Eichwesen zukommen sollten. 

Auch der Eichoberinspektor in Prag sprach sich gegen die Nachlässe aus und schätzte die 
Mehreinnahmen bei entsprechenden Gebührenerhöhungen auf 78 000 K (420 000.- €). 

Der Brünner Eich-Oberinspektor bezifferte die Mehreinnahmen mit 50 bis 60 000 K (270 000.- bis 
320 000.- €). 

Der Lemberger Eichinspektor stellte eine Rechnung an: In Galizien erhielt ein Landeichmeister für 
zwei Amtirungen pro Woche 400 K (2 150.- €). D.s. 4 K (21,50 €)  pro Arbeitstag bzw. bei 6 Stunden 
66 Heller pro Stunde (3,55 €) und weiter 1,1 Heller (0,06 €) pro Minute. Werde nun ein kleines 
Handelsgewicht einzeln in ein Eichamt gebracht - Eichgebühr 4 Heller (0,21 €) und Nacheichung zu 2 
Heller (0,105 €) - so müßten für die Manipulation mindestens 5 Minuten gerechnet werden (PZ Nr. 
70präs /1906). 

Mit Verordnung vom 6. August 1909 (RGBl. Nr.127/1909) wurden die ab 1.Jänner 1910 gültigen 
Manipulationsgebühren kundgemacht. 

Eine Zusammenstellung der Mehreinnahmen durch die Manipulationsgebühren aus dem Jahr 
1910 ergab: 

    Fässer                     26 537,46 K  (128 000.- €) 
    andere Objekte         86 321,57 K  (417 000.- €) 
  _______________________________________________ 
    zusammen               112 859,03 K  (545 000.- €) 
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17. DIE DIENSTKLEIDER 
 
 
Tabelle 16: Ausweis über Sommerkleider (Dienstbekleidung für Amtsdiener) aus dem Jahr 
1907 (PZ Nr. 165präs/1907) 

 
 

 K € 
1 Rock 27,40 148.- 
1 Tuchhose 13,80 74.- 
1 Tuchweste 7,80 42.- 
1 Kappe 2,50 13.- 

 
 
Bild 17: Beilage zu PZ Nr. 165präs/1907 
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18. DIE N.E.K. UND DAS FINANZGESETZ 1910 
 
 
Tabelle 17: Die N.E.K. und das Finanzgesetz 1910 

 
Seit 1908 gehörte die N.E.K. nicht mehr zum Handelsministerium, sondern zum Ministerium für 
öffentliche Arbeiten, wie übrigens auch Patentwesen, Staatsgewerbeschulen, Straßen- und 
Wasserbau. Dem Akt PZ Nr. 224präs/1909 ist das Finanzgesetz 1910 beigelegt. 

 
Sämtliche Angaben bereits umgerechnet in Millionen €  

 
 

Ausgaben  
        Kapitel 28, Titel 4 Eichdienst         6,784 
Einnahmen  
        Kapitel 31, Titel 4 Eichdienst         7,861 

 
 
Noch einige interessanten Daten aus dem " Budget " 1910:   
   

Ausgaben  
      Hofstaat  54,579 
      Reichsrat 18,934 
      Ministerium d. Inneren                        247,547  
                    davon Polizei                       115,961 
      Ministerium f. Landesverteidigung      426,644  
                    davon Landwehr                  290,896  
                    davon Gendarmerie            131,230 
      Ministerium f. Kultus u. Unterricht      448,523 
      Ministerium f. Finanzen                    3 620,629 
                    davon Lottogewinne               95,272 
                    davon Zinsen f. Staats-  
                    schuld                        725,265 
                    davon Schuldentilgung       128,775  
                    davon Staatsschuld der  
                    Königreiche u.Länder  
                    Zinsen                      1 240,692 
                    Schuldentilgung                  176,121 
                    davon Tabak                        333,418 
      Handelsministerium                       865,483 
                    davon Post                        788,728 
      Eisenbahnministerium                     2 883,340 
                   davon Fahrdienst                  513,174 
                   davon Zugförderung             203,017 
                   davon Altersversorgung              195,135 
      Ackerbauministerium                       138,482 
      Ministerium der Justiz                        412,641 
      Ministerium f. öffentl. Arbeiten                   330,131  
                   davon staatliche Gewerbe-  
                   schulen  79,653  
                   davon Strassenbau                        82,561  
      Pensionen  478,289 
     zusammen ( ordentliche Ausgaben )     10 191,077 
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Einnahmen   
  Ministerium für Kultus und Unterricht             79,480 
                  davon Religionsfond                      28,893 
                  davon Schulgeld Mittelschulen .           17,086 
      Ministerium für Finanzen                       7 060,374 
                  davon Realsteuern                       782,363 
                  davon Personalsteuern                 884,933  
                  davon Zoll                       750,475 
                  davonVerzehrungssteuer   
                  Branntwein, Bier, Zucker, Fleisch, etc.)            1 793,785 
                  davon Stempel u. Gebühren         844,149  
                  davon Tabakverschleiß              1 292,735 
      Handelsministerium                        919,970  
                  davon Post                       900,056 
     Eisenbahnministerium                     3 741,931  
     Ministerium f.  öffentliche Arbeiten            137,926  
                  davon Staatsmontanwerke           108,877 
     Pensionen ( Beiträge der Staatsbed.)            43,482 
     zusammen ( ordentliche Einnahmen )    12 141,544 

 
 

stellt man allerdings der Summe aus ordent-  
lichen und außerordentlichen Ausgaben ( mit  
Verwendungsdauer bis 31.12.1911 )          12 999,942 
die ordentlichen und außerordentlichen  
Staatseinnahmen gegenüber                     12 796,875  
so ergibt sich ein Defizit von                       203,067 

 
 

Um einen Vergleich zu gewährleisten, werden hier auch einige Zahlen aus dem Bundesfinanzgesetz 
1991 zitiert. Zu bemerken ist , daß jetzt die Einwohnerzahl nur mehr 1/3 der von 80 Jahren früher 
beträgt. 

 
 

Ausgaben  
    1/6490 Einrichtungen des Eichwesens 13,163  
Einnahmen  
   2/6490 Einrichtungen des Eichwesens          15,105  
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Dazu einige weitere Zahlen: 
 

Ausgaben  
     Nationalrat 47,41                                                                                                                                                                                            
     Bundesmin. für Inneres 1 456,23 
                  davon Bundespolizei                     644,85 
                  davon Bundesgendarmerie            613,58  
     Bundesmin. f.  Unterricht u. Kunst              5 046,96  
     Bundesmin. f.  Wissenschaft u. Forschung     2 336,44  
     Bundesmin. f.  Soziales                    3 982,51  
                  davon Arbeitsmarktverwaltung       3 169,02  
     Sozialversicherung                    5 805,94  
     Bundesmin. f.  Umwelt, Jugend, Familie       4 567,34  
                  davon Familienbeihilfen                4 306,51  
     Bundesmin. f. militärische Angelegenheiten       1 810,86  
     Bundesministerium f.  Finanzen                   1 085,10  
     Pensionen  4 278,32  
                  davon Hoheitsverwaltung                2 206,22  
                  davon ÖBB               1 271,19  
     Finanzschuld                    12 053,67  
                  davon Zinsen                      7 655,15  
                  davon Tilgung                     4 185,20  
     Post  4 346,20  
     ÖBB  3,911,46  

 
 

Einnahmen  
     Finanzministerium (Brutto-Summe)          45 586,50  
                  Einkommensteuer                 3 480,00  
                  Lohnsteuer                11 950,00  
                  Umsatzsteuer (MWSt)                16 780,00  
                  Zoll                   697,00  
                  Tabaksteuer                   1 130,00  
                  Mineralölsteuer                 1 960,00  
                  Stempel-u.Rechtsgebühren              790,00  
    Pensionen                    495,89  
                  davon ÖBB                    459,66  
    Finanzschuld                11 270,11  
                davonAusgleichshaushalt (Aufnahme  
                von Finanzschulden)               10 514,82  
    Post                  5 015,25  
    ÖBB                  3 039,81  

 
 

Das ergab für die Ausgaben im allgemeinem  
Haushalt                 60 051,90  
und für die Einnahmen im allgemeinen Haus-  
halt                 53 773,10  
somit ein Defizit von 6 278,80  
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Einen weiteren Vergleich bringen die Zahlen aus dem Bundesvoranschlag 2010. 
  

Ausgaben  
1/4009 Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen 

84,97 

Einnahmen  
2/4009 Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen 

22,53         

 
Davon aus dem Budget des Bundesamtes (Ergebnis 2009):15 

 
Ausgaben  
Gruppe Eichwesen und Eichämter 9,64 
Einnahmen  
Gruppe Eichwesen und Eichämter 1,27         

 
Dazu einige weitere Zahlen aus dem Bundesvoranschlag 2010:                          

         
Ausgaben  
     Nationalrat 59,31 
     Bundesmin. für Inneres 2 362,17 
                  davon Bundespolizei                     1 644,16 
     Bundesmin. f.  Unterricht, Kunst u. Kultur             7 227,54  
     Bundesmin. f.  Wissenschaft u. Forschung     3 744,00  
     Bundesmin. f.  Arbeit, Soziales u. 
Konsumentenschutz  

                  8 746,69  

                  davon Arbeitsmarktverwaltung       6 284,56  
     Sozialversicherung                    8 842,40  
     Familie und Jugend       6 644,85  
                  davon Familienbeihilfen                3 456,22  
                  davon Kinderbetreuungsgeld 1 174,53 
     Bundesmin. f. militärische Angelegenheiten       2 250,06  
     Bundesministerium f.  Finanzen                   1 198,45  
     Pensionen  7 772,46  
                  davon Hoheitsverwaltung                3 281,77  
                  davon ÖBB               2 148,93  
     Finanzschuld16                    13 370,00  
                  davon Zinsen                      7 989,00  
                  davon Tilgung                     5 381,00  

 
 

Einnahmen  
     Finanzministerium (Brutto-Summe) 64 045,00  
                  Einkommensteuer                 1 900,00  
                  Lohnsteuer                20 300,00  
                  Umsatzsteuer (MWSt)                22 100,00  
                  Zoll                   k. A.  
                  Tabaksteuer                   1 300,00  
                  Mineralölsteuer                 3 900,00  
                  Stempel-u.Rechtsgebühren              805,00  
    Pensionen                    1 474,80  
                  davon ÖBB                    410,00  
  
  

 
 

                                                        
15 Aufgrund des geänderten Aufgabenumfangs lassen sich die Zahlen von 2009 und 1991 nur bedingt vergleichen.  
16 Aus dem Jahresbericht 2009 des Staatsschuldenausschusses. 
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Das ergab für die Ausgaben im allgemeinem  
Haushalt                 70 767,41  
und für die Einnahmen im allgemeinen Haus-  
halt                 57 591,85  
somit ein Defizit von 13 175,56  
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19.  DIE PERSONALAUSGABEN 1914 
 
Tabelle 18: Personalausgaben des Eichdienstes für 1914, alle Angaben bereits umgerechnet  
in € 
 
 
Eichdienst                           
   

                Gehälter            Zulagen  Zusammen 

I. Normaleichungs- 
kommission 

   

    
1 Präsident (unter Post 5)    
Konzeptspersonal aus 
dem Stand des k.k. 
Ministeriums für 
öffentliche Arbeiten 

   

1 Ministerialrat                    27 700.-     5 100.-   32 800.- 
1 Sektionsrat                       14 800.-                        4 200.-  19 000.- 
1 Ministerialsekretär                     11 100.-    3 700.-    14 800.- 
1 Ministerialvizesekretär                        8 900.-      3 200.-   12 100.- 
1 Ministerialkonzipist                         6 500.-                     2 800.-          9 300.- 
Technisches und 
betriebsdienstliches 
Personal 

   

2 Oberinspektoren                    35 000.-            10 300.-                     45 300.- 
2 Inspektoren              22 000.-             7 400.-                       29 400.- 
2 Oberkommissäre             16 600.-             6 400.-                       23 000.- 
2 Kommissäre                    13 400.-           5 500.-                    18 900.- 
4 Adjunkten                       20 300.-             8 900.-                   29 200.- 
Rechnungspersonal    
1 Rechnungsdirektor                   14 800.-            4 200.-                   19 000.- 
1 Oberrechnungsrat                    11 100.-             3 700.-                   14 800.- 
2 Rechnungsräte                   16 600.-               6 400.-                    23 000.- 
1 Rechnungsrevident                       6 900.-              2 800.-                      9 700.- 
7 Rechnungsoffiziale                     37 400.-            15 500.-                    52 900.- 
3 Rechnungsassistenten                  11 100.-              5 000.-                    16 100.- 
4 Rechnungspraktikanten                      Adjutum                 6 900.-                      6 900.- 
Magazinspersonal     
1 Magazineur                     6 100.-                 2 200.-                      8 300.- 
1 Magazineur                     3 700.-                 1 700.-                      5 400.- 
Kanzleipersonal                          
1 Adjunkt                       6 900.-                  2 800.-  9 700.- 
1 Kanzlist                        3 700.-                 1 700.-                      5 400.- 
10 Kanzleioffizianten                        Bezüge                  41 000.-                    41 000.- 
Unterbeamten - und 
Dienerpersonal 

   

5 Unterbeamte                    13 300.-                 7 300.-                    20 600.- 
6 Amtsdiener                    17 300.-                  9 300.-                   26 600.- 
zusammen ( minus 
Interkalarabstrich )   

                                                              483 
000.- 

 
II. Eichstation für Elektrizitätszähler und Wasserverbrauchsmesser in Wien 
 
1 Oberinspektor, 1 Inspektor, 2 Oberkommissäre, 3 Kommissäre, 6 Adjunkten, 5 Assistenten, 1 
Rechnungsoffizial, 1 Eichmeister, 1 Kanzlist, 7 Kanzleioffizianten, 9 Unterbeamte, 4 Amtsdiener 
zusammen            252 000.- 
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III. Eichinspektorate und Eichämter 
 
1. Eichaufsichtsbezirk : Österreich unter der Enns 
Eichinspektorat,Haupteichamt und 2 Filialeichämter in Wien 
1 Eichoberinspektor I.Kl., 8 Eichmeister I.Kl., 4 Eichmeister II.Kl., 8 Eichmeistergehilfen, 2 
Kanzleioffizianten, 3 Amtsdiener, 12 definitive Eichmeister 
 zusammen                                                                                             273 000.- 
2. Eichaufsichtsbezirk: Österreich ob der Enns 
Eichinspektorat und Eichamt in Linz 
1 Eichinspektor, 1 Eichmeister I. Kl., 1 Eichmeister II. Kl., 1 Eichamtspraktikant, 1 Kanzleioffiziant, 7 
definitive Eichmeister 
zusammen                                                                                             69 500.- 
3. Eichaufsichtsbezirk : Steiermark und Kärnten 
Eichinspektorat und Eichamt in Graz 
1 Eichoberinspektor II. Kl. , 2 Eichmeister I. Kl., 1 Eichmeister II. Kl., 2 Eichmeistergehilfen, 1 
Eichamtspraktikant, 1 Kanzleioffiziant, 1 Eichmeister II. Kl., 9 definitive Eichmeister 
zusammen                                                                                          117 000.- 
4. Eichaufsichtsbezirk : Küstenland und Krain 
Eichinspektorat und Eichamt in Triest 
1 Eichinspektor, 1 Eichmeister I. Kl., 2 Eichmeistergehilfen, 2 Kanzleioffizianten, 5 definitive 
Eichmeister 
zusammen                                                                                               70 200.- 
5. Eichaufsichtsbezirk : Dalmatien 
Eichinspektorat und Eichamt in Zara 
1 Eichinspector, 1 Eichmeister I. Kl., 3 definitive Eichmeister 
zusammen                                                                                       38 500.- 
6. Eichaufsichtsbezirk : Tirol und Vorarlberg 
Eichinspektorat und Eichamt in Innsbruck 
1 Eichinspektor, 1 Eichmeister I. Kl., 1 Eichmeister II. Kl., 1 Eichmeistergehilfe, 5 definitive 
Eichmeister 
zusammen                                                                                   58 300.- 
7. Eichaufsichtsbezirk : Böhmen 
Eichinspektorat und Eichamt in Prag 
1 Eichoberinspektor I. Kl., 3 Eichmeister I. Kl., 4 Eichmeister II. Kl., 6 Eichmeistergehilfen, 1 
Eichamtspraktikant, 1 Kanzleioffiziant, 1 Eichmeister II. Kl., 30 definitive Eichmeister 
zusammen                                                                                         292 000.- 
8. Eichaufsichtsbezirk : Mähren und Schlesien 
Eichinspektorat und Eichamt in Brünn 
1 Eichoberinspektor II. Kl., 2 Eichmeister I. Kl., 2 Eichmeistergehilfen, 1 Eichamtspraktikant, 1 
Kanzleioffiziant, 14 definitive Eichmeister 
zusammen                                                                                    133 000.- 
9. Eichaufsichtsbezirk : Galizien 
Eichinspektorat und Eichamt in Lemberg 
1 Eichinspektor, 1 Eichmeister I. Kl.,  5 Eichmeistergehilfen, 7 definitive Eichmeister 
zusammen                                                                                                90 400.- 
10. Eichaufsichtsbezirk : Bukowina 
Eichinspektorat und Eichamt in Cernowitz 
1 Eichinspektor, 1 Eichmeister II. Kl., 1 Eichmeistergehilfe,  2 definitive Eichmeister 
zusammen                                                                                    36 500.- 
 
 
zum Vergleich dazu die Zahlen aus 1991 (inklusive Überstunden ) 
I. EAB : Wien , Niederösterreich und Burgenland 
     55 Personen                                                                                        1,880 Mio. 
II. EAB : Oberösterreich,Salzburg , Tirol und 
         Vorarlberg 
     44 Personen                                                                            1,504 Mio. 
III. EAB : Steiermark und Kärnten 
    30 Personen                                                                                     1,025 Mio. 
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20. DER I. WELTKRIEG 
 

BERGUNG VON STAATSEIGENTUM 
 
Es ging nun darum, Staatseigentum aus dem Bereich, in dem Kämpfe stattfanden, bzw. zu erwarten 
waren, in Sicherheit zu bringen. So wurde mit PZ Nr. 247präs/1914 an den Statthalter in Brünn und 
Troppau verfügt, daß die Eichgebühren und die Vorschußgelder an die Finanzlandeskassa in Linz 
abzuliefern, Stempel, Siegel und Brenneisen gegebenenfalls an die N.E.K. einzusenden, 
Gebrauchsnormale, Eichwagen etc. dem Vorsteher der Ortsgemeinde zur Aufbewahrung zu 
übergeben seien. 
1915 wurde dann über die erfolgte Bergung verschiedener Ämter berichtet: mit PZ Nr. 89präs/1915 
über Spittal a. d. Drau, mit PZ Nr. 112präs/1915 über das Eichamt Lienz. Das Eichinspektorat wurde 
von Zara nach Knin verlegt (PZ Nr. 113präs/1915). Weitere Staatsgutbergungen wurden durchgeführt 
in Sebenico (Sibenik, PZ Nr. 120präs/1915), in Gelsa (PZ Nr. 134präs/1915), in Cattaro (Kotor, PZ 
Nr. 155präs/1915) und in Lissa (PZ Nr. 238präs/1915). Später wurden dann die Staatsbediensteten in 
Galizien und der Bukowina aufgerufen, in die vom Feinde befreiten Orte zurückzukehren (PZ Nr. 
172präs/1915). Es wurde auch eine Mobiliarbeihilfe ausgesetzt, die aber 3 000 K (4 040.-€),nicht 
überschreiten sollte (PZ Nr. 284präs/1915 und PZ Nr. 100präs/1916). Die Bergungskosten wurden der 
Staatskassa als außerordentliche nicht präliminierte Ausgaben angerechnet (PZ Nr. 171präs/1915). 
Aus den verschiedenen Eichinspektoraten wurde berichtet, daß in den Eichaufsichtsbezirken III., IV., 
V. und VI., also Steiermark und Kärnten, Küstenland und Krain, Dalmatien, Tirol und Vorarlberg keine 
Kriegsschäden an Staatsgut festgestellt worden waren. Die Schäden in der Bukowina wurden mit 2 
800 K  
(3 750.-€) beziffert. Über die anderen Aufsichtsbezirke waren die Zahlen noch ausständig (PZ Nr. 
88präs/1915). 

 
KRIEGSANLEIHEN 

 
Der Druck auf den Staat, Geld für die Kriegsführung aufzubringen, wurde immer stärker. Es wurden 
daher Kriegsanleihen zur Zeichnung aufgelegt. Die Kriegsanleihe konnte belehnt werden und zwar bis 
zu 3/4 des Betrages, sodaß also nur 1/4 vom Zeichner eingezahlt werden mußte (PZ Nr. 
281präs/1914). Bei der 3.Kriegsanleihe konnten auch Sparbücher zur Sicherstellung herangezogen 
werden (PZ Nr. 253präs/1915). Mit einer optimistischen Einschätzung der Lage auf den 
Kriegsschauplätzen im Osten und Südwesten sowie Südosten wurde für die Zeichnung der 
4.Kriegsanleihe geworben (PZ Nr. 93präs/1916). Dabei sollte die Rückzahlung nach 40 Jahren 
erfolgen (also 1956). Die Rentabilität sollte bei 6-7 % liegen (PZ Nr. 102präs/1916). Es wurde auch 
darauf gedrungen, daß bei der Vergabe von Aufträgen an Lieferanten überprüft wurde, ob diese auch 
entsprechend Kriegsanleihen gezeichnet hätten (PZ Nr. 117präs/1916). Ende 1916 wurde die Auflage 
der 5.Kriegsanleihe vorbereitet (PZ Nr. 300präs/1916). Dabei konnten die Beamten auf Kredit der 
Boden-Credit-Anstalt zeichnen. Die einzelnen Rückzahlungsraten wurden durch ratenweise 
Gehaltsabzüge abgezahlt (PZ Nr. 308präs/1916, siehe Bild 28). Um die Fälligkeit der Auszahlung der 
1. und 2.Kriegsanleihe (1920 bzw. 1925) hinauszuschieben, wurde ein Umtausch von Schatzscheinen 
der 1. und 2. Kriegsanleihen gegen die vierzigjährige amortisable 5.Kriegsanleihe angeboten (PZ Nr. 
36präs/1917). Anläßlich der Auflegung der 6.Kriegsanleihe wurde vom herannahenden Frieden 
gesprochen. Es wurde eine Finanzierungsvariante durch die Versicherung "Anker" vorgestellt, bei der 
eine Lebensversicherung abgeschlossen werden konnte und mit den Prämien Scheine der 
6.Kriegsanleihe gekauft werden konnten (PZ Nr. 99präs/1917). Die Zeichnung der Kriegsanleihe 
gegen Gehaltsabzug wurde auch bei der 7. Kriegsanleihe beibehalten (PZ Nr. 268präs/1917). 
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Bild 18: V. Österreichische Kriegsanleihe, alle Angaben in € 
 
 

bei Barzahlung auf eine 
Zeichnung von 

67.- 134.- 268.- 402.- 536.- 

ist am 1. Jänner 1917 zu 
zahlen 

62.- 124.- 248.- 373.- 497.- 

bei 12 Monatsraten und 
Verrechnung d.Zinsen 

67.- 134.- 268.- 402.- 536.- 

sind die ersten 11 Raten je 5.- 10,10 20,10 30,20 40,20 
die 12. Rate am 1.Dezember 
1917 

4,70 9,40 18,80 28,20 37,50 

bei 23 gleichen Monatsraten 
und Verrechnung der Zinsen 

67.- 134.- 268.- 402.- 536.- 

23 gleiche Raten je 2,50 5.- 10,10 15,10- 20,10 
 
 

bei Barzahlung auf eine 
Zeichnung von 

670.- 850.- 939.- 1 073.- 1 207.- 1 341.- 

ist am 1. Jänner 1917 zu 
zahlen 

621.- 745.- 869.- 993.- 1 118.- 1 242.- 

bei 12 Monatsraten und 
Verrechnung der Zinsen 

670.- 850.- 939.- 1 073.- 1 207.- 1 341.- 

sind die ersten 11 Raten je 50,30 60,30 70,40 80,50 90,50 100,60 
die 12.Rate am 
1.Dezember 1917 

46,90 56,30 65,70- 75,10 84,50 93,90 

bei 23 gleichen 
Monatsraten und 
Verrechnung der Zinsen 

670.- 850.- 939.- 1 073.- 1 207.- 1 341.- 

23 gleiche Raten je 25,10 30,20 35,20 40,20 45,30 50,30 
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DER GELDWERTVERLUST 
 
Die Volkswirtschaft erlitt unter der Einwirkung des Krieges gewaltigen Schaden. Das Geld war von 
Tag zu Tag weniger Wert. Die Inflation betrug 1915 68%, 1916 bereits 105%, 1917 ebenfalls 105% 
und 1918 noch immer 64%. Die Verteuerung schritt also in einem Monat soweit fort, wie sie dies jetzt 
in drei bis vier Jahren tut. Waren und Dienstleistungen, die zu Beginn des Krieges 1 K kosteten, 
mußten 1918 mit 11 K bezahlt werden. 

Um die Staatsbediensteten von den verheerenden Auswirkungen der Inflation zumindest etwas 
zu schützen, wurden verschiedene Zulagen ausbezahlt ("...aus Anlaß der durch den Krieg 
hervorgerufenen außerordentlichen Verhältnisse...", PZ Nr. 164präs/1917). Diese Zulagen waren je 
nach Familienstand gestaffelt. Im November 1918 wurden dann einmalige Zuschüsse zusätzlich 
ausgezahlt (zwischen 180 K und 700 K, d.s. 72.- und 280.-€) (PZ Nr. 202präs/1918). Es wurden auch 
den Ruhegenüssen 50% der Teuerungszulage der ersten Familienklasse zugeschlagen. 

 
DIE LEBENSMITTELVERSORGUNG 

 
Ende des Jahres 1915 knüpfte das Ministerium für öffentliche Arbeiten Kontakte zur "Gekawe", der 
Großeinkaufsgenossenschaft der Kaufleute r.G.m.b.H., in Wien. Diese stellte eine Liste von 
Kaufleuten (etwa 10 - 20 pro Bezirk) zur Verfügung, bei denen die monatlichen Bestellungen 
abgegeben werden konnten (PZ Nr. 275präs/1915). Mitte des Jahres 1916 wurde ein 
Lebensmittelmagazin im Ministerium für öffentliche Arbeiten eingerichtet, um die Versorgung mit 
Grundnahrungsmittel sicherzustellen. Eine Umfrage erfaßte die Zahl der in den Haushalten der 
N.E.K. Bediensteten lebenden Personen (PZ Nr. 193präs/1916). Im Oktober wurde dann die 
Betriebsordnung verlautbart, die für die Benützung des Magazins galt. Durch die Betriebsordnung war 
auch die Ausgabe von Bezugsbüchern geregelt (PZ Nr. 240präs/1916). Der Bezug der Kolonialwaren 
sollte aber über die "Gekawe" abgewickelt werden (PZ Nr. 257präs/1916). Weiters sollten die 
Bediensteten des Eichinspektorates und der beiden Eichämter in die Lebensmittelversorgung 
eingeschlossen werden (PZ Nr. 276präs/1916). Zur Aufnahme von Lebensmittelvorräten wurden von 
den Landes- und Bezirksbehörden Beamte angefordert (PZ Nr. 30präs/1917). Im Sommer wurde eine 
Kohlelieferungsaktion durchgeführt (PZ Nr. 132präs/1917). Diese Aktion wurde auch 1918 
durchgeführt (PZ Nr. 92präs/1918). Einer Aufstellung ist zu entnehmen, daß es Brot- und 
Mehlbezugskarten, Kartoffelkarten, normale Fettkarten und Fettkarten für erhöhten Bezug, 
Zuckerbezugs-, Zuckerzusatz- und Kaffeekarten gab (PZ Nr. 96präs/1918). Desweiteren wurden 
Einkaufsscheine für Rindfleisch ausgegeben (PZ Nr.147präs/1918). 

Von der Kleiderabgabestelle des Ministeriums wurden Kleider gegen Ratenzahlung abgegeben, 
z.B. 1 Herrenanzug zu 185 K (80.- €) oder 1 Damenrock zu 61 K (27.- €) (PZ Nr. 174präs/1918). 

 
Tabelle 19:  Ausgewählte  Artikel - Preise in €         
 
 

Brodzucker lose zugewogen 1 kg 2,75 
Rafinademehl lose zugewogen 1 kg 2,75 
gebr. Kaffeemischung  1 kg 12,63 
Tee in 100 g  Paketen per Paket 3,30 
Cacao 1 kg 23,60 
Schokolade 1 kg 12,10 
Backmehl 1 kg 1,80 
Trockenmilch 1 kg 9,60 
Inländerrum 1/4 l 7,14 
Kernseife 1/4 kg Stück 1,80 
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EINSTELLUNG VON KRIEGSINVALIDEN 

 
Auf Ersuchen des Kriegsblindenfonds gab der Minister für öffentliche Arbeiten Weisung, erblindete 
Kriegsteilnehmer bezüglich ihrer Qualifikation wohlwollend zu prüfen, und wenn nur irgendwie 
möglich aufzunehmen. Dabei sagte der Kriegsblindenfond zu, für die für den Bewerber 
unentbehrlichen Hilfsmittel (Schreibkraft oder Schreibmaschine) ganz oder teilweise aufzukommen 
(PZ Nr. 96präs/1916). 

Kurze Zeit später trat die k.k.Arbeitsvermittlung an Kriegsinvalide, Landesstelle Brünn, mit der 
Bitte um Nennung von Arbeitsmöglichkeiten für Invalide an die N.E.K. heran. Im besonderen wurde 
angefragt, ob sich hiefür die Stellen von Eichamtsvorständen und Eichmeistern eigneten. Die N.E.K. 
antwortete hierauf, daß die Stellen im Eichdienst speziell für ausgediente Unteroffiziere vorbehalten 
seien, bei den Stellen bei der N.E.K. und der Eichstation aber die Bewerbungen von Kriegsinvaliden 
entsprechend berücksichtigt werden würden. Die Anregung, Kriegsinvalide als Eichamtsvorsteher 
oder Landeichmeister zu verwenden, wurde dahingehend beantwortet, daß die Besetzung dieser 
Stellen in die Kompetenz der politischen Landesstellen falle. Allerdings seien die genannten Posten 
aufgrund ihrer Inanspruchnahme nur Nebenämter und entsprechend gering entlohnt und reichten 
nicht aus, den Lebensunterhalt zu sichern (PZ Nr.131präs/1916). 
 
 

DER TOD VON KAISER FRANZ JOSEF I. 
 

Der Minister für öffentliche Arbeiten kündigte anläßlich des Todes des Kaisers den ihm unterstellten 
Behörden die 6-monatige Hoftrauer an, und zwar die ersten zwei Monate die tiefste, die mittleren 
zwei Monate die tiefe und die letzten zwei Monate die mindere Trauer. Es wurden die an der Uniform 
bzw. an der Zivilkleidung anzubringenden Trauerabzeichen genannt. Schließlich wurde festgehalten, 
daß während der Zeit der Hoftrauer bei den amtlichen Ausfertigungen schwarzer Siegellack, 
schwarze Wertverschlußmarken und schwarze Bindfäden zu verwenden seien (PZ Nr. 302präs/1916). 
Für die evangelischen Beamten und Diener wurde der feierliche Trauer-Gottesdienst am 
30.November 1916 abgehalten. In der Metropolitankirche zu St.Stephan wurde dann am 4. Dezember 
1916 ein feierliches Requiem abgehalten. Dazu wurden die Beamten eingeladen, in Galauniform 
teilzunehmen (PZ Nr. 303präs/1916). 
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21. DIE NACHKRIEGSJAHRE 
 
Im Jahr 1919 wechselte die N.E.K. in ihrer Ressortzugehörigkeit vom Staatssekretariat für öffentliche 
Arbeiten zum Staatssekretariat für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten. 
 

ZUSCHÜSSE UND TEUERUNGSZULAGEN 
 
War die Inflation während des Krieges schon groß gewesen, so erreichte sie in den Nachkriegsjahren 
unvorstellbare Ausmaße. Sie betrug 
      1919     149 % 
      1920        98 % 
      1921     205 % 
      1922           2877 % 
      1923     133 % 
Die Inflation im Jahr 1922 brachte es mit sich, daß eine Ware um 100 K nach nur einem Monat 
bereits 340 K kostete. Während des I.Weltkrieges waren die Preise auf das 11-fache gestiegen, von 
1918 bis 1923 gab es einen Anstieg der Preise auf das 1046-fache. 

Um die wirtschaftliche Situation für die Staatsbediensteten erträglicher zu gestalten, wurden 
Zuschüsse und Teuerungszulagen gewährt. Da diese Zuwendungen naturgemäß der Entwicklung auf 
dem Preissektor nachhinkten und in ihrem Ausmaß den Preisanstieg nicht ausgleichen konnten, 
verarmten auch die Staatsbediensteten immer mehr. 
Die Beihilfen und Vorschüsse sowie Teuerungszulagen wurden auch an ehemals österreichische 
Staatsbedienstete tschechoslowakischer, ukrainischer, rumänischer und deutscher Nationalität sowie 
an jene in italienischen Okkupationsgebieten weiter ausbezahlt (PZ Nr. 203präs/1919). Zum Zweck 
der Besoldungsreform wurden die Bezüge erhoben. Die Zulagen richteten sich nach den familiären 
Verhältnissen (PZ Nr. 204präs/1919).  Alle folgenden Angaben in Kronen: 
 

Dienst- 
charakter 

 Jahres-
gehalt 

 Aktivitäts-
zulage 

Teuerungs-
zulage 

 Zuschuß Übergangs-
beitrag 

 Zusammen 

Ministerialrat  12 000  2 200 1 536 1 680 500 17 916 
Sektionsrat  6 400 1 840 4 404 2 800 800 16 244 
Kommissär  3 000  1 200 1 932 1 200 500  7 832 
Kanzleioffiziant 1 800  648 1 506 880 550  5 384 
 
Umrechnung in €: 
 
Dienst- 
charakter 

Jahres- 
gehalt 

Aktivitäts- 
zulage 

Teuerungs- 
zulage 

Zuschuß Übergangs- 
beitrag 

Zusammen 

Ministerialrat  3 460,- 635,- 443,- 485,- 144,- 5 167,- 
Sektionsrat  1 846,- 531,- 1 270,- 808,- 231,- 4 686,- 
Kommissär 865,- 346,- 557,- 346,- 144,- 2 259,-  
Kanzleioffiziant 519,- 187,- 434,- 254,- 159,- 1 553,- 
 
Die Teuerungszulagen wurden für das zweite Halbjahr 1919 ebenfalls gewährt (PZ Nr. 251präs/1919). 
Es wurden auch neuerlich einmalige Zuschüsse ausbezahlt (PZ Nr. 254präs/1919) bzw. Vorschüsse 
darauf gewährt (PZ Nr. 268präs/1919). Mit diesen Zuschüssen wurden auch die Angehörigen von 
Kriegsgefangenen bedacht (PZ Nr. 311präs/1919). Die Auszahlung der Beihilfen erfolgte schließlich 
monatlich (PZ Nr. 338präs/1919, PZ Nr. 382präs/1919, PZ Nr. 426präs/1919). 1920 setzte die 
Regelung ein, die Gehälter, Zulagen und Zuschüsse in zwei Teilen, und zwar zum 1. des Monats und 
zum 15. des Monats auszuzahlen (PZ Nr. 472präs/1919): Schließlich wurde eine gleitende Zulage 
eingeführt und es wurden Vorschüsse auf diese gewährt (PZ Nr. 32präs/1920). Die Vorschüsse 
reichten von 180 K bis 1000 K (25.-€ bis 138.-€) (PZ Nr. 106präs/1920). 

Für das letzte Quartal 1920 wurden Vorauszahlungen auf die bevorstehende Besoldungsreform 
gewährt (PZ Nr. 337präs/1920). 
Im Jahr der großen Inflation (1922) wurden die Mehrzahlungen nur mehr durch einen multiplikativen 
Faktor errechnet. So galt z.B. für die Mehrzahlung im Mai, daß diese das 6,04-fache des um 500 K 
erhöhten Monatsbezuges sein sollte (PZ Nr. 173präs/1922). Diese Mehrzahlungen fanden auch 
Anfang Juni (PZ Nr. 175/räs.1922) und Mitte Juni statt (PZ Nr. 220präs/1922). Im Oktober wurde In 
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die Zeit des Direktoriums von Professor Arzberger fällt auch der Neubau eines eigenen Gebäudes für 
die N.A.C. in Wien 2, Alliiertenstraße/Am Tabor. Bis dahin war die N.A.C. in bereits das 48,8-fache 
des um 500 K erhöhten Monatsbezuges ausbezahlt (PZ Nr. 331präs/1922). Zum Jahreswechsel 
betrug der Multiplikationsfaktor dann 73,3. 

Einer Aufstellung von Steigerungsbeträgen ist zu entnehmen, wie sich die multiplikativen 
Faktoren bei den Bezügen entwickelten: 

 
November 1921   1,00 
Dezember   2,47 
Jänner 1922   2,97 
Februar   3,58 
März   3,58 
April   4,08 
Mai  7,01 
Juni  10,85 
Juli  17,54 
August   39,95 
September   76,75 
Oktober   76,75 

 
Daraus ist ersichtlich, daß die großen Sprünge in der Inflation (von einem Monat zum nächsten 
Monat mehr als 100%, d.h. Verdopplung der Preise) im Dezember 1921, August 1922 und September 
1922 (92%) stattfanden. 
 

DIE STAATSBEDIENSTETEN AUS DEN VERLORENGEGANGENEN GEBIETEN 
 

Infolge des verlorenen Krieges gingen dem österreichischen Teil der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie mehr als 2 Drittel seines Gebietes und seiner Einwohner verloren. Die junge Republik 
mußte daher das Problem lösen, was mit den vielen Staatsangestellten zu geschehen hatte, die aus 
diesen verlorengegangenen Gebieten stammten. So wurde an die Bediensteten deutscher 
Nationalität in der ehemaligen Mittel- und Untersteiermark weiterhin ausbezahlt (PZ Nr. 3präs/1919). 
An Bedienstete polnischer Nationalität wurden keine Beihilfen ausbezahlt (PZ Nr. 5präs/1919), da die 
polnische Regierung diese aus eigenen Mitteln bestreiten wollte (PZ Nr. 20präs/1919). An 
Bedienstete der Eichämter in Deutschböhmen und im Sudetenland wurde weiterhin ausbezahlt (PZ 
Nr. 13präs/1919). Es wurde darauf hingewiesen, daß keine Pensionierungen von österreichischen 
Staatsbediensteten nichtdeutscher Nationalität durchgeführt werden sollten. Die Ruhegenüsse sollten 
hingegen auch in nichtdeutschen ehemals österreichischen Gebieten ausbezahlt werden (PZ Nr. 
54präs/1919). Da die Behörden in Laibach nicht, wie vereinbart, die Bezüge inklusive 
Teuerungszulage auszahlten, wurde die Auszahlung dieser Zulagen an slowenische ehemalige 
Bedienstete von Wien aus durchgeführt (PZ Nr. 85präs/1919). Neben den ehemals österreichischen 
Staatsbediensteten tschechoslowakischer, ukrainischer und rumänischer Nationalität wurden auch die 
italienischer Nationalität bei der Auszahlung der Beihilfen bedacht (PZ Nr. 134präs/1919). Ab Mai 
1919 wurden an Personen jugoslavischer Nationalität keine Beihilfen mehr ausbezahlt (PZ Nr. 
212präs/1919). 

Eine Aufstellung bzgl. der nichtdeutschen Nationalitäten ergab, daß in der Monarchie die N.E.K. 
zu 50% aus Deutschsprachigen, zu 26% aus Tschechen, 15% aus Südslawen und 8% aus Polen 
bestand (PZ Nr. 269präs/1919). 

 
LEBENSMITTELSPENDEN 
 

Anfang 1920 wandte sich der leitende administrative Beamte der N.E.K. mit der Bitte um eine 
Lebensmittelspende an das Bureau of Standards in Washington, Vereinigte Staaten von Amerika. Die 
dortigen Beamten starteten eine Sammlung und brachten den Betrag von $ 260.00 (7 158.-€) 
zusammen. Dieser wurde in Form von Lebensmittelanweisungen an die N.E.K. gesandt (PZ Nr. 
141präs/1920). Die Einlösung dieser Anweisungen erbrachte 316 kg Lebensmittel (Bohnen, Mehl, 
Corned Beef, Schmalz, Öl, Speck, Dosenmilch) (PZ Nr. 165präs/1920). Ende 1920 kam es zu einer 
zweiten Spende im Wert von $ 200.00 (5 507.-€)(PZ Nr. 2präs/1921). Es kamen aber auch Spenden 
aus der Schweiz, dem Amt für Maß und Gewicht beim Eidgenössischen Finanzdepartement in Bern 
(PZ Nr. 196 präs.1920). 
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GELDAUSHILFEN UND GEHALTSVORSCHÜSSE 

 
Bereits in den Jahren vor dem Krieg war die finanzielle Unterstützung durch den Staat für die 
Beamten, welche aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse zusätzlich Geld brauchten, von Bedeutung. 
So waren unter den 115 vorhandenen Präsidialakten des Jahres 1913 zehn Bitten um (nicht 
zurückzahlbare) Geldaushilfen und fünf Anträge auf Gehaltsvorschüsse zu finden. Das sind 13% bzw. 
ist jeder 8. Akt eine Bitte um zusätzliches Geld. Damit sind die Akten bzgl. Geldaushilfen und 
Gehaltsvorschüsse die größte Gruppe gleichen Betreffs unter den Präsidialakten 1913. 

Umso mehr war die Lage der Staatsbediensteten in den Nachkriegsjahren mißlich. Ein 
Rechnungsbeamter, dessen Frau seit Monaten im Krankenhaus war, bat um eine Geldaushilfe von 11 
500 K (955.-€) und bekam 1 500 K (125.-€) zugesprochen (PZ Nr.288präs/1920). Auch die Frau eines 
Kanzleioffizials war krank geworden und benötigte Spitalspflege. Die Kosten dafür addierten sich zu 
den Kosten, die ihm selber aus seiner Erkrankung erwuchsen, welche ihn bereits in seiner 
Militärdienstzeit während des Krieges befallen hatte. Er legte eine Kostenaufstellung über 11 720 K 
(973.-€) vor, erhielt aber nur eine Zuwendung von 1 000 K (83.-€)(siehe Bild 18 - PZ Nr. 
405präs/1920). Ein Kontrollor bat um einen Gehaltsvorschuß von 6 600 K (420.-€), bekam diesen 
auch zugesprochen. Da aber sein Jahres-Grundgehalt von 15 000 K (965.-€) mit einem 
Gehaltsvorschußrest von 1 900 K (120.-€) belastet war, wurden nur 4 700 K (300.-€) ausbezahlt (PZ 
Nr. 81präs/1921). 
 

 
Bild 19: Aufstellung der Mehrauslagen infolge Erkrankung - alle Angaben in €   
 
 

Spitalspflege vom 12.2.-2.4.1920 83.- 
Landaufenthalt 25.4.-28.6. 249.- 
Ärztliche Behandlung 29.6.-29.7. 13,30 
Landaufenthalt 30.7. -12.9. 166.- 
Ärztliche Behandlung 13.9.-2.10. 8,30 
Landaufenthalt 3.10.-1.11. 166.- 
Medikamente 75.- 
Spitalspflege der Frau 10.6.-23.6. 46,40 
Erholungskosten für die Frau 166.- 
Summe 973.- 
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STAATSDIENST UND PRIVATLEBEN 
 

Eine Kanzleigehilfin legte dem Bundesministerium für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten die 
Bitte um Bewilligung ihrer Verehelichung mit einem Oberinspektor der N.E.K. vor. Ihr zukünftiger 
Gatte gab eine schriftliche Erklärung ab, daß er sich verpflichte, "...Verfügungen der Behörde über 
die Ehegattin in dienstlicher Beziehung widerspruchslos hinzunehmen."(PZ Nr. 37präs/1921). 
Daraufhin gestattete das Bundesministerium mit Hinweis auf  Paragraph 73 der Verordnung vom 25. 
Jänner 1914, RGBl. Nr. 21, der Kanzleigehilfin, auch nach ihrer bevorstehenden Verehelichung mit 
einem Oberinspektor der N.E.K. bis auf weiteres im Dienst zu bleiben. 

Weniger einfach gestalteten sich die Verhältnisse, wenn sich eine weibliche Bundesangestellte 
mit einem Ausländer zu verehelichen gedachte. In PZ Nr. 94präs/1921 heißt es: "Weibliche 
Bundesangestellte sind, sobald sie einen Ausländer ehelichen, als Ausländerinnen zu betrachten." Da 
nach Paragraph 32 ABGB die Staatsbürgerschaft durch die Verehelichung mit einem Ausländer 
verloren wird, "ist die Vermählungsanzeige als Erklärung des Austrittes aus dem Dienstverhältnis 
nach Paragraph 84 Dienst-Pragmatik anzusehen." 
 

ANSCHLUSS DEUTSCH-WESTUNGARNS (DES HEUTIGEN BURGENLANDES) AN  
DEUTSCHÖSTERREICH17 

 
Zehn Monate nach dem Ende des I.Weltkrieges wurde eine "Verwaltungsstelle für den Anschluß 
Westungarns" errichtet, der Vertreter der politischen Parteien angehörten sowie Vertreter 
verschiedener Staatsämter (Ministerien) und der Landesregierungen von Niederösterreich und 
Steiermark. Über die Form des Anschlusses war man sich noch nicht im klaren, entweder bildete 
Westungarn ein eigenes Land oder es würde geteilt an Niederösterreich und Steiermark 
angeschlossen, wobei man allerdings zur ersten Variante tendierte. Die bestehenden 
Komitatsverwaltungen sollten zerschlagen werden und an ihre Stelle sollten die provisorische 
Landesregierung in Oedenburg und eigene Bezirksleitungen treten. Die Straßen mußten ausgebaut 
werden, gegebenenfalls Notbrücken errichtet werden. Der Marken-, Muster- und Patentschutz mußte 
sichergestellt werden. Die Organisation der Bergbehörden mußte neu durchgeführt werden. Von der 
weitreichenden ungarischen staatlichen Industrieförderung wollte man abrücken. 

Seitens der N.E.K. wurde die Errichtung eines Eichinspektorates bei der Oedenburger 
Landesregierung für notwendig erachtet. Ins Gewicht fiel der Unterschied der Eichsysteme. In 
Österreich beruhte das Eichwesen auf dem stabilen System, bei dem sowohl die erste Eichung als 
auch die Nacheichungen in Eichämtern erfolgten. In Ungarn hingegen war der Eichdienst nach dem 
ambulanten System eingerichtet, bei dem nur die Ersteichung im Eichamt vollzogen wurde. Weitere 
Eichungen wurden ambulant durch von den Eichämtern entsandte Eichorgane durchgeführt. Ein 
Beamter im Rang eines Eichinspektors sollte die Umstellung vom ambulantem ins stabile Eichsystem 
durchführen. 
 

FRAGE DES ANSCHLUSSES AN DEUTSCHLAND 
 
Im ersten Jahr nach dem I. Weltkrieg waren viele Bürger skeptisch, ob angesichts der schlechten 
Wirtschafts- und Versorgungslage die junge Republik, die zu einem Drittel des österreichischen Teils 
der Monarchie geschrumpft war, überhaupt lebensfähig war. Vermehrt wurden Stimmen laut, die den 
Anschluß an Deutschland forderten. Daher fragten die einzelnen Staatsämter bei ihren 
untergeordneten Behörden an, welche Auswirkungen ein derartiger Schritt haben könnte. Ein 
leitender Beamter der N.E.K. beantwortete die Frage wie folgt (PZ Nr. 190präs/1919): 

Auch nach der Einführung der alten deutschen Maß- und Gewichtsordnung in Bayern habe dieses 
eine Sonderstellung behalten. Es blieben nämlich die Bestimmungen über den Wirkungskreis der 
bayrischen Normal-Eichungs-Kommission in Kraft. Sie mußte nur ihre Normale von der N.E.K. des 
Deutschen Reiches beziehen und mit ihr konforme Eichvorschriften erlassen. Sie konnte auch das 
eigene Eichzeichen behalten. 

Allerdings wurde mit der neuen deutschen Maß- und Gewichtsordnung aus 1908, in Kraft getreten 
am 1.4.1912, der Wirkungskreis der bayrischen N.E.K. wesentlich eingeschränkt, das eigene 
Eichzeichen abgeschafft. Sollte im Falle des Anschlusses an Deutschland nach diesem Muster 

                                                        
17 PZ Nr. 432präs/1919 
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vorgegangen werden, müßte sich die N.E.K. in Wien auf den physikalisch-technischen Prüfdienst 
konzentriert, zu dem sie seit 1907 ermächtigt sei. 

Sollte aber nach dem Anschluß überhaupt keine Sonderstellung möglich sein, müßte die N.E.K., 
was ihre technische Seite betreffe, aufgelöst werden. Die Aufsicht über die Eichinspektorate und die 
damit befaßten Beamten verblieben allerdings bei der deutsch-österreichischen Regierung. Für die 
technischen Beamten bliebe der physikalisch-technische Prüfungsdienst. Der Letztgenannte stehe in 
Deutschland der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR, heute PTB) zu. Damit würde die 
N.E.K. eine Art Zweiganstalt der PTR in Berlin. 

Die Eichstation für Elektrizitätszähler und Wasserverbrauchsmesser müßte, wenn der Zwang zur 
Eichung entfiele, aufgelassen werden. Damit die dort arbeitenden Beamten nicht brotlos würden, 
könnten sie von der Gemeinde Wien übernommen werden, die schon lange an einer Probierstation 
für Wasserverbrauchsmesser interessiert sei. Für die elektrische Station könnte die Vereinigung 
Österreichischer Elektrizitätswerke interessiert werden. Die durch die Station aufgrund des 
Eichzwanges hereingebrachten Gelder würden der Staatskassa allerdings fehlen. 
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22. DAS ENDE 
 
Wegen der mißlichen wirtschaftlichen Lage - die Inflation betrug dreistellige Werte - suchte der Staat 
verzweifelt, auch in seinem Bereich Einsparungen durchzuführen. Zu diesem Zweck wurde ein 
Ersparungskommissär eingesetzt, der die Staatsverwaltung nach Einrichtungen durchsuchen sollte, 
die eingespart werden könnten. 

Der Ersparungskommissär ließ an der Form der N.E.K. kein gutes Haar ("...als behördlicher 
Apparat ungeeignet und überflüssig...") und wollte diese nur als Fachbeirat weiter belassen. Die 
technische und administrative Leitung des Eichwesens sollte zusammengefaßt werden. Die 4 
Eichinspektorate sollten auf 3 vermindert werden (Tirol und Vorarlberg sollten an Salzburg und 
Oberösterreich mit Sitz in Linz angeschlossen werden). Die Verringerung der Zahl der Eichämter 
sollte weiter vorangetrieben werden. Die technischen Einrichtungen und die Größe des Personals vor 
allem der Eichstation für Elektrizitätszähler und Wasserverbrauchsmesser seien auf den Bedarf des 
alten Österreich ausgerichtet und müßten entsprechend vermindert werden. Die doppelte Einhebung 
von sowohl Eichgebühren als auch Kommissionsgebühren sollte zu Gunsten e ines prozentuellen 
Zuschlages zur Eichgebühr abgeändert werden (PZ Nr. 377präs/1922). 

Daraufhin zeigte sich der administrative Leiter der N.E.K. seiner vorgesetzten Stelle, der 
Präsidialsektion des Ministeriums, gegenüber zu Reformen durchaus bereit. Es sollte die autonome 
Körperschaft "Normal-Eichungs-Kommission" als "Beirat" des Bundesministers für Handel und 
Gewerbe, Industrie und Bauten organisiert werden. Die technische Abteilung könnte ausgegliedert 
werden als "Bundesamt für Maß und Gewicht". 

Anläßlich einer Konferenz mit dem Präsidenten der N.E.K., dem Präsidenten des technischen 
Versuchsamtes und dem Vertreter des Ersparungskommissärs wurde folgende Vorgangsweise 
durchbesprochen: 
1) Alles solle beim Alten bleiben. Die Körperschaft N.E.K. bleibe erhalten. 
2) Die administrative Abteilung würde ausgegliedert und an die entsprechende Ministerialabteilung 

angeschlossen. Eichstation und Eichinspektorate unterstünden dieser. 
3) Die technische Abteilung hatte ja den Eichdienst in der alten Monarchie einzurichten. Derzeit 

beschränke sich der Einfluß des technischen Dienstes nur auf Neuzulassungen von Meß- und 
Wägemitteln etc. bzw. mehr und mehr auf das physikalisch-technische Prüfungswesen. Es sei 
eventuell an die Schaffung einer Anstalt wie der deutschen Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt gedacht. Auch an die Übergabe an eine staatlich zu autorisierende physikalisch-
technische juridische Person sei gedacht. Allerdings müßte festgehalten werden, daß die 
Einnahmen zu 70% aus dem Eichdienst und zu 30% aus der Eichstation für Elektrizitätszähler 
und Wasserverbrauchsmesser stammten. 

Anfang des Jahres 1923 bemerkte der Ersparungskommissär, daß bei entsprechender Handhabung 
die Einnahmen des Eichwesens beträchtlich höher wären (PZ Nr. 47präs/1923). Der administrative 
Beamte antwortete, daß dies bekannt sei, die "Aufsicht über Maß und Gewicht" jedoch den 
Gemeinden zustehe. So sei z.B. in Graz die Möglichkeit gegeben gewesen, maßpolizeiliche 
Revisionen durchzuführen, weil der Bund sich bereit erklärt hatte, die Kommissionskosten in 
Erwartung von Mehreinnahmen durch Nacheichgebühren zu tragen. Ein ähnlicher Vorschlag sollte in 
Kürze dem Wiener Bürgermeister gemacht werden. 

Die Entwürfe für eine Verordnung wiesen die Errichtung eines "Beirates für Maß und Gewicht" im 
Gegenzug zur Auflassung der N.E.K. aus. Administrative und technische Abteilungen sollten dem 
Bundesvermessungsamt angegliedert werden. Dem Statut zufolge bestünde der Beirat zu einem 
Drittel aus Mitgliedern, die vom Bundesminister nach Ermessen ernannt würden, sowie zu zwei Drittel 
aus Mitgliedern, welche aufgrund der Anhörung von Rektoraten und Kammern in den Beirat 
aufgenommen würden. 

Die Eichstation sollte, vorerst gab es nur informelle Gespräche des Präsidenten der N.E.K. mit 
Interessenten (Gemeinde Wien, Städtisches Elektrizitätswerk und zählererzeugende Firmen), auf 
einen kleinen Rest von Personal und Apparaturen schrumpfen. Der Zählereichdienst sollte dann 
durch die bei den einzelnen großen Firmen einzurichtenden Prüfstationen besorgt werden. Bezüglich 
der Eichinspektorate war man übereingekommen, das IV. Inspektorat (Tirol und Vorarlberg) per 
Februar 1923 aufzulösen und seine Aufgaben dem II. Inspektorat in Linz zukommen zu lassen. Auf 
die Errichtung eines eigenen Inspektorates für die Einführung des Eichwesens im Burgenland hatte 
man verzichtet. Das Inspektorat für Wien und Niederösterreich wurde in das Haus der N.E.K. in Wien 
II., Alliiertenstrasse, verlegt. Das Haupteichamt sollte mit dem Filialeichamt in Wien IX., 
Nußdorferstrasse, zusammengelegt werden. In einem weiteren Schritt zur Ersparung waren 
Eichämter aufgelassen worden und sollten viele weitere zusammengelegt werden. Eine am 29. Mai 
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1923 im Bundesministerium für Handel und Verkehr stattgefundene Besprechung über die 
Reorganisation des Eichdienstes ergab folgende Ziele: 
1) Die Umwandlung der Körperschaft N.E.K. in einen Beirat des Bundesministers für Handel und 

Verkehr. 
2) Neuorganisation des Eichdienstes unter Einbeziehung versuchstechnischer Aufgaben. 
3) Vereinigung der mittleren Instanzen des Eichdienstes mit der Mittelinstanz des 

Bundesvermessungsdienstes. 
In der Sitzung vom 21.September 1923 verordnete die Regierung (BGBl. 550/1923) die Auflassung 
der Normal-Eichungs-Kommission und die Angliederung deren technischer und administrativer Teile 
an das Bundesvermessungsamt. Am gleichen Tag berichtete die Wiener Zeitung auf Seite 7 darüber. 
Was jedoch mit einem süffisanten oder auch mitleidigen Lächeln immer wieder kolportiert wird, daß 
die leitenden Herren der N.E.K. von ihrer Amtsenthebung erst aus der Zeitung erfahren mußten, ist 
sicher zumindest insoweit falsch, als es bereits seit zwei Jahren Bemühungen gab, die N.E.K. in ihrer 
alten Form zu zerschlagen. Schließlich hatten die leitenden Beamten Änderungsvorschläge vorgelegt 
und auch die diesbezüglichen Verhandlungen geführt. 

In seinem Runderlaß (Zl. 209präs/1923) vom 23. Oktober 1923 begrüßte der Präsident des 
"Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen" (BEV) die neu hinzugekommenen Mitarbeiter des 
Eichwesens. Die erste Geschäftseinteilung der Gruppe Eichwesen des neugeschaffenen 
Bundesamtes wies folgende drei Abteilungen aus, die für das Eichwesen zuständig waren: 

Gruppe Eichwesen (E) 
Abteilung E/1: Technisch-administrativer Eichdienst, Eichaufsicht (Wien VIII., Friedrich Schmidtplatz 
3) 
∗ Eichaufsichtsbezirke: 
∗ I.   Wien, Niederösterreich, Burgenland 
∗ II.  Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Vorarlberg 
∗ III. Steiermark, Kärnten 
Abteilung E/2: Wissenschaftlicher Eichdienst, Physikalisch-technisches Prüfungswesen (Wien XVI., 
Arltgasse 35) 
Abteilung E/3: Eichung der Elektrizitätszähler und Wasserverbrauchsmesser (Wien XVI., Arltgasse 
35) 
Mit BGBl. 613/1923 wurde die Verordnung des Bundesministeriums für Handel und Verkehr vom 3. 
Dezember 1923 bezüglich des Statutes des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen 
veröffentlicht. Auf dem Gebiet des Eichwesens liegende Arbeiten fielen nun in den Wirkungskreis 
diese neu geschaffenen Bundesamtes. Damit hatte die N.E.K. nicht nur de iure, sondern auch de 
facto zu bestehen aufgehört. 

 
 
Bild 20: Verordnung vom 21. September 1923 (BGBl. 550/1923) über die Auflassung der 
Normal-Eichungs-Kommission 
 
 
 
 
Bild 21: Wiener Zeitung vom 21. September 1923, Seite 7, über die Auflösung der N.E.K. 
 
 
 
 
Bild 22: Verordnung vom 3. Dezember 1923 (BGBl. 613/1923) betreffend das Statut des 
Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen 
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kg-Prototyp  71 
Kohler  72 
Kolin  77 
Komitatsverwaltung  143 
Komparatoren  121 
königlich Bayrische N.A.C  86 
Kostenaufstellung Neubau  114 
Krain  79 
Kraus  119 
Kriegsanleihe  134 
Kriegsanleihen  133 
Kriegsblindenfond  138 
Kriegsinvalide  138 
Kronen  7 
Kroneneichung  119 
Kusminsky, Ludwig  20 

L 
Laibach  74 
Lammersbach/Duxerthal  75 
Längenmaßstäbe  23 
Lebensmittelspenden  140 

Lebensmittelversorgung  136 
Ledermaßfälschungen  119 
Leitmeritz  77 
Lemberg  78, 80 
Lienz  133 
Lissa  133 
Lot  120 
Ludwig XVI  6 

M 
Magistratbedienstete  72 
Maly  71 
Manipulationsgebühr  123 
Marek  71 
Maria Theresia  6 
Maria-Theresia  7 
Maß- und Gewichtsordnung  10 
Meßapparat  119 
Meter  6 
Meter-Convention 1875  42, 46 
Meterkonvention  41 
Michelson'sche Methode  71 
Montafoner Pfund  41 

N 
Nachaichung  73 
Nachkriegsjahre  139 
Nauders  75 
Neubau  19, 140 
Neubau für die N.A.C.  106 
Nitsche  119 
Normal-Aichungs-Commission  10 
Normale  7, 71 
Nürnberger Maß  41 

O 
Oedenburg  143 

P 
P. Franz S.J  6 
Pardubitz  77 
Patentgerichtshof  20 
Personalausgaben 1914  131 
Peschka  119 
Petersburg  71 
Petersburger Akadem.d.Wissenschaft  41 
Physikalisch-Techn. Reichsanstalt  20 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt  121 
Pilsen  77 
Platinwiderstandselement  122 
Plenar-Versammlung  19 
Pola  74 
Polytechnikum  19 
Pozdena  121 
Prag  77 
Prager Straße  106 
Preissmann  72 
PTB  20 
PTR  20 
Pyrometer  122 
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Q 
Quadratkilometer pro Aichamt  81 

R 
Reichenberg  77 
Reichsrath  119 
Reiseparticulare  21 
Renner  119 
Rollit  121 
Rottleuthner  75 

S 
sächsischer Fuß  119 
Schäfer  119 
Schilling alter Währung  8 
Schulung eines Aichmeisterkandidaten  24 
schwarze Bindfäden  138 
schwarze Wertverschlußmarken  138 
schwarzer Siegellack  138 
Schweiz  140 
Sebenico  133 
Slama  119 
Slowenien  79 
Sparbücher  133 
Spirituosenfabrik  76 
Spittal a. d. Drau  133 
Staatseigentum  133 
Steiermark  79 
Steigerungsbeträge  140 
Stempelfälscher  79 

T 
Talleyrand  6 
Teuerungszulage  139 
Thermoelement  122 
Thermometer  121 
Tonnelot  71 
Tramin  84 

Trauerabzeichen  138 
Triest  74, 79 
Trunnerstraße  106 

U 
Ungarn  119 
Unterschlagung  76 

V 
Vega  6 
Verehelichung  143 
verlorengegangene Gebiete  140 
Versicherung  133 
Vertragsstaaten für das BIPM  65 
Veruntreuung  76 
von Ettingshausen  41 
von Lang, Victor  20 
von Santi  73 
von Tinter, Wilhelm  20 

W 
Weights & Measures Act  121 
Wiener Elle  6 
Wiener Klafter  6 
Wiener Kongreß  6 
Wiener Maß  41 
Wiener Metzen  6 
Wiener Pfund  6 
Wiener Zentner  6 
Wochenmarkt in Wels  72 
Wolff  74 

Z 
Zimentierer  23 
Zimentierung  6 
Zimentierungspatent  6 
Zimentierungswesen  7 
Zuckerbezugskarte  136 

 


